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Das Strafvollzugsgesetz regelt mit dem 
§ 24 das Recht auf Besuch. ln Absatz I 
heißt es: Der Gefangene darf regelmäßig 
Besuch empfangen. Die Gesamtdauer be
trägt mindestens eine Stunde im Monat. 
Das weitere regelt die Hausordnung. 

In der Justizvollzugsanstalt Tegel kann 
man als Gefangener in der Regel biS zu 
viermal im Monat Sprechstunde haben. Es 
ist jedoch zunehmend schwieriger gewor
den, an den Wochenenden Termine zu er
halten. aber eben keinesfalls unmöglich 
auch am Sonnabend oder Sonntag Besuch 
zu empfangen, falls die Besucher bereit 
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Recht auf Besuch 

sind. morgens um 7. 15 Uhr in die Anstalt 
zu kommen. 

Dies soll sich nun ändern, ist doch ge
plant, in den Teilanstalten V und Vl die 
Pavillons für den Besuchsverkehr wieder 
zu öffnen. Das soll dann so aussehen, daß 
die Gefangenen. die in diesen Bereichen 
untergebracht sind, den Besuch im Pavil
lon des jeweils zuständigen Hauses emp
fangen. Der ,.normale" Mensch wird das 
gut finden, denn damit ist natürlich das 
Sprechzentrum. was in der Regel aus
gebucht ist. entlastet 

Geplant ist allerdings auch, daß die Be
suche für die Insassen in den Häusern V 
und VI nur noch am Sonnabend. Sonntag 
und M omag stattfinden. Mittwochs bis 
freitags bliebe die Besuchsmöglichkeit ver
wehrt. Es gibt viele. die gerade an diesen 
Wochentagen gerne in die Justizvollzugs-
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anstalt kommen, sei es. weil sie nicht mehr 
arbeiten oder einen freien Tag haben oder 
weil das eben zeitmäßig für sie ganz ein
fach günstig ist. Das wird in Zukunft nicht 
mehr möglich sein. Sie müssen entweder 
am Sonnabend- oder Sonntagvormittag 
oder montags am Nachmittag kommen. 

Die Situation in Tegel verschlechtert sich 
ständig. Warum jetzt auch noch die Be
suchszeiten beschniuen werden sollen. 
bleibt unverständlich. Vielleicht nimmt ein 
Abgeordneter mal die Gelegenheit wahr 
und erkundigt sieb, ob diese bisher noch 
nicht offizielle Regelung wirklieb so ge
plant isL 
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im Dezember 1991 besuchte der "Europäische Ausschuß zur Verhütung von 
Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe" die 
Bundesrepublik Deutschland. u. a. die Berliner Justizvollzugsanstalt Tegel. 
Bisher durfte die interessierte Öffentlichkeit auf eine Veröffentlichung des 
Berichtes warten. In einem offenen Brief des Komitees für Grundrechte und 
Denwkratie und des Strafvollzugsarchivs der Universität Bremen an die 
Bundesjustizministerin (siehe Lichtblick-Ausgabe Juli/August 1993, Seite 34) 
wurde dieser Zustand bemängelt und gefordert, den Bericht endlich freizu
geben. Inzwischen liegt er in der deutschen Fassung vor. Die Berichterstat
tung der Pressemedien hierüber sorgte vor kurzemfür einige Aufregung. 

Auf die übersetZte 29seitige Dokumentation des Europäischen Ausschusses 
reagierte die Bundesregierung in ihrer offiziellen Stellungnahme mit einem 80 
Seiten umfassenden Papier. In bezug auf die Pressemeldungen begnügte sich 
die Berliner Senatsverwaltung für Justiz mit einer dreiseifigen Erklärung bzw. 
Gegendarstellung. Ein kleiner Auszug hieraus: .,3. Soweit in den Pressever
öffentlichungen der Vorwurf erhoben wird, daß in verschiedenen deutschen 
Haftanstalten, so auch in der JVA Tegel, Isolationshaft vollzogen werde, ist 
diese Behauptung unzutreffend. Isolationshaft gibt es in Berlin nicht. In be
gründeten Einzelfällen wird in der JVA Tegel Einzelhaft nach § 89 des Straf
vollzugsgesetzes durchgeführt, ... " - Bemerkenswert: Isolationshaft gibt es in 
Berlin nicht, .. nur" Einzelhaft in besonderen Einzelfällen. Mit dem Bericht 
des CPT befassen wir uns im Leitartikel ab Seite 4. 

An der zum Februar 1993 in Kraft getretenen Pausenregelung für die Bedien
steten der einzelnen Justizvollzugsanstalten hat sich bisher nichts geändert. 
Einer AntWort der Berliner Justizsenatorin auf eine Kleine Anfrage des Ab
geordneten Alben Ecken (Bündnis 90/Grüne) zufolge "liegt das jedoch nicht 
daran, daß sich in der Testphase eine allseits anerkannte Bewährung ergeben 
hätte. Vielmehr mußte die Geltungsdauer der Pausenregelungen verlängert 
werden, um ein Vakuum während der Zeit, die die Neuregelung braucht, zu 
verhindern. ( ... )Inzwischen wurden die Verhandlungen mit der Senatsverwal
tung für Inneres mit dem Ziel einer die Beeinträchtigungen im Besucherver
kehr ausschließenden künftigen Regelung aufgenommen. Da eine Klärung 
noch aussteht, wurden die Pausengrundsätze mit Zustimmung des Gesanuper
sonalrats der Berliner Justiz bis zum 31. Oktober 1993 verlängert" (Landes
pressedienst vom 13.9.1993). 

Eine weitere Kleine Anfrage von Albert Eckert ergab, daß in der Justizvoll
zugsanstalt Tegel Gefangene, die der organisierten Kriminalität (OK) zu
geordnet werden, namentlich in einer Liste erjaßt sind, z. Zt. 37 an der ZLlhl 
(Stand: 9/93). In diesem Zusammenhang plant die Anstaltsleitung, Justizvoll
zugsbedienstete insbesondere für Ausführungen bei diesen Strafgefangenen 
auszubilden. Dabei ist an vier bis sechs Bedienstete pro Teilanstalt gedacht, 
natürlich auf freiwilliger Basis. Übrigens, nach den Richtlinien der Senats
verwaltungen für Inneres und Justiz gehört ein Gefangener nur dann der 
organisierten Kriminalität an, wenn von der Staatsanwaltschaft die Bewer
tung eindeutig vorgenommen worden ist. 

Die Rückseite des Titelblatts zien eine Originalgrafik von Klaus Staeck, er
schienen in der Edition Staeck in Heidelberg. Die nächste Lichtblick-Ausgabe 
ist für Anfang Dezember vorgesehen. 
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Bericht des 
Europarates CPT -
über den Deutschlandbesuch des 
"European Committee for the Prevention of Torfure and 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishmenr 
- vom 8. bis 20. Dezember 1991 

Mittlerweile liegt die Übersetzung des Berichtes des Europäischen Ausschusses zur 
Verhütung von Fo/Jer und unmenschlicher Behandlung oder Strafe dem Lichtblick 
vor. Wer kann sieb nicht erinnern, daß die Berichterstattung der Presse bierüber -
Stichwort: "In der JVA Tegel wird gefoltert ... " (B.Z. vom 19.7.1993)- vor kurzem 
für allgemeine Aufregung sorgte. AuffälHg ist vor allem, daß die Behörden auf den 
29 Seiten umfassenden Bericht des CPT (Deutsche Fassung - einige Passagen der 
englischspracbigen Originalversion sind nicht übersetzt worden) mit mindestens 
doppelt so starken Antworten bzw. eher "Gegendarstellungen" reagiert ... 

Die off12ielle Antwort der Bundesregierung umfaßt allein 80 Seiten (Anlagen und 
Auflistungen von Versebrüten und Gesetzestexten nicht gerechnet)! Auf die verschie
denen Veröffentlichungen in den Pressemedien (wie z. B. oben zitiert) konterte die 
Senatsverwaltung für Justiz flugs mit einer dreiseiligen Stellungnahme ... Der Kon
text der staatlichen Verteidigungsreden ist immer gleich: Nie ist ein aufgedeckter 
Mißstand oder angeprangertes Ubel ein "echter Fehler" im behördlichen Verwal
tungshandeln und schon gar kein bewußt herbeigeführter negativer Umstand. Kritik 
an Vater Staat ist in der Regel unzulässig und wird mit "Beleidigung der Mutter 
Erde" gleichgesetzt. Ein offiZielles Schuldeingeständnis oder gar eine unerzwungene 
-weil noch nicht ins Licht der Öffentlichkeit gezogene- Übernahme von Verantwor
tung für ein offenbares Fehlverbalten scheint außerhalb des hoheitlieben Vorstel
lungsvermögens zu liegen ... 

Kenner der Justizszene wissen jedoch, wie sehr gerade diese Sparte hoheitlieber 
Macht auf der Abgabe von Schuldeingeständnissen beharrt und wie wenig tolerant 
man mit Delinquenten umgeht, die ihr Fehlverhalten nicht doppelt oder dreifach 
einsehen, und die obendrein nicht noch die absolute Zerknirschung über ihr mora
lisch so verwerfliches Tun an den Gefängnisalltag legen! 
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Die Delegation des CPT besuchte Gefäng
nisse, Haftanstalten für Ausländer (Polizei
gewahrsam) und psychiatrische Einrich
tungen in Bayern, Berlin und in Sachsen. 

Wir konzentrieren uns auf die Eindrücke 
der CPT-Delegation bei den in Berlin ge
machten Inspektionen 

- in der Justizvollzugsanstalt Moabit 

- in der Justizvollzugsanstalt Tegel 

- im Polizeigewahrsam (GESA), Direktion 
3, Kruppstraße 2 

- in der Haftanstalt für Ausländer, Tier
garten, Kruppstraße 15 

- im Polizeigewahrsam (GESA), Direktion 
5, Priesenstraße 16 

- in der Polizeiwache Prenzlauer Berg 11 , 
Direktion 1 

Bei allen besuchten Einrichtungen, selbst 
bei denjenigen, die ohne vorherige An
kündigung besichtigt wurden, war die 
Delegation mit dem Empfang durch die 
Beamten und Angestellten sehr zufrieden. 
Im Polizeigewahrsam (GESA, Direktion 3) 
gab es zunächst Unklarheiten in bezug 
darauf, mit welchen der festgehaltenen 
Personen das CPT sprechen könnte. Die 
Situation konnte jedoch mit Hilfe der 
Polizeibeamten in der Sammelstelle schnell 
geklärt werden. 

Die Praxis in den polizeilichen Einrich
tungen wird allgemein als zufriedenstel
lend bewertet. Bei der Versorgung miJ 
Lebensmitteln gibt es jedoch Unstimmig
keiten: 

Die Versorgung mit Lebensmitteln wird in 
den verschiedenen besuchten Einrich
tungen unterschiedlich gehandhabt. 

In Bayern sehen die geltenden Bestimmun
gen ausdrücklich vor. daß jede von der 
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Polizei in Gewahrsam gehaltene Person zu 
den üblichen Zeiten eine angemessene 
Mahlzeit erhalten muß. In dieser Hinsicht 
gab es keine Beschwerden. 

In Berlin und Leipzig ist die Situation nicht 
so eindeutig. Zwar gelten für die Berliner 
Sammelstellen (GESA) entsprechende 
Bestimmungen (~Die Verwahrten sind an
gemessen zu verpflegen. Die Verpflegung 
besteht aus Frühstücks-, Mittags- und 
Abendkost. "), und die Delegation sah 
abgepackte Mahlzeiten für die Gefange
nen, aber sie konnte sich nicht davon 
überzeugen, daß diese abgepackten Mahl
zeiten den Gefangenen in den Sammel
stellen systematisch ausgehändigt wurden; 
mehrere Gefangene klagten über Hunger 
und waren überrascht, als sie von dem 
Vorhandensein dieser Mahlzeiten erfuhren. 
In den Polizeiwachen in Berlin und Leipzig 
fun/aioniert ein improvisiertes System, 
nach dem die Beamten gegebenenfalls zum 
Einkaufen in ein Geschäft in der Nähe ge
schickt werden. 

In keiner Einrichtung wurde die Verpfle
gung mit Lebensmitteln in den Akten fest
gehalten. 

Das CPT empfiehlt den zuständigen 
deutseben Behörden eine Überprüfung 
der praktischen Anwendung des Systems 
zur Verpflegung mit Lebensmitteln an 
Personen in Polizeigewahrsam. ( ... ) 
Darüber hinaus wäre eine Aufzeichnung 
der Zeiten, zu denen Mahlzeiten gereicht 
werden, wünschenswert. 

Zum Thema HaftakJe führte das Komitee 
aus: 

Im allgemeinen waren die von der Dele
gation überprüften Haftakten korrekt ·ge
führt und enthielten detaillierte Angaben 
über eine Vielzahl von Aspekten der Haft
bedingungen. Dennoch ist festzustellen, 
daß bestimmte Themen in den Alaen nicht 
aufgeführt waren, z. B. die Zeiten, zu 
denen Mahlzeiten gereicht wurden. 

Die Delegation stellte mit Überraschung 
die Komplexität des Systems zur Führung 
der Hafta/aen der GESA, Dire/aion 5 in 
Berlin, fest. Es scheint, daß dieses System 
auf den verschiedenen Mannschaften von 
Beamten basiert, wobei jede Mannschaft 
ihre eigenen Akten anlegt. Als Folge ist es 
durchaus möglich, daß die relevanten An
gaben über die Haft einer Person sich 
über verschiedene Akten verteilt findet. 

Das CPT ist der Meinung, daß die grund
legenden Garantien für Personen in 
Polizeigewahrsam verstärkt werden (und 
die Arbeit der Polizeibeamten damit auch 
erleichtert werden) könnten, wenn es für 
jeden Gefangenen eine einzige, um
fassende Haftakte gäbe, in der alle 
Aspekte seiner Haft und der diesbezüglich 
getroffenen Maßnahmen (wann festgenom
men, Haftgrund; wann Rechtsbelehrung; 
Zeichen von Verletzung, psychischer Er
krankung usw.; ungewöhnliche Ereignisse 
während der Haft; wann Kontakt zu An-
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Bericht des Anti-Folter-Komitees 
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Europarat kritisiert Isolationshaft in Deutschland 
Auch physische Mißhandlungen festgestellt I Zustand insgesamt aber "zufriedenstellend" 

Straßburg/Bonn (AFP/dpa) - Das Anti
!i'olter-Komitee des Europarats hat die 
Isolationshaft in deutschen Gefängnissen 
Kritisiert. In einem am Montag in Straß
ourg veröffentlichten Bericht erklärte das 
Komitee. die betroffenen Gefangenen 
•wrden oft-während sehr langer Zeiträu
me· ohne jeden menschlichen Kontakt in 
m völliger Isolierung gehalten. Die fünf 
Mitglieder des Komitees, das die Einhal
tung der Europäischen Konvention gegen 
F'olter überwachen soll, hatten vom 8. bis 
W. Dezember 1991 Haftanstalten sowie 
!ine Reihe von Polizeikommissariaten 
Jnd Zentren für Polizeigewahrsam in 
Bayern, Berlin und Sachsen inspiziert. 

Bemängelt wurden insbesondere die 
:Jefängnisse von Straubing und Berlin
regeL In dem Bericht heißt es, im bayeri
>chen Straubing würden Häftlinge .rela
tiv häufig" drei und mehr Monate lang in 
Isolationszellen gehalten, die ihnen kei-
1erlei .optischen oder akustischen Kon
:akt" mit Mitgefangenen oder auch mit 
1em Gefängnispersonal ermöglichten. 
A.ußer Lesen und Schreiben in ihren Zel
en und einem einstündigen Hofgang 
.verde diesen Häftlingen keinerlei Aktivi
:ät angeboten - weder Arbeit, noch ir
sendeine Freizeitbeschäftigung. Einer der 
Häftlinge. den die Experten in Straubing 
:tntrafen, befand sich seit 13 Monaten in 
rsolationshaft. ein Insasse der Strafvoll-

gehörigen/Konsulat, Anwalt; Arzlbesuch; 
wann Versorgung mit Lebensmineln, wann 
Vernehmung; wann Vorführung beim Haft
richter, Verlegung oder Freilassung usw.) 
festgehalten wurde. ln bestimmten Fällen 
sollte der Gefangene unterschreiben 
(Gegensfijnde in persönlichem Besiu; 
Rechtsbelehrung und Bezug darauf bzw. 
Verzicht). Gegebenenfalls sollte das 
Fehlen der entsprechenden Unterschrift 
erLäutert werden. Darüber hinaus sollte 
der Anwalt des Betroffenen Zugang zu 
dieser Haftakte haben. 

Das CPT empfiehlt den deutseben Be
hörden, die Möglichkeit der Einführung 
einer solchen persönlichen Haftakte zu 
prüfen. 

Haftanstalten für Ausländer 

Die CPI-Delegalion besuchte den Poli'(.ei
gewahrsam Tiergarten, eine Haftanstalt 
filr Ausländer in Berlin. Die dort fest
gehaltenen Personen saßen nicht aufgrund 
von Straftaten, sondern wegen Verstößen 
gegen das Ausländergesetz ein. 

Die Einrichtung verfügt offiziell über 123 
Plätze (davon 16 Plätze für Frauen): J 5 
Schlafzellen für acht Personen und drei 

zugsanstalt Tegel in Berlin sogar seit drei 
Jahren. 

Das Komitee forderte die Bundesregie
rung deshalb auf, die Bedingungen der 
Isolationshaft zu lockern. Die Inspektoren 
verlangten insbesondere, daß den Häft
lingen .motivierende Tätigkeiten• ange
boten und ein .angemessener menschli
cher Kontakt" ermöglicht werden solle. 

Kritisch äußerten sich die Experten des 
Europarats auch zu den Haftbedingungen 
in den Psychiatrie-Abteilungen der von 
ihnen besuchten Gefängnisse. So würden 
Patienten hauptsächlich mit Medikamen
ten behandelt. Eine psychotherapeutische 
und psychologische Betreuung finde da
gegen nicht oder nur sehr unzureichend 
statt. In den Berliner Gefängnissen stellte 
das Komitee außerdem ein erhebliches 
Drogenproblem fest. Die Experten forder
ten die deutschen Behörden auf, den 
,zahlreichen Hinweisen· über eine Ver
wicklung des Personals von Berlin-Tegel 
in den gefängnisinternen Drogenhandel 
nachzugehen. 

Insgesamt bewertete das Komitee den 
Strafvollzug in der Bundesrepublik je
doch als zufriedenstellend . Mißhandlun
gen von Gefangenen seien die Ausnahme. 
Das Komitee habe nur von zwei derarti
gen FäHen erfahren. So hätten Polizisten 
bei einer Gefangenenmeuterei in Strau
bing im August 1990 offenbar Häftlinge in 

Einzelzellenfür besondere Fälle. Zum Zeit
punkt des Besuches der Delegation be
fanden sich 75 Ausländer don in Gewahr
sam. 

Die Haftdauer schwankte zwischen einer 
Woche und mehreren Monaten. ( ... ) Die 
.Angestelllen betonten, daß die Haftdauer 
zum Teil damit zu erklären sei, daß eine 
Abschiebung häufig hinausgezögerr würde, 
bis sich die Situation in den Her
kunftsländem der Betroffenen normalisiert 
habe. 

Die Deiegalion erhielt keine Beschwerden 
über die Mißhandlung von Personen, die 
sich im Polizeigewahrsam Tiergarten be
fanden. & wurden auch keine anderen 
Anhaltspunkte für eine solche Mißhandlung 
gefunden. 

Die Delegation war beeindruckt von der 
Haltung der Po/i'(.eibeamJen, die in dieser 
Haftanstoll tätig waren sowie von ihrem 
Bemühen um die dorl fes /gehaltenen 
Ausländer. 

Dennoch überraschte es die Delegation 
von den Beamten '(.U erfahren, daß sie 
keine besondere Ausbildung für den Dienst 
in dieser Einrichtung erhalten hallen. Dies 
steht im Gegensatz zu der Tatsache, daß 

einen Saal gesperrt und geschlagen. In 
Tegel seien wiederhol~ Gefangene in einer 
Sonderzelle im Keller mit kaltem Wasser 
übergossen worden. Schwere Übergriffe 
habe es offenbar auch in München gege
ben. als die Polizei nach einer Demonstra
tion gegen den Weltwirtschaft.sgipfel etwa 
400 Menschen festnahm. Dabei seien 
Festgenommene mit dem Kopf gegen eine 
Wand geschlagen und mehrere Stunden 
lang in praller Sonne in Mannschaftswa
gen eingepfercht geblieben. Insgesamt be
trachtet seien die Menschenrechte aber 
auch im Polizeigewahrsam gewährleistet. 
Das Risiko, hier mißhandelt zu werden. 
sei .gering". 

Die Bundesregierung wies die Vorwür
fe des Komitees in einer am seihen Tag 
veröffentlichten Antwort zurück. Darin 
heißt es, den Behörden sei kein Fall einer 
solchen Mißhandlung nach der Münche
ner Demonstration bekannt. Auch lägen 
keine diesbezüglichen Anzeigen vor. Die 
Vorwürfe nach der Meuterei von Strau
bing wegen angeblicher Mißhandlung 
habe man überprüft. Dabei sei aber in 
keinem Fall ein strafbares Verhalten der 
beteiligten Beamten festgestellt worden. 
Zu der Kritik an der Isolationshaft stellte 
die Bundesregierung fest, .Einzelhaft
maßnahmen die ein Jahr überschreiten, 
werden nur aus fünf Bundesländern be
richtet". (Münchner Teil) 

die Situation in den GESA weit über den 
vorübergehenden Gewahrsam von Ver
dächtigen hinausgeht. 

In diesem Zusammenhang ist zu betonen, 
daß die Aufgaben des Wachpersonals in 
einem Ausländergewahrsam besonders 
schwierig sind. Zum einen gibt es die un
vermeidlichen Verständnisschwierigkeiten 
aufgrund der Sprachprobteme. Zum ande
ren haben viele .Ausländer Schwierigkeiten 
ihre Haft zu akzeptieren, da sie ja keiner 
Straftal verdächtig sind. Darüber hinaus 
besteht auch ein erhöhtes Risiko von 
Spannungen aufgrund der unterschied
lichen Nationalitäten. 

Die CPT-Delegation konnte feststellen, daß 
aU diese Probleme auch für die Sammel
stelle in Berlin zutreffen. 

Die Polizeibeamten, die als Wachbeamte in 
diesen Einrichtungen tätig sind, müssen 
daher sorgfältig ausgewählt werden. Sie 
sollten über gut entwickelte Fähigkeiten im 
Bereich der persönlichen Gesprächsfüh
rung verfügen. Darüber hinaus sollten die 
Beamun informiert sein über die ver
schiedenen Kulturen der Gefangenen, und 
zumindest einige der Beamten sollten die 
entsprechenden Sprachkenntnisse haben 
(z. B. Türkisch, Russisch oder andere 
mittel- und osteuropäische Sprachen) . 
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Das CPT empfiehlt, diese Aspekte bei 
der Auswahl von Polizeibeamten für den 
Wach dienst in Haftanstalten für Aus
länder zu berücksichtigen. 

Die Haftbedingungen in der Gefangenen
sammelstelle werden von dem CPT ins
gesamt als akzeptabel bezeichnet. In 
puncto täglicher Aufenthalt im Freien 
(Hofgang) gab es jedoch einen Verbesse
rungsvorschlag. In der Praxis haben zwar 
die Gefangenen die Möglichkeit, sich eine 
Stunde im Hofgang zu bewegen, die noch 
gültigen Bestimmungen hierzu sehen aber 
nur pro Tag einen Aufenthalt im Freien 
von 30 Minuten vor: 

Das CPT empfiehlt, die Bestimmungen 
entsprechend anzupassen. 

Im übrigen gilt die Akzeptanz für die Haft
bedingungen im Polizeigewahrsam nur in 
bezug auf jene Gefangene als zufrieden
stellend, die sich dort nur für relativ kurze 
Zeit (d. h. bis zu einigen Wochen) auf
halten müssen: 

Wie aber bereits ausgeführt gibt es auch 
Personen, die sich für einen recht langen 
Zeitraum im Polizeigewahrsam befinden, 
manchmal bis zu mehreren Monaten. Für 
viele, die für einen solch langen Zeitraum 

einer derartigen Einschränkung von Aktivi
täten wie oben beschrieben unterliegen, 
kann das zweifiellos eine traumatische 
Erfahrung sein. 

Das CPT empfiehlt den deutschen Be
hörden zu untersuchen, wie den Gefan
genen mehr Betätigungsmöglichkeiten 
angeboten werden können, insbesondere 
wenn diese für einen langen Zeitraum in 
Haft sind. 

Im Polizeigewahrsam Tiergarten gibt es 
keine Küchen. Die Mahlzeiten für die 
Gefangenen müssen daher angeliefert 
werden und das Essen ist zudem für alle 
gleich. Dies stellt ein großes Problem dar, 
insbesondere im Hinblick auf die unter
schiedlichen Konfessionen der Gefange
nen. Zwar haben die Gefangenen das 
Recht, sich auf eigene Kosten Lebensmittel 
in die Haftanstalt bringen zu lassen, auch 
gibt e's Bestimmungen, daß die religiösen 
Vorschrüten in bezug auf die Ernährung 
zu berücksichtigen sind - gegebenenfalls 
können gemäß den Versebrüten sogar 
besondere Diäten berücksichtigt werden -. 
in der Praxis greift dies jedoch nicht: 

Das CPT empfiehlt, Maßnahmen einzu
leiten, damit diese Bestimmungen der 
Haftanstalt praktische Anwendung 
finden . 
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Mit besonderer Bezugnahme auf die Ber
liner Sammelstelle (Medizinische Aspekte 
zum Thema Selbstverletzung) ist das CPT 
der Meinung, daß das Ausmaß eines von 
den Angestellten entdeckten Problems 
Hilfeleistungen seitens einer psychia
trisch oder psychologisch qualifizierten 
Person rechtfertigen kann. 

Gefängnisse 

Die Delegation besuchte vier Gefängnisse 
in drei Bundesländern. in Bayern die 
Justizvollzugsanstalt Straubing, in Berlin 
die Justizvollzugsanstalten Moabit und 
Tegel und in Sachsen die Justizvollzugs
anstalt Waldheim. 

Die Justizvollzugsanstalten Moabit und 
Tegel liegen im westlichen Teil Berlins. 
Nach der Vereinigung wurden die Ge
fängnisse im Osten der Stadt geschlossen 
und die Gefangenen in die Justizvollzugs
anstalten im Wesren verlegt. 

Die Justizvollzugsanstalt Moabit ist vor 
allem Untersuchungshaftanstalt; allerdings 
sind dort auch einige Strafgefangene 
untergebracht. in der Justizvollzugsanstalt 
Tegel sitzen Strafgefangene ein. 

Beide Anstalten entstanden Ende des 19. 
Jahrhunderts und wurden im Laufe der 
Zeit durch Neubauten ergänzt. 

Die offizielle Kapazität der Justizvollzugs
anstalt Moabit beträgt 913. Am Tag des 
Besuchs der Delegation waren 1110 Ge
fangene dort untergebracht (825 Personen 
in Untersuchungshaft, 233 Verurteilte in 
Strafhaft und 25 Personen aus anderen 
Gründen). Die offizielle Kapazität der 
Justizvollzugsanstalt Tegel beträgt 1400; 
am 4. Dezember 1991 waren dort 1074 
Insassen. In beiden Justizvollzugsanstalten 
gibt es einen signifikanten Anteil auslän
discher Gefangener. 

Von zwei Ausnahmen abgesehen, hörte die 
Delegation - weder von Gefangenen noch 
aus anderen Quellen - keine Klagen wegen 
Folter oder anderer Formen körperlicher 
Mißhandlung in den besuchten Gefäng
nissen. 

Die eine Ausnahme bezieht sich auf einen 
Vorfall in Straubing, die zweite Ausnahme 
bezieht sieb auf die JV A Tegel: 

Die Delegation hörte Klagen, nach denen 
in jüngerer Zeit Gefangene in einer Son
derzelle, die sich in einem der Unter
geschosse der Anstalt befindet, gebracht 
und dort mit kaltem Wasser bespritzt 
worden waren. Diese Zellen wurden von 
der Delegation besichtigt. 

Die physischen Bedingungen dieser und 
der angrenzenden Zellen sind nach Auf
fassung des CPT besorgniserregend. 

Das CPT empfiehlt den deutschen Be
börden festzustellen , ob Gef'ängnis
beamte der Justizvollzugsanstalt Tegel 
gelegentlieb derartigen Mißbrauch üben 
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und gegebenenfaUs entsprechende Maß· 
nahmen dagegen einzuleiten. 

In der Stellungnahme der Bundesregierung 
sowie auch in der Erklärung der Senats· 
verwaltung hierzu wird dieser Vorfall 
sinngemäß als ~Fata Morgana ~ bezeichnet. 
und diese sind bekanntlich nicht veriflZier· 
bar - noch nicht einmal .,tropfchenweise~ ... 

Neben den beiden genannten Fällen ist 
festz.uhalten, daß sich verschiedene Ge
fangene in den besuchten Justizvollzugs· 
anstalten über die Isolation oder Ein· 
zelhaft, in der sie sich befanden, be
schwerten. 

/Jt bezug auf die Alltagssituation sind die 
Beziehungen zwischen den Gefängnis· 
beamten und den Gefangenen in ... Moabit 
und Tegel offenbar gut. Die CPT· 
Delegation registrierte die professionelle 
und menschliche Weise, in der die meisten 
Gejängnisbeanuen mit den Gefangenen 
umgehen. 

Dennoch wurden e1mge Klagen in bezug 
auf provokatives Verhalten seitens der 
Angestellten laur. 

Zum Thema Einzelhtift/l soloJion konzen
trierte sich das Komitee insbesondere auf 
Gefangene, die - gleichgültig aus welchen 
Gründen ( ... ) - in Bedingungen verwahrt 
werden, die einer Einzelhaft ähneln. 

In den besuchten Gefängnissen traf die 
Delegation eine Reihe von Gefangenen, die 
sich gemäß §§ 88 und 89 des Strajvofl· 
r.ugsgesetzes unfreiwillig in Einzelhaft 
befanden. ( ... ) 

Die Delegation traf auch eine Gruppe von 
zehn Gefangenen, die getrennt von den 
übrigen Insassen in einem eigenen Trakt 
untergebracht waren ( .. .). 

Ebenfalls in der NA Tegel besichtigte die 
Delegation die Einzelzellen im Isolations
trakt in der Teilanstalt ll/. Unter materiel· 
Iien Gesichtspunkten ähneln diese den nor· 
malen Zellen der Anstalt. Die Gefangenen 
blieben normalerweise für relativ kurze 
Zeit (manchmal einige Tage) in unfreiwilli· 
ger Einzelhaft. Einige von ihnen wurden 
jedoch für eine wesentlich längere Zeit 
isoliert. Einer der Gefangenen, mit denen 
die Delegation sprach, sagte, er habe 
mehr als drei Jahre in unfreiwilliger 
Einzelhaft verbracht. 

Die wesentlichen Aktivitäten außerhalb der 
Zelle umfaßten bei diesem Gefangenen eine 
Stunde Freigang pro Tag; die übrige Zeit 
wurde innerhalb der Zelle verbracht. Die 
sozialen Kontakte waren stark ein
geschränkt: Kontalcte zu den Angestellten 
während der Routineinspektionen und Be· 
suche von Angehörigen oder Anwälten. 

Es wird weitgehend anerkannt, daß jeg
liche Form der Isolation ohne entspre
chende geistige oder körperliche Anregung 
langfristig schädigende Folgen hat, die zur 
Beeinträchtigung du sozialen und g~isti-

gen Fähigkeilen führen können. Die B~ob· 
achtungen der Del~gation deuteten darauf 
hin, daß diese B~handlung für Gefangene, 
die sich für einen längeren Zeitraum in 
den besuchten Anstalten in unf reiwilliger 
Einzelhaft befanden, diese notwendige 
Anregung nicht gewährleistet. 

Das CPT empfiehlt den deutschen Be· 
hörden daher , den Vollzug der Einzel· 
baft in diesen Einrichtungen (sowie in 
allen anderen Einrichtungen, in denen 
vergleichbare Bedingungen herrschen) 
unverzüglich anzupassen, damit den be· 
troffeneo Gefangenen sinnvolle Bescbäf· 
tigungsmöglichkeiten geboten werden 
und sie angemessene menschliche Kon· 
takte haben können. 

Es steht auch außer Frage, daß die Einzel
haft nicht länger dauern sollte, als un
bedingt erforderlich. Das bedeutet, daß 
die Entscheidung, jemanden in Einzelhaft 
zu nehmen, regelmäßig zu überprüfen ist. 
Darüber hinaus sind die Gefangen~n so 
weit wie möglich umfassend über die 
Gründe für ihre Einzelhaft und gegebenen
falls über deren Verlängerung zu in· 
formieren. Damit wird ihnen ermöglicht, 
u. a. wirkungsvoll die Mittel, die ihnen für 
einen Widerspruch gegen die Entscheidung 
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zur Verfügung stehen, in Anspruch zu 
nehmen. 

Das Strafvollzugsgesetz enthält in der vor
liegenden Form keine eindeutigen und 
detaillierten Bestimmungen in bezug auf 
die oben genannten Punlcte. 

Das CPT empfiehlt den deutschen Be· 
hörden daher, die erforder lichen Maß· 
nahmen zu ergreifen, damit gewährlei
stet wird, daß 

- jeder Gefangene, der in Einzelhaft ge· 
nommen oder dessen Einzelhaft ver· 
längert wird, schriftlieb über die 
Entscheidungsgründe informier t wird, 
falls dem keine Sicherheitsgründe ent· 
gegensteben; 

- der Gefangene die Möglichkeit erhält, 
gegenüber den zuständigen Behörden 
zur Sache Stellung zu nehmen, und 
zwar bevor eine endgültige Entscbei· 
dung über eine Verhängung oder Ver· 
längerung der Einzelhaft getroffen 
wird; 

- die Verhängung von Einzelhaft über 
einen längeren Zeitraum mindestens 
a lle drei Monate, gegebenenfalls auf 
Grundlage eines Sozialmedizinischen 
Berichts, überprüft wird. 

(Ber liner Morgenpost vom 24.9.1993) 

Moabit "ausgebucht" -
CDU fordert zweites 

Untersuchungsgefängnis 
Für den Bau einer zweiten 

Untersuchungs-Haftanstalt in 
ßerlin hat sich die CDU-Fraktion 
im Abgeordnetenhaus au~s.e· 
sprachen. Das Gefängnis in 
Moabit sei "hoffungslos über· 
füllt". sagte der CDU·Abgeord· 
nete Roland Gewalt auf der ge· 
strigen Sitzung des parlamenta· 
rischen Rechtsausschusses. Es 
könne sich nur noch ,.um Wo· 
chen handeln", bis auch die letz
ten freien Plätze vergeben seien. 

Obgleich Moabit nur Platz für 
knapp 1000 männliche Unter
suchungsgefangene hat, sitzen 
dort zur Zeit rund 1200 Gefan
gene ei n. Vor zwei Jahren gab es 
in Berlin lediglich 892 Untersu· 
chungs-Häftlinge. Ihre Zahl ist 
wegen anwachsenden Krimina
lität in der Stadt ständig im 
Steigen begriffen. Die Gewerk
schaft ÖTV hatte kürzlich (wie 
berichtet) gegen diesen Zustand 
protestiert. Auch die SPD hält 
die Verhältnisse in den Berliner 
Haftanstalten für .. dramatisch" . 

Um dies zu ändern, müsse 
ein Neubau errichtet werden. 

der vielleicht auch .,weiter weg 
vom Kriminalgericht" stehen 
könnte. verlangte Gewalt. Er 
kritisierte, daß die Justizverwal· 
tung dazu noch .,nicht einmal 
den Ansatz eines Lösungskon· 
zepts angeboten" habe. 

Justiz-Staatssekretär Detlef 
ßorrmann (SPD) warnte die Ab· 
geordneten gestern vor "Panik· 
mache" . Zwar habe Moabit ge· 
genwärtig .,zuwenig Platz". 
Wenn die V-Haft jedoch etwa 
130 dort einsitzende Strafhäft· 
Iinge nach Tegel abgebe, wür· 
den die Probleme beseitigt. Dies 
werde .,nicht mehr lange dau· 
ern". versprach Borrmann den 
An wesenden. 

Ein Antrag der CDU.SPD-Ko· 
alition, nacti dem bei der Poli· 
zei eine Art Erfolgskontrolle 
eingeführt werden soll, wurde 
an den Innenausschuß des Ab
geordnetenhauses überwiesen. 
Nach den Plänen der Großen 
Koalition soll die Polizei bei· 
spielsweise von Bagatellfällen 
entlastet werden. 

Christion Münter 
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Forderungen der Fraktion 
Bündnis 90/Grüne (AL)/ UFV 

zum Berliner Strafvollzug 
als Konsequenz aus dem CPT-Bericht 

Die Fraktion Bündnis 90/Grüne wird den 
Bericht des CPT in den betroffenen Aus
schüssen des Abgeordnetenhauses sofort 
nach dem Ende der Sommerpause zur 
Sprache bringen. Die gegenüber dem 
Buroparats-Gremium auffallend pampige 
Stellungnahme der Justizverwaltung halten 
wir, was die Berliner Verhältnisse angeht. 
für schönfärberisch und verschleiernd. 

Die Forderungen der Kommission (S. 28) 
unterstützen wir. Besonderen Wert legen 
wir auf folgendes {die Seitenzahlen bezie
hen sich auf die deutsche Übersetzung): 

Polizeigewahrsam 

1. Es muß eine regelmäßige Sprechstunde 
der Ausländerbeauftragten im Abschie
begewahrsam Kruppstraße geben, 
außerdem das Recht zur Abhaltung von 
Sprechstunden für Flüchtlingsberatungs
stellen (AWO, A.mnesty International 
etc.) 

2 . Langzeit-Untergebrachte (S. 6) müssen 
eine Beschäftigung erhalten. 

3 . Lebensmittel müssen entsprechend kul
tureller Gewohnheiten zur Verfügung 
stehen (S. 3/7). 

4. Beamte sollten Fremdsprachen-Kennt
nisse haben (besonders für osteuro
päische Gefangene wichtig, die kein 
Englisch können). 

Moabit 

1. Das Überbelegungsproblem ist großen
teils selbst verursacht (s. dazu unseren 
Parlaments-Antrag). 

2. Der Hochsicherheitstrakt muß endgültig 
demontiert und unbelegbar gemacht 
werden. 

Tegel 

1. Die Dealer-Station (S. 14) muß auf
gelöst werden. Sie ist mit dem Gebot 
der Menschenwürde nicht vereinbar. 

2. Die PN-Abteilung (S. 16 ff.) ist aufzu
lösen; bei ihrer Beibehaltung sind min
destens die Forderungen des CPT zu er
füllen . Außerdem ist das Gutachten von 
Prof. Rasch endlich zu veröffentlichen. 

3. Der von dem CPT geschilderce Vorfall 
(Abspritzen mit Schlauch, S. 8 f.) muß 
umgehend geprüft werden. 

4. Die von dem CPT beschriebenen Zellen 
in Teilanstalt III (S . 11 /12) sind zu 
schließen. 

Medizinische Versorgung 

Der unsinnige Krankenhausoeubau, der 
derzeit ohnehin unfioanzierbar ist, ist auf
zugeben. Statt dessen sollten unsere Vor
schläge zur Verbesserung der gesundheit
lichen Situation (vgl. unseren Antrag) 
realisiert werden und die derzeit gehäuften 
Suizide ernstgenommen werden. 

Diesen Forderungen der Fraktion Bündnis 
90/Grüoe im Abgeordnetenhaus von Berlin 
können wir uns dem Grunde nach nur 
anschließen. 

Den vielseitigen Stellungnahmen der Bun
desregierung bzw. der Senatsverwaltung 
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für Justiz zu dem Bericht des CPT haben 
wir deshalb kaum Beachtung geschenkt, 
weil sie einfach "nichtssagend" sind. Sie 
bringen allenfalls den moralischen Hinter
grund jener Leute zum Ausdruck, die 
solche amtlichen Gegendarstellungen ver
fassen und die eben auf professionelles 
Abwiegeln geschult sind. Es würde die 
garantierten .. Niemals-die-Unwahrheit
Sager" und "Unter-gar-keinen-Umständen
Fehler-Machenden" nur unnötig auf
werten, wenn man ihr unsägliches "Ge
spreudel" noch weiter verbreiten würde, 
als sie es durch ihr Amt leider ohnehin 
schon in zu großem Umfange tun können. 
Dies soll also als besonderer "Gesund
heitsservice" des Lichtblicks für seine 
Leser verstanden werden! 

Die Berichterstattung über das CPT
Dossier im Lichtblick ist natürlich damit 
nicht abgeschlossen. Schließlich wird un
serem verbesserungsbedürftigem Straf
und Vollzugssystem nicht alle Tage inter
nationale Beachtung zureiL Wir werden 
daher in lockerer Folge noch detailliercer 
auf die einzelnen Punkte in dem Bericht 
des Komitees eingehen. So ist zum Bei
spiel an einen Extra-Artikel über die 
psychiatrischen Einrichtungen gedacht, in 
denen sich mitunter auch Strafgefangene 
bzw. schuldunfähige Straftäter befinden. 

Der Bereich "Medizinische Versorgung in 
den Anstalten", Fragen zum Thema Um
gang mit HN-Infiziercen und Drogen
gebrauch, soll in einer weiteren Folge 
ebenfalls einen Schwerpunkt bilden. 

Die Zustände in der Psychiatrisch-Neuro
logischen Abteilung in der JVA Tegel, die 
von dem CPT ausdrücklieb kritisiert und 
als besorgniserregend eingestuft wurden. 
sind - um auch ihnen in aller Ausführ
lichkeit gerecht werden zu können -
gleichfalls einen eigenen Bericht wen. 
Ferner wird zu gegebener Zeit aktuell 
beschrieben, was das Bündnis 90/Grüne 
nach der Sommerpause im Abgeordneten
haus hierzu in Erfahrung bringen kann. 

-kra-
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Nr. 3/Juli 1993 

DBR.lEF 
an die Redaktionen der Knastzeitungen 

Prof. Dr. Helmut Koch, Andreas Eberhardt 
Dokumentationsstelle Gefangenenliteratur, Institut für deutsche Sprache und Literaru 

Liebe Redaktionen, 

aus Platzgründen diesmal nur ein kurzes Vorwort. Leider sprechen unsere beiden längeren 
Anikel bereits für sich. Scbwerpunk.t dieser Ausgabe ist die Siruation beim allseits bekannten 
Kuckucksei. Wir hoffen, daß sich der dort abzeichnende Trend noch umbiegen läßt und nicht 
symptomatisch für die Arbeit aller Redaktionen wird. Unsere Versuche. auch für die ex.islie
renden Redaktionen im Osten eine Portbildungstagung zu organisieren, beschreibt der zweite 
Anikel. Leider scheint in den dortigen Ministerien niemand die vorhandenen Zeirungen zur 
Kenntnis zu nehmen, geschweige denn, Neugründungen zu fördern. Vom NRW-Kultusminister 
ebenfalls nicht mehr gefordert wird der lngeborg-Drewitt.-Literaturpreis fiir Gefangene. 
Warum, steht an der Pinnwand. Dort dann endlich auch mal eine gute Nachricht: es gibt vier 
neue Zeirungsredaktionen! 

Grüße aus 48149 

Das Aus für das "Kuckucksei"? 

Die renommierte Gefangenenzeitung steht möglicherweise vor dem Aus. Seit Anfang des 
Jahres hat die engagierte BerichterstattUng der Redaktion über die Verschärfung der Lage im 
Strafvollzug anscheinend den Unwillen des Düsseldorfer Justi.z.min.isteriums erregt. So sah sieb 
der Justi.z.min.ister durch die öffentliche Aufmerksamkeit eines von 224 Gefangenen aus 
Schwerte unterzeichneten offenen Briefes und der Berichterstarrung des Kuckuckseis gezwun
gen, am 3. Mai dieN A xu besuchen. Reaktion des Anstaltsbeirates: "Ein Schuß in den Ofen!" 
Am 17. Mai wurde dann dem Anstaltsleiter im Rahmen einer nicht näher bezeichneten "dienst
aufsicbtlichen Prüfung" die Herausgeberfunktion entzogen. 

Das Kuckucksei bat die Siruation in der NA 
Schwerte und im Strafvollzug Nordrhein
Westfalens detailliert beschrieben und dabei 
nicht mit Schuldzuweisungen gespart. Beklagt 
wird die Praxisferne der getroffenen Em
scbeidungen; für die Redakteure ein klares 
Zeichen dafür, daß die Entscheidungsträger 
keine Ahnung von der Realität im Vollzug 
haben. Das ist das gute Recht und die Auf
gabe einer Gefangenenzeirung: als Interessen
organ von Gefangenen erwarten auch die 
außensiebenden Leserinnen die Darstellung 
der Vollzugssiruation aus der Siebt der Be
troffenen. 

Dieser Meinung war das Justizministerium in 
Düsseldorf überhaupt nicht. Sie wirft dem 
Anstaltsleicer der NA Schwerte vor , seine 
vollzugliehe und presserechtliche Verantwor
rung bei der Zensur des Kuckuckseis nicht 
wahrgenommen zu haben und entband ihn 
von seiner Herausgebertätigkeit Pür einige 
Zeit war überhaupt nicht klar, welche Konse
quenzen das für die Zeitung hat: es wurde 
mit Zwangsverlegungen von Redakteuren ge
rechnet, der Portbestand generell stand in 
Frage (ohne Herausgeber keine Zeitung) und 
die alltäglichen Repressionen gegen Redak
teure waren nicht absehbar. Schließlieb 

wurde mitgeteilt, daß zukünftig das Justiz
vollzugsamt Westfalen in Hamm als dem 
Ministerium unterstellte Behörde zur Über
wacnung des Strafvollzuges die Druckfahnen 
zensieren sollte. 

Jetzt zeigte sieb, welches Ans~ben die 
·Zeitung auch außerhalb der Mauern genießt. 
Neben einer eigenen Unterschriftenaktion des 
Kuckuckseis gab es eine weitere der Katbo
lischen Studentengemeinde (KSG) Münster, 
einen offenen Brief der Humanistischen 
Union, der von mehreren Institutionen und 
engagierten Personen mirunterzeichnet 
wurde, die sich gegen die Verschlechterung 
der ohnehin nicht optimalen Arbeitsgrundlage 
des Kuckuckseis wandte, und inzwischen 
recherchiert der WDR. 

Von der Dokumentationsstelle zum Hergang 
der Ereignisse und zur Begründung der Maß
nahmen befragt, teilte Justizminister Krum
siek mit, Gefangenenzeirungen seien als 
Forum zur Diskussion und Kritikausübung 
gedacht; in Nordrhein-Westfalen werde da
von auch reichlich Gebrauch gemacht. Es 
gebe daher nicht darum, ~künftig Kritik nicht 
mehr xuzulassen". Der Anstaltsleiter sei auf
grund einer dienstaufsichtlieben Prüfung der 
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Herausgebertätigkeit bis auf weiteres von die
ser Tätigkeit .,entpflichtet" worden. Als neue 
Herau,c;geberin fungiere .nunmehr seine Stell
verireterin. Nichtsdestotrotz müssen die 
Druckfahnen .. - jedenfalls zunächst -" dem 
Justizvollzugsamt Hamm zur Prüfung vor
gelegt werden, um ,.eine Beratung des Her
ausgebers durch das Justizvollzugsamt und 
erforderlichenfalls Hinweise zur Beachtung 
der vollzugliehen und presserechtliehen Ver
antwortung (xu) ennöglichen". 

1m Klartext muß die Redaktion also jetzt zwei 
Zensurinstanzen durchlaufen. Außerdem 
scheint der Justizminister seinen Beamten 
nicht mehr zu trauen - wieso sollte sonst die 
neue Herausgeberio noch einmal durch die 
übergeordnete Behörde in Hamm überwacht 
werden? Daß es eben doch darum geht. kri
tische Äußerungen xu unterbinden. wird in 
der Begründung der Einsetzung des Justiz
vollzugsamtes Hamm als zweite Zensur
instanz deutlich: ~Es gehört zu den Pflichten 
der Justizvollzugsämter. auf eine ordnungs
gemäße Erfüllung der Vollzugsaufgaben 
durch die Vollzugsanstalten zu achten", 
schreibt der Minister. Die Ämter sollten .. er
forderlichenfalls Hinweise zur Beachtung der 
vollzugliehen und presserechtlieben Verant
wortung ermöglichen". 

Der bisherige Herausgeber scheint im Sinne 
des Ministers nicht die ordnungsgemäße Er
jüUung der Vollzugsaufgaben und die vollzug
liehe Verantwortung wahrgenommen xu 
haben. Ein deutlicher Warnschuß für die 
neue Herausgeberin, bereits vor der Weiter
leitung nach Hamm sehr genau den Inhalt zu 
prüfen; sie wird sieb sicher nicht eine eben
solche Blöße wie ihr Chef geben wollen. Das 
gesamte Vorlageverfahren wird durch die 
zweifache Prüfung mit eventuellen Entnah
men/ Änderungen den bisherigen Erschei
nungsturnus der Zeitung voraussiebtlieh un
möglich machen und gefährdet Aktualität, 
Kontinuität und Verankerung der Redaktions
arbeit bei Gefangenen und Außenbeziehern -
eben das, was eine gute Knastzeitung aus
macht - und somit letztendlich den Fon
bestand der Zeitung. 

Die Konsequenzen für die Redakteure sind 
ungewisser. die Furcht, persönliche Nachteile 
durch das Engagement in der Redaktion zu 
erleiden. steigt. Ihre Arbeit wird zweimal ge
prüft. auf vollzugsgefährdende Tendenzen 
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abgeklopft und - das steht zu befürchten - in 
ihren Vollzugsakten vermerkt. Auseinander
setzungen und Diskussionen in der Redaktion 
werden sich damit beschäftigen, ob man noch 
erwas berichten und kommentieren kann, 
nicht wie. Die Schere im Kopf, die es bei fast 
allen Redakteuren ohnehin gibt, wird dann 
öfter zuschnappen. 

Bereits in den Jahren 1982 und 1983 ist ver
sucht worden, die Redaktion des Kuckuckseis 
zu schließen. Uns erscheinen die derzeitigen 
Maßnahmen als Versuch, die Redaktion auf 

neuem Weg auf eine unkrüischere Linie zu 
bringen, sie .,austrocknen" zu lassen. Es gilt 
im Moment, diesen Tendenzen einen Riegel 
vorzuschieben, in dem man genau diese Ab
sichten möglichst breit öffentlich macht und 
den betroffenen Redakteuren Unterstützung 
versehafft. Was vor· zehn Jahren vom damali
gen Landtagsabgeordneten Albert Klütsch 
(SPD) über die Arbeit des Kuckuckseis gesagt 
wurde, gilt erst recht heute: 

"Eine demokratische und freie Gesellschaft, 
der der Mut zur Resozialisierung nicht ab-

"Es besteht eine große Aufgeschlossenheit ... " 

Die Justizministerien in den neuen Bundesländern kennen die Gefangenenzeitungen aus ihren 
eigenen Gefängnissen nicht. Diesen Schluß läßt die Reaktion auf unser Angebot zu, eine Port
bildungsveranstaltung für Redakteure und Betreuer der Knastblätter aus dem Osten zu konzi
pieren und zu veranstalten. 

Aus verschiedenen Geiangnissen erreichten 
uns im vergangeneo Jahr Anfragen, ob wir 
nicht ein ähnliches Seminar wie das bereits in 
NRW regelmäßig stattfindende v~ranstalten 
könnten. Es sollte jedoch auf die spezielle 
Situation im Strafvollzug der neuen Länder 
und die sich daraus ergebene Ausgangslage 
für Zeitungen aus dem Knast zugeschnitten 
sein. Bereits bestehende Redaktionen waren 
sehr an einem Erfahrungsaustausch mit west
deutschen, "alteingesessenen" Redaktionen 
interessiert. 

des Unterausschusses Strafvollzug .für die 
neuen Bundesländer hat sich allerdings her
ausgesTellt, daß lediglich in Brandenburg 
zwei Gefangenenzeitungen kontinuierlich er
scheinen, während in den anderen neuen 
Bundesländern keine Gefangenenzeitung 
existiert (Brandenburg). 

Abgesehen vom Interesse, das gerade in Knä
sten ohlle Zeitung besteht, existieren in den 
neuen Bundesländern mehr als zwei Zejtuu
gen. Regelmäßig und kontinuierlich erschei
nen zwar nicht alle; das liegt jedoch u. a. an 
der mangelnden Bereitschaft zur Unterstüt
zung und der desolaten Lage im Sozial- und 
Preizeitbereich. Drei der Blätter werden au
ßerhalb von JV As in Zusammenarbeit mit 
Gefangenen erstellt; auch diese scheinen die 
Minister nicht zu Gefangenenzeitungen zu 
zählen oder für unterstützenswert zu halten. 
Zum Nachzählen für die Minister: 

Brandenburg: Der Knacki. JV A Potsdam, 
Henning-von-Treskow-straße 9-13, 14467 
Potsdam - Die Säge, JV A Schwarze Pumpe, 
Straße des Aufbaus 14. 03139 Schwarze 
Pumpe; unsere zeirung. JV A Brandenburg, 
Anton-Saetkow-Allee 22. Postfach 66, 14772 
Brandenburg 
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handen gekommen ist, darf sich nicht die 
Chance entgehen lassen, kritisches Engage
ment auch himer Gefängnismauem zu för
dern. Ruhe ist die Anforderung des autoritä
ren Obrigkeitsstaates, Unruhe das Lebens
elixier der Demokratie. " 

Dokumentations- und Informationsmaterial 
(offener Brief, Presseberichte etc.) gibt es bei 
der Redaktion des Kuckuckseis, Gillstraße 4, 
58239 Schwerte oder bei der Dokumenta
tionsstelle Gefangenenliteratur. WWU (PB 
21), Fliednerstraße 21,48149 Münster. 

Mecklenburg-Vorpommern: Gefangenenzei
rung, Kühlungsborocr Str. 29 a, 18246 Bützow 

Sachsen: Aufschluß - Zeitschrift der freiwilli
gen Straffälligenhilfe Sachsen, hrsg. von AK 
Resozialisierung - Strafvollzug e. V., Bem
hard-Göring.Straße 152, 04277 Leipzig, 
0 37 41 I 3 91 10 96; Ruf aus Bautzen - Blät
ter aus der JV A Bautzen 1, Gabelsberger 
Straße 1, Postfach 100/1, 02625 Bautzen 

Sachsen-Anhalt: Konkret - Die Gefangenen
zeitung für Sachsen-Anhalt, hrsg. v. Verein 
für Straff<Hligen- und Gefährdetenhilfe e. V .. 
Binerfelder Straße 32, 06844 Dessau 1, 0 34 
47 I 43 23 

Thüringen: Thüringer Knastblänchen , hrsg. 
v. Arbeitsgruppe Strafvollzugsreform und 
Straffälligenhilfe Thüringen e. V., Bungalow, 
Riethstraße. 99089 Erfurt. 03 61 I 73 56 89 

Die Reda.ktionen freuen sich über Kontakt zu 
anderen Zeitungen. Bei Anfragen sind wir 
auch weiterhin bereit, Fortbildungs- oder In
formationsveranstaltungen durchzuführen, 
auch wenn der Instanzenweg mühsam und 
langwierig ist. Es bietet sich aber auf alle 
Pälle an, jeweils eine Ausgabe eurer Zeitun
gen an das zuständige Ministerium/Minister 
zu schicken - vielleicht ändert sich die Zähl
weise dann. 

Anm.: Wie uns das Justizministerium in 
Brandenburg jetzt mitteilte, bemüht es sich 
derzeit um die Möglichkeit, ihre Redaktionen 
an Portbildungsseminaren in anderen Bundes
ländern teilnehmen zu lassen. 

Auf ein Rundschreiben der Dokumentations
stelle an alle JV As in den fünf östlichen Län
dem meldeten sich jedoch nicht nur bereits 
arbeitende Redaktionen, vielmehr interessier
ten sich Gefangene - aber auch Anstaltsleiter 
und Sozialdienste - für die Grundlagen und 
das praktische Know-how der Zeitungsarbeit. 
Auszüge: Es besteht eine große Aufgeschlos
senheit zur Gründung eines Anstaltsblaues ... 
Wir sind daran interessiert, andere Modelle 
kennenzulernen . .. Für einen regelmäßigen 
Gedankenaustausch sind wir jederzeit offen 
... Durch ihr Schreiben angeregt werden wir 
künftig Beiträge von Gefangenen sammeln ... 
Pn·nzipieU besteht ein Interesse an der Grün
dung solch einer Zeitung ... Unsererseits wird 
die Gründung solch einer Zeitung befürwortet 
... Seitens der Gefangenen wurde Interesse 
bekundet ... 

Aufgrund dieses Echos wandten wir uns an 
die Justizministerien dieser Länder und schlu
gen eine Informationsveranstaltung für alle 
lmeressienen mit dem Thema "Gründung 
und praktisches Arbeiten einer Gefangenen
zeitung" zentral für die neuen Länder oder in 
einzelnen JV As vor. Die Reaktion der Justiz
minister: An Veranstaltungen, wie Sie sie vor
schlagen, können wir uns vorläufig nicht be
teiligen. (Mecklenburg-Vorpommem); ... be
stehen bei den Thüringer Justizvollzugsan
stalten keine Anstalrszeitungen . .. . Aus diesem 
Grund besteht kein Interesse an der Durch
führung ... (Thüringen); Ein Bedarf an einer 
lnfonnarionsveranstaltung besteht daher mei
nes Erachtens zur Zeit noch nicht (Sachsen
Anhalt). Der Justizminister von Sachsen hält 
anscheinend die Teilnahme von Gefangenen 
nicht für erforderlich. Bei der letzten Sitzung 

PlNNWAND 
Vier neue Knastzeitungen 

"Auferstanden aus Ruinen": zwei Knastzeitungen 
sind wiederbelebt worden und mit neuen Nummern 
erschienen. Für Kontakte und Austauschabos hier 
die Adressen: Janos/Freiburg. Hennann-Herder 
Straße 8, 79104 Freiburg/Brsg. - DurchbLick!HH
Fuhlsbütte1, Am Hasenberge, 22335 Hamburg. 

Eine völlig neu gegrtlndete Knastzeitung gibt es in 
Darmstadt. Die Redaktion der Fri1z-Bauer-Zei1ung 
schreibt zu ihren Zielen: .In einer Einrichtung wie 
dieser, einem absoluten Schmelztiegel der unter
schiedlichsten Völker und Sprachen. politischen 
und idoologischen Ansichten. gegensätzlicher Kul
turgeschichte, Brauchttlmer und vielem mehr. muß 
es doch eine lnstitution geben. welche sich als 

Sprachrohr filr die lnteressen der Gefangenen ein
setzt und verantwortlich zeigt." 

Friiz-Bauer-Zeilung, Marienburgstr. 74, 64297 
DarmstadtlEberst. 

Seit Dezember 1992 erscheint auch in der IV A 
Bützow etwa alle zwei bis drei Monate eine Gefan
genenzeitung. Das Redaktionsteam ist sehr an Kon
takten zu anderen Redaktionen interessiert und 
freut sich. wenn sie in den VeneHer der bestehen
den Knastzeitungen aufgenommen wird. Übrigens 
wurde der Kontakt von der Jai/y News aus Kleve 
hergestellt. 

Redaktion Gefangenenzeirung, 
Straße 29 a. 18246 Bützow 

Kühlungsbomer 
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Das Proje.kt richtet sich an urlaubsberechtigte 
Frauen, im besonderen an Langstraferinnen. 
Letztere haben es aufgrund der langen Haft
zeiten besonders schwer, sich in der Freiheit 
zurechtzufwden, den Lebensalltag zu bewäl
tigen und den Einstieg in das Berufsleben zu 
finden. 

Projektziele 

Die Teilnahme ermöglicht es den Frauen. 
sieb noch während der Haft unter realisti
schen Bedingungen in der Arbeit zu erpro
ben. Es gilt. Vereinbarungen, Arbeits- und 
Rahmenzeiten verbindlich einzuhalten und 
die zur Verfügung stehende freie Zeit eigen
veran.twortlich einzuteilen. Prioritäten müssen 
gesetzt werden, was gleichzeitig Verzicht auf 
bestimmte Vorhaben bedeuten katW. 

Das Kennenlernen neuer Arbeitsfelder erhöht 
die Flexibilität hinsichtlich der Arbeitsmög
lichkeiten für die Zeit nach der Entlassung. 
Die Prauen erfahren mehr über sich selbst 
und ihre Fähigkeiten, ihre Selbsteinschätzung 
wird klarer und idealisierte Berufsbilder 
können auf ihren Realitätsgehale überprüft 
werden. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt dieses Projek
tes ist der Abbau von Vorurteilen sowohl auf 
der Seite der Arbeitgeber wie auch auf seiten 
der Gefangenen. Einige Einrichtungen deute
ten bereits an, daß sie nach positivem Verlauf 
eher bereit seien, straffällige Prauen bei Neu
einstellungen zu berücksichtigen. Die Gefan
genen erleben, daß sie nicht als Kriminelle 
gesehen werden, sondern als Helferinnen, die 
durch ihre Arbeitskraft soziale Projekte un
terstütZen. Gemeinnützige, d. h. unbezahlte 
Arbeit, wird gesellschaftlich anerkatWt. Da
mit ist eine weitere Stärkung ihres Selbstweft
gefühls verbunden. 

Gemeinnützige Arbeitsstellen 

Die Projektarbeit begann im Januar 1993 mit 
der Suche nach geeigneten Arbeitsplätzen 
und der Kontaktaufnahme zu den gefangenen 
Prauen, nachdem der Anstaltsleiter und die 
Gruppenleiterinnen die Unterstützung des 
Projekts zugesichert hatten. 
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Zwischenbericht über das Projekt 

"Gemeinnützige 
Wochenendarbeiten 
für inhaftierte Frauen 
aus dem offenen Vollzugll 

Die SUebe nach Arbeitsstellen gestaltete sich 
zeitaufwendig, weil in vielen interessanten 
gemeinnützigen Einrichtungen Wochenend
arbeit nicht möglich ist. Auch mußte immer 
wieder Überzeugungsarbeit geleistet werden, 
um Vorurteile gegenüber den gefangenen 
Prauen abzubauen. 

Zum jetzigen Zeitpunkt kann in folgenden 
Einrichtungen gemeinnützige Arbeit verrich
tet werden: 

I. Sozialstation Tiergarten 
der ArbeiJerwohlfahrt 

Bereich: 
im Einsatz: 

Hauspflege 
1 Prau, die zusammen mit 
einer festangestellten Pflegerin 
hilfsbedürftige alte Menschen 
betreut. 

2. Kinderspielunirum nPopelbilhne" 
Prenzlauer Berg 

Bereich: Kreative Kurse für Kinder und 
Theateraufführungen 

im Einsatz: 1 Prau, die Kostüme für die 
Aufführungen näht und bei 
weiteren anfallenden Arbeiten 
mithilft 

3. Marie-8chlei-Haus 
Krankenheim der ArbeiUrwohJfahrt 

Bereich: Altenpflege auf Station V 
im Einsatz: 2 Frauen, die bei der Betreu

ung chronisch Kranker helfen. 

4. Jolumnesstift Spantlau 

Bereiche: a) Altenpflege im Bodel
schwingb-Haus auf der 
Chronilcer-Station 

b) Arbeit in der Zentralküche 
im Einsatz: 2 Prauen. die im Küchenbe

trieb arbeiten 

5. Spastikerhüfe Berlin 
Wohngemeinsclulft für Behinderte 
LynarstrajJe 

Bereich: Betreuung von Behinderten im 
Freizeitbereich 

im Einsatz: noch nicht besetzt 

Zur Zeit haben acht gefangene Prauen Kon
takt zu dem Projekt. Sechs von ihnen arbeiten 
in den oben genannten Einrichtungen, zwei 
von ihnen bereits seit dem 17.4.1993. Die 
Dauer der Arbeitseinsätze ist vorwiegend 
langfristig geplant, richtet sich im einzelnen 
jedoch nach d~r individuellen Situation der 
beschäftigten Prauen. 

Praktische Erfahnmgen 
aus der Projektarbeit 

Zum bisherigen Verlauf des Projektes ist zu 
sagen, daß es von den Frauen wie auch den 
Arbeitgebern fast ausschließlieb positive 
Rückmeldungen gibt. 

Trotz vorhandener Schwellenängste fühlt sieb 
die Mehrzahl der Prauen schon während der 
Vorstellungsgespräche akzeptiert. Der Kon
takt zu den Mitarbeiterinnen der Einrichtun
gen ist überwiegend offen und konstruktiv. 
Dadurch wird die Zusammenarbeit von den 
gefangenen Prauen als sehr kollegial, entla
stend und aufbauend erlebt. Lediglieb eine 
Einrichtung lehnt es ab, ihre festangestellten 
Mitarbeiterinnen über den Gefangenenstatus 
der Frauen zu informieren. Da diese Rege
lung nicht unproblematisch ist, werden Inter
essentinnen frühzeitig darauf hingewiesen. so 
daß sie abwägen können, ob sie sich dieser 
möglicherweise für sie belastenden Situation 
aussetzen wollen. 

1m folgenden werden drei Arbeitseinsätze 
etwas ausführlicher beschrieben, um einen 
besseren Einblick in die Arbeitssituation zu 
geben und um die Leistungen der Prauen ent
sprechend würdigen zu können. 

Eine Prau erprobt sieb in der Ausübung einer 
für sie völlig neuen Tätigkeit in der Haus
pflege und erlebt dabei, daß sie sehr gut mit 
den pflegebedürftigen alten Menschen um
geben kann und selbst das Windeln und 
Waschen der Patienten keine Abwehrreaktio
nen hervorrufen. Von den sie begleitenden 
Pflegerinnen kommt die Rückmeldung. daß 
die Mitarbeit der Gefangenen eine große Ent
lastung ist und sie die Patienten verantwor
tungsbewußt, umsichtig und sehr liebevoll be
treut. Diese Zuwendung ist für die Patienten 
bereits sehr wichtig geworden. Ihre Freude 
über das Erscheinen der Gefangenen bewirkt 
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andererseits bei dieser ein hohes Maß an 
Bestätigung. Freude an dieser Tätigkeit und 
gibt ihr das Gefühl. eine sinnvolle Arbeit zu 
leiSLen. 

Eine weitere Frau. die in der _Popelbilhne~ 
beschäftigt ist, macht die Erfahrung, daß sie 
wie ein Team-Mitglied geschätZt wird. lhre 
Vorschläge finden Beachtung, dadurch fühlt 
sie sich gefordert und in ihrer Kreativität an
geregt. Die Leiterin der Einrichtung lobt ihr 
Engagement und ihre Fertigkeiten, die von 
unschätzbarem Wert für sie geworden sind. 

ln beiden geschilderten Fällen entwickeln 
sich soziale Kontakte zu den Mitarbeiterinnen 
über die Belange der gemeinsamen Arbeit 
hinaus. 

Eine Frau, die ursprünglich in der Alten
pflege arbeiten wollte und auch einen Einsatz 
auf der Chronil<er-Station hatte, bat ihren 
Arbeitsplatz gewechselt In dieser Einrich
rung wird Distanz im Umgang mit den kran
ken alten Menschen gefordert, um für die Pa
tienten durch die gemeinnütZige Arbeit am 
Wochenende nicht eine ungleich bessere Be
treuung als während der Woche zu schaffen. 
Die Gefangene konnte diese vorgeschriebene 
Distanz nicht aushalten und wechselte daher 
in die Küche. 

Sozialpädagogische Begleitung 
des Projekts 

Die Betreuung gliedert sich in folgende 
Bereiche: 

- Vorbereitende Gespräche in der N AF. in 
denen den gefangenen Frauen die Arbeits
stellen vorgestellt und Arbeitsinhalte be
sprochen werden. Parallel dazu fmdet ein 
Austausch mit den Gruppenleiterinnen 
statt, in dem geklärt wird, ob die Gefange
nen vom Delikt her für die gewünschten 
Tätigkeiten geeignet sind. 

Begleirung zu den Vorstellungsgesprächen 
in die gemeinnützigen Einrichtungen, um 
bestehende Schwellenängste herabzu
setzen. 

- Telefonsprechsrunde, um auch außerhalb 
der festgelegten persönlichen Sprechzeiten 
für die Gefangenen erreichbar zu sein. 

- Telefonische Rufbereitschaft während der 
Arbeitseinsätze. um bei gegebenenfalls 
auftretenden Problemen sofort Hilfe anbie
ten zu können. 
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- Begleitende persönliche Gespräche. in 
denen Erfahrungen der Frauen aus den 
jeweiligen Arbeitsstellen besprochen 
werden. 

- Konzeptionell ist ein Gruppenangebot wäh
rend der anschließenden Freizeit für die 
Frauen geplant, die keine sozialen Kon
takte außerhalb des Vollzuges haben. 

Perspektive 

Nachdem das Projekt angelaufen ist und sich 
schon jetZt ein positiver Verlauf abzeichnet. 
sollte auch den Prauen, die eine ErsatZfrei
heitsstrafe verbüßen, die Möglichkeit ge
geben werden, an der gemeinnützigen Arbeit 
teilzunelunen. Dies ist jedoch nur dann mög
lich. wenn die Senatsverwalrung für Justiz 
Voraussetzungen schafft, die es den Prauen 
nach der Inhaftierung ermöglicht, die Strafe 
abzuarbeiten, um weitere Inhaftierung zu 
vermeiden. Dieses Anliegen wurde bereits 
mehrfach sowohl schriftlieb wie auch münd
lich vorgetragen, ohne daß bisher eine Ant
wort erfolgt ist. 

Wir sehen in dem bestehenden intensiven Be
treuungsangebot parallel zu der gemeinnützi
gen Tätigkeit eine Chance, die häufig viel
schichtigen Problemlagen dieser straffälligen 
Frauen aufzugreifen und ihnen entsprechende 
Hilfsangebote zu unterbreiten. Hierin liegt 
ein sinnvoller Beitrag zur Vermeidung erneu
ter StraffälligkeiL 

Barbara Poerster 
Sozialpädagogin 
Arbeiterwohlfahrt 
Landesverband Berline. V. 
Hallesches Ufer 32-38 
10963 Berlin 

3.8.1993 

Bei Fragen oder Problemen 
stehen wir mit Rat und Tat zur Verfügung: 

Die UNIVERSAL-STIFTUNG 
HELMUT ZIEGNER 

informiert und unterstützt bei 

Wohnungse rha lt während der Haft 
Wohnmög lichkeiten nach der Haft 
Schuldenregulierung 
Behörd en ang elegenheiten 
Vermittlung zu anderen Beratungsstellen 
Entlassungsvorbereitungen 

Vormelder an Universal-Stiftung Helmut Ziegner (UHZ) 
im Gruppen- und Beratungszentrum JVA Moabit. TA I - E 4 

Wir sind auch telefonisch zu erreichen! 

Unsere Telefonnummer: 39 79-37 87 
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Ob Gegenrede erlaubt ist? 

Wir fangen mal an. Daß in Tegel wilde Kerle 
wohnen (müssen), ... -sollen wir's noch mal 
wiederholen? Bei jeder Gelegenheit? Also 
fangen wir an: Der Artikel ~Die monumen
tale Präsentation" im Lichtblick vom August 
93 hat uos befremdet. Er ist auch ein bißeben 
verlogen. weil darin das Schlechteste als das 
Wichtigste an der Sache herausgestellt wird. 
Soll das der Ausgleich dafür sein, daß die be
teiligten Gefangenen in vorangegangenen Ar
tikeln ihre Freude am Projekt und dem Men
schen Traugott Fobbe geäußert haben? 

Es ist auch noch etwas Abgrundfalsches an 
dem Artikel, nicht so leicht faßbar, man 
bleibt in den Fragen stecken. Zum Beispiel: 

- Warum soviel Freundlichkeit mit Traugott 
Fobbe - vorher -. wenn er das Projekt 
doch angeblich our für seinen ,.Narziß
mus" brauchte? 

- Hätten sieb Soz.Päd. Schadenberg und die 
anderen eogagien.en Beamten lieber die 
Zeit mit irgendwelchem Sicherheitskram 
vertreiben sollen, statt von früh bis spät 
und samstags und sonntags zum Projekt zu 
kommen -. genauso wie die Gefangenen 
und genau wie diese ohne zusätzliche Be
zahlung? 

- Hätten sieb die Leute von der Steelband 
doch lieber wie geplant an dem Tag von 
ihrem Auftritt am Vortag oder für den 
Auftritt am nächsten Tag ausruhen sollen, 
statt in Tegel rumzulärmen? Das ist. un
vollständig, das eine. 

Dann kommt im Artikel etwas Nachvollzieh
bares. Die Empörung über die ,.Sicherbeits"
vorkehrungen bei der Öffentlichkeitsveran
staltung am 9.6.1993. Wer auch immer die 
für nötig hielt, er hat sich falsch verhalten. 
Und es ist nicht entscheidend, ob's nun der 
Aostaltsleiter oder die alten Unken aus dem 
Tegeler ,.Sicherheits"-Sumpf waren. 

Hinter was versteckt sieb die Lüge? 

ln den Worten des Anstaltsleiters in seiner 
Rede, daß "dies ein Nachmittag für die Ge
fangenen sei"? 
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Wilde Kerle, 
eine Statue im Freistundenhof, 
die Meinungsfreiheit 
und alte Seilschaften 

Da der Anstaltsleiter wahrnehmen konnte, 
daß viele Gefangene und kaum Presse da 
war, wird er es in diesem Moment so ge
meint haben; über andere Momente ist zu 
reden, wenn die da sind. 

Oder steckt die Lüge im Programm des Ver
eins KuK, wonach ~der vielbeklagten Ödnis 
des Vollzugsalltag.~ etwas entgegengesetzt 
werden muß~? Da sind wir befangen. denn 
das Programm haben wir selbst gemacht 

( 

>-; 

War die Organisation des Festes eine ~Pein
lichkeit~? - Daß eine Steelband spielte. eine 
Gulaschkanone aufgebaut und Plakate ge
druckt wurden und ,.ein paar Knacldes dabei
sein durften"? 

Oder haben Gefangene Angst, vor ihren Mit
gefangenen nicht mehr als echte Knackies zu 
gelten. wenn sie in ihren Lebeaszielen mit 
den Zielen der Anstalt oder(!) des § 2 Strafvoll
zugsgc.~eu. überein.~tirnmen? Ist das peinlich? 
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Das vierte ist, was ist die Wahrheit? 

Wilde Kerle, diese vier Künstler aus dem 
Knasl: T -Shirt dekorativ hochgerollt, Bizeps 
so dick wie anderer Leute Waden; echte 
Tätowierungen, handgepeiken, ohne einen 
Mucks; und: "komm her, du Wichser, kriegst 
eine aufs Maul! AA-Gruppe, Therapeuten
Lodde! - wer sich mit der Anstalt einläßt, ist 
ein Schleimer, verkauft seine Seele, nur da
mit er Urlaub kriegt - Ratten, wo man hin
lcuck:r! - die Schließer: Fettärsche, im Knast, 
weil sie draußen versagten, warten hier auf 
ihre Pensionierung, haben keine Ahnung vom 
Leben", ab und zu auch ein nachdenkliches 
Wort. 

Allein auf der Zelle die Birne zumachen 
gegen die Hoffnungslosigkeit, die verlorenen 
Jahre, die quälende Eifersucht, das Gefühl 
von der Erbärmlichkeit des Lebens. 

Gefangene sind solidarisch untereinander 
die halbe Wahrheit: ja, so lange es gegen die 
Anstalt geht. 

Sie arbeiten in den Anstaltsbetrieben und 
sagen, weil sie's müssen - die halbe Wahr
heit: mitmenschliche Kontakte laufen, wenn 

nicht beim gemeinsamen Kiffen oder Karten
spielen. über die Kontakte von der Arbeit; sie 
reden mit den Beamten über die eigenen und 
deren kleine Nöte - ein bißeben Wahrheit: so 
lange sie niemand von den Mitgefangenen 
sieht; sie wünschen sich, ein Leben führen zu 
können, in dem alles stimmt: die Prau, die 
Freunde, die Freizeit, das Geld - die ganze 
Wahrheit; sie tun nichts dafür, daß es tatsäch
lich auch einmal so werden könnte - oder? 

Daß man einem Gefangenen nicht gerecht 
wird, wenn man seine positiven Eigenschaf
ten unterschlägt und nur an seine Straftaten 
erinnert? - Ist das die ganze Wahrheit? Gibt 
es eine andere, wenn es um die Bediensteten 
der Anstalt geht? und: wieso sollten die einen 
oder die anderen sich jemals zu verändem 
versuchen, wenn doch immer und an jedem 
On nur ihre Schlechtigkeit zählt? 

Es gibt nichts Wahres oder Richtiges im 
Falschen, meinte einer der menschenfreund
liebsten Philosophen (T. W. Adomo). Es gibt 
auch kein Kunst- und kein Sozialpädagogi
sches Projekt und keine menschliche Aktivität 
im Knast, die nicht auch in irgendeiner Weise 
den Knast wie er ist rechtfertigt. 
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1m Wasser macht man sieb immer naß, baden 
ist Scheiße! 

Die Anstalt bat sich auf etwas Neues einge
lassen, ihre Mitarbeiter haben mehr getan, als 
Widerstände aufzugeben. Sie haben Freizeit 
und Wochenenden drangegeben und Ver
trauen geschöpft. Die Bezirksverordnetenver
sammlung von Reinickendorf hat einen Teil 
ihres Etats für die Materialkosten gespendet; 
daß der Verein Kunst und Knast ab und zu 
eine öffentliche Veranstaltung braucht, um 
Spenden zu werben und Gefangene wie "den 
Knast" zu weiteren positiven Aktionen zu er
mutigen, ist klar. 

Man könnte auch unterscheiden bei einem 
solchen Projekt zwischen Gutem und 
Schlechtem; redet man nur vom Schlechten, 
freuen sich diejenigen, die es initüert haben, 
denn schließlich werden damit nur sie ge
würdigt. 

Woran sollen sie aber merken, daß sie 
schamlos Dummes taten? 

Olaf Heische! 
Vorstandsmitglied 
des Vereins KuK e. V. 

Öffentliche Anhörung zur 
lebenslangen Freiheitsstrafe 

Nach seiner ersten öffentlichen Anhörung 
.Lebenslange Freiheitsstrafe: Ihr geltendes 
Konzept, ihre Praxis, ihre Begründung" im 
Mai 1993 lädt das Komitee für Grundrechte 
und Demokratie e. V. zu seiner zweiten An
hörung 

SIMJliches GewaltmotUJpol, bürgerliche 
Sicherheit und (lebenslange) Strafe 

vom 4. bis 6. März 1994 nach Bonn-Bad 
Godesberg in das Gustav-Stresemano-Institut 
ein. Diese zweite Anhörung geht über den 
Rahmen der ersten hinaus, indem sie nicht 
nur die lebenslange Strafe (und ihren Vorläu
fer, die Todesstrafe) thematisiert, soudem auf 
die Punktionen dieser maximalen Strafformen 
für die Strafpraxis überhaupt, insbesondere 
aber für das staatliche Gewaltmonopol ab
hebt. 1m Brennpunkt der Anhörung werden 
folgende Themen stehen: 

- das staatliche Gewaltmonopol und seine 
Vorgabe, dem Bürger Schutz zu garantie
ren, vor allem den Schutz des Lebens in 
Anbetracht individualisierenden Strafens, 

- die Geschichte der Modemisierungen des 
Strafrechts in Deutschlands unter besonde
rer Berücksichtigung der mit Todesstrafe 
bzw. mit lebenslanger Freiheitsstrafe be
drohten Straftaten, 

- die Praxis der Todesstrafe in den USA und 
ihre kontroverse Diskussion und 

- die Freiheitsstrafe, besonders die lebens
lange Strafe, im Kontext von Staatssicher
heit, Bürgersicherheit und gewaltfreier 
Konfliktgesellscbaft. 

Abschließend wird ein Manifest zur Abschaf
fung der lebenslangen und zur Zurückdrän
gung der zeitigen Freiheitsstrafe verabschie
det und auf einer Podiumsdiskussion mit 
Repräsentanten aus Politik, Kultur, IGrche 
und Justiz im Hinblick auf seine ·Umsetzungs
möglichkeiten ausgelotet. 

Jedem Vortrag schließt sich eine Befragung 
der Sachverständigen durch das Publikum an. 
Sämtliche Vorträge und die Ergebnisse der 
Befragung werden wie bei der ersten An-

~ 

hörung in einer Dokumentation des Komitees 
publiziert. 

Das endgültige Programm der zweiten Anhö
rung wie auch die Dokumentation der ersten 
Anhörung sind ab November 1993 beim Ver
anstalter zu erhalten: 

Komilee f Grundrechte und Demokratie e. V. 
Zweigbüro Köln 
Bismarckstraße 40 
50672 Köln 
Telefon (02 21) 52 30 56 
Telefax (02 21) 52 05 59 

Prof. Dr. Hartmut Weber 
- im Auftrag der Komitee-Projelctgruppe 
,.Wider die lebenslange Freiheitsstrafe" -
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Auf diesen Seiten haben die Leser das Wort. Ihre Wünsche, Anregungen, 
Forderungen, Kritik und Urteil, müssen sich nicht unbedingt mit der 
Meinung der Redaktion decken . Die Red. behält sich vor, Beiträge - dem 
Sinn entsorechend - zu kürzen. Anonyme Briefe haben keine Chance. 

Hallo Leute, 

unsere Erklärung zu Nasmiehs 
Tod, die sich am Freitag, dem 
23. Juli 1993 erhängte, ist eine 
völlig andere als die der Presse. 
Es wäre besser, die Medien wür
den nichts berichten. denn das 
was sie berichten. ist eine Lüge 
und entspricht nur den Angaben 
der Anstalt. 

Erstens war Nasmieh keine 
Libanesin. sondern Palästinense
rin, somit staatenlos. Sie wußte 
genau. daß sie nicht abgeschoben 
werden kann. Dies war kaum der 
Grund ihrer Selbsttötung. 

Zweitens war Nasmieh dafür 
bekannt, daß sie zu Selbstmord
versuchen neigte. Im Grunde 
waren diese Tötungsversuche 
Hilferufe. denn Nasmieh war ein 
junger Mensch, der glaubte. 
durch massive Demonstrationen 
gehört zu werden. 

Dri11ens glauben wir. daß 
Nasmieb sieb gar nicht töten 
wollte, sondern sieb eine tödliche 
Falle gebaut hatte. Dennall ihre 
Gefühle hat sie auf eine Person 
gerichtet, die nicht erreichbar für 
sie war. Das versprochene lclä
rcnde Gespräch bat nie statt
gefunden. denn wer beim Staat 
arbeitet, braucht nichts zu 
klären. 

Doch weshalb das monate
lange Hinhalten auf ein klärendes 
Gespräch? Alle haben gewußt 
was los war, doch allen war das 
Eisen zu beiß. Nasmiebs Pro
bleme waren lösbar, ihr Tod. ein 

völlig sinnloser Tod. Wir wollten 
nur einige Sachen klarstellen und 
nicht Nasmiebs Gefühlswelt 
offenlegen. 

Ihr Tod bat viele Fragen auf
geworfen, und er hat einige von 
uns wachgerüttelt. 

Wir grüßen alle, die uns 
Menschen in [nstitutionen noch 
nicht vergessen haben!!! 

29.7.1993 
Die Frauen 
der N AF Berlin 

Polamidon-Substitution 

Endlich bat sich eine Berliner 
Staatsanwältin sowie ein Berliner 
Amtsgericht dazu entschlossen, 
was in Harnburg und Rbeinland
Pfalz schon gängig ist, und 
haben einem Antrag auf§ 35 
BtMG staugegeben zur ambulan
ten L-Polamidon-Substitution. 

Dies ist auf jeden Fall ein 
Schritt in die richtige Richtung. 
Bisher wurden solche Anträge in 
Berlin grundsätzlieb abgelehnt 
oder höchstens im Falle eines 
Gnadenerlasses genehmigt. Ich 
habe meinen Antrag diesbezÜg
lich auch nur gestellt, weil bei 
mir unter anderem auch ein 
Hamburger Gericht zu entschei
den hatte und ich ein Jahr in 
Fuhlsbüttel einsaß und dort eben 
mitbekam, daß sie der Substitu
tion viel aufgeschlossener gegen
überstehen als ihre Berliner 
Kollegen. 

Also stellte ich einen Antrag 
auf§ 35, zur Durchführung einer 
medikamentös gestützten ambu
u:mten Therapie. Mehr schrieb 
ich nicht in meinem Antrag an 
die Hamburger Staatsanwalt
schaft; hane zum Antragszeit
punkt noch 25 Monate offen. 
Zum zweiten Ber[i.ner Akten
zeichen stellte ich noch keinen 
Antrag, wollte erst einmal die 
Hamburger Entscheidung ab
warten. Die kam dann allerdings 
sehr schnell, für Ber[i.ner Ver
hältnisse überhaupt nicht denk
bar. Nach nur 20 Tagen!! bekam 
ich von der Hamburger Strafvoll
streckungskammer meinen positi
ven Beschluß, vier Tage später 
ein Beschluß von der Hamburger 
Staatsanwaltschaft mit der Auf
lage. mich einmal monatlich 
schriftlich bei denen zu melden, 
um die Fortführung meiner Sub
stitution durch meinen Am be
stätigen zu lassen. 

Dies war alles im Mai 93. An
fang Juni 93 stellte ich dann den 
im Wortlaut gleichen Antrag auf 
§ 35 BtMG an die Berliner 
Staatsanwaltschafi. Die wußten 
zuerst damit überhaupt nichts an
zufangen, wollten Kostenzusage 
und den üblichen Schriftkram 
wie Therapieplatzbestätigung 
etc .• die es in dem Fall ja nicht 
gab. Besorgte mir dann mit Un
terstützung von Herrn Rex 
(KBV A) und Gen Wüst (BAH) 
einen Am draußen. der meine 
Substitution dann übernehmen 
würde. ließ m1r das alles schrift-

lieh bestätigen und schickte die 
Unterlagen dann ans Gericht. 
Siebe da, nach auch nur sieben 
Wochen hatte ich meinen Be
schluß vom Berliner Gericht in 
der Tasche. 

Wer dies ebenfalls versuchen 
will, ambulant über einen Antrag 
auf§ 35 BtMG zum Zwecke 
einer medikamentös gesrutzten 
Therapie, der muß sich a) einen 
Arzt suchen, der .Oraußen das 
Pola ausgibt und b) eine Drogen
beratung oder die Berliner AIDS
Hilfe oder sonstige Gruppe, die 
die psychosoziale Betreuung ge
währleistet. 

Das ist auch eine Bedingung 
bei der ganzen Sache. Die Dro
genberatung Tiergarten bietet 
z. 8. psychosoziale Betreuung 
an. Die sind dann natürlich dem 
Gericht gegenüber verpflichtet. 
Rückmeldung nach § 35 Abs. 3 
BtMG zu machen. Bei mir macht 
das die Berliner AIDS-Hilfe. der 
GertWüst. 

Also, versucht es ruhig. Ich 
meine, es ist eine gute Alterna
tive zu den ewigen Langzeittbe
rapien. und das Pola-Programm 
ist eben nicht nur für HIV
Positive. 

Für weitere Infos stehe ich 
Euch gerne ZUr Verfügung. Ihr 
erreicht mich über die 

Berliner AIDS-Hilfe 
c/o Gen Wüst 
Meineckestraße 12 
10719 Berlin 
V 8 83 30 17/18 

Viel Erfolg, 

Andreas Dobisch 

.,JV A Straubing wirft unbeque
men Gefangenen raus" 

(Eigenbericht) 

Der viele ,.Ärger", den die 
Straubinger Anstaltsleitung tnit 
dem Gefangenen U. T . baue, ist 
ihr anscheinend zuviel gewor
den: Bereits einen Tag (!) nach 
erneutem Antrag auf Verlegung 
durfte U. T. ~zusammenpacken" 
und nach weiteren zwei Tagen 
war er bereist in der ,.Zielan
stalt" (?) Hof!!! 

Mit einer derart übergroßen 
Schnelligkeit baue die Justizvoll
zugsanstalt Straubing (NA) den 
~Antrag~ bearbeitet und eine 
Anstalt gefunden. die T. auf
nahm. so daß dieser Aktionismus 
nur einem .. Hioauswurf" oder 
,.schnellstmöglichem Loswer
den" gleichkorrum ... Natürlich 
mit Genehmigung des Bayri
schen Staatsministeriums der 
Justiz. da Hof ja nur eine Kurz
strafenanstalt ist! 
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Was gingjedoch diesem ,.hek
tischen Handeln" voraus??? ... 
Um mit den Worten der NA 
Straubing zu sprechen: "V oll
zugsfeindliche Einstellung des 
T.!"; mit den Worten des OLG 
Nürnberg: "Mit vielen Anträgen 
und Beschwerden schöpfte T . 
nur seine ihm zustehenden 
Recl:ite aus ... !";und mit den 
eigenen: "Ich schöpfte" und muß 
sogar noch weiter "schöpfen" , 
da viele Anträge sich ITotz der 
Verlegung noch nicht erledigt 
haben .. . 

Mehrere gewonnene Strafvoll
zugsverfahren und Rechtsbe
schwerden sowie "fünf" ange
nommene Verfassungsbeschwer
den, eine sechste wurde bereits 
"ohne" Annahmeerklärung dem 
Staatsministerium zur Stellung
nahme zugeleitet, zeugen von 
den Rechtsbeugungen und 
Grundrechtsverletzungen der 
Vollzugsbehörde. Natürlich half 
ich auch ausländischen Inhaftier
ten sowie schreibunkundigen. 
leistete also erlaubte Schreib
hilfe; die "Behörde" machte dar
aus "unzulässige Rechtsbera
rung" und entzog, besser be
schlagnahmte oder noch besser 
"stahl" an einem Sonntag 
(20.6.93!) nach dem Abendein
schluß alle herumliegenden 
"Fremd- und eigene Unter
lagen". als auch "Anstalts
papier", als auch ein "Löwen
Damespiel", am nächsten Tag 
dann auch noch die "Waffe". die 
Schreibmaschine ... , alles ohne 
Übergabe einer sogenannten 
"Autlisrung~ der entwendeten 
Unterlagen, Akten und sonstiger 
Gegenstände. 

Zwar etwas "eingeschränkt". 
schrieb ich weiterhin AniTäge 
und Beschwerden, auch für 
"Fremde". die eine Hilfe be
nötigten, jetzt halt per Hand, ob
wohl gerade solche "Schreib
hilfe" und sogar auch "Rechts
hilfe" dieN A selbst zu gewäh
ren hätte. Diese zieht sich jedoch 
lieber in ihr "Schneckenhaus" 
zurück und verteufelt die Hilfe 
untereinander, versucht sie zu 
"stören" oder gar unmöglich zu 
machen, versucht sogar einen 
Straftatbestand daraus zu machen 
und mit Erpressung Gefangene, 
welchen ich geholfen hatte, zu 
Aussagen gegen mich zu verlei
ten, indem "ich doch bestimmt 
vorher Entgelt verlangt hätte"! 

Nachdem diese "Drohgebär
den" und Heimtücke nichts 
fruchteten und kein Nachweis 
der "entgeltlichen Geschäfts
besorgung" geführt werden 
konnte, auch nicht zusätzliche 
"gelbe" Zettel, also Vorwürfe 
von ,. Verfehlungen" meinerseits 
aufgrund der entwendeten Ge-

genstände, die ich mit "an den 
Haaren herbeigezogen" und 
"schwachsinnig" titulierte, was 
sie im Endeffekt auch waren, 
kam die "Anstaltsleirung" plötz
lich mit der Bitte um ein Ge
spräch daher, welches ich zwar 
wahrnahm, wobei jedoch nur 
eine unvollständige, nur einem 
Ziel dienende ,.Auflistung" über
geben wurde: fünf Seiten mit 
sich öfters wiederholenden 
Namen von Personen, denen ich 
Schreibhilfe geleistet und gehol
fen hatte! 

Mit einer gewissen Faszina
tion nahm ich die Bemühungen 
der "Anstalt" zur Kenntnis, 
konnte ihr jedoch nur Unvoll
ständigkeit bescheinigen! ... Und 
eine Woche nach diesem "Ge
spräch" war ich dann bereits in 
"Hof"! 

Und hier wird sich "ehrlich" 
Mühe gegeben, auch wenn dies 
immer noch "Bayern" ist: 
Vieles, was in "Straubing" nicht 
erlaubt oder genehmigt wurde, 
so insbesondere das Betreiben 
des Studiums der Wutschaftswis
senschaften, ist hier gestattet, 
sogar während der "Arbeitszeit"! 
Vielleicht hängt diese Erlaubnis 
ja auch mit dem "Ruf" zusam
men, der vorauseilend dazu ge
führt hat, die neue Anstaltslei
tung "milde" zu stimmen und 
lieber das "Übel" der Genehmi-

gung des Studiums in Kauf zu 
nehmen, als sich wiederum 
,.Ärger" einzuhandeln. 

"Entgegenkommen" unter 
einem gewissen ,.Zwang"??? ... 
Fast hat es den Anschein! 

Trotz allem dürfte "Straubing" 
noch nicht vollständig "froh" 
sein, weil die Rechtsbeugungen 
und Grundrechtsverletzungen 
weiter verfolgt werden ... 

Ulf Thormann 
Hof 

Hallo Lichtblicker! 

Ich sehe mich veranlaßt, end
lich einmal meine Meinung zu 
Praktiken der NA Tegel kund
zutun. 

Ich wurde am 10. September 
1992 verhaftet, nachdem ich 
einen Urlaub mißbrauchte und 
mich 3 'h Monate in Freiheit be
fand. Nun war Tegel angesagt 
(Haus Ill). Meine Freundin, die 
sich mit mir auf der Flucht be
fand, wurde nach Plötzensee ver
bracht. Mein Antrag auf Be
suchsverlegung zu ihr (sie war 
derzeit schwanger) wurde immer 
wieder hinausgezögert, verlegt 
oder nicht beantwortet. Als ich 
mich nach 2 'h Monaten endlich 
am Ziel angekommen glaubte, 
eröffnete mir der Sozialarbeiter: 

17 

"Ihre Freundin wird heute eOLlas
sen (begnadigt)." Dies war eine 
erfreuliche Nachricht, und für 
mich war es nun an der Zeit, 
mich um Urlaub, Ausgänge usw. 
zu bemühen. 

Eine Vertretung meines So
zialarbe;iters aus Haus VI (K.) 
börte sieb mein Anliegen an, be
sorgte sich meine Akte und be
fand, nach ca. 'h Jahr könnte ich 
zurück in den offenen Vollzug 
und ab Januar 93 würde er mich 
auf die sogenannte Rückverleger
station holen. Dies hörte sich toll 
an, und ich sah mich schon fast 
draußen. 

1m Dezember 93 hieß es auf 
einmal, sie werden nach Haus V 
verlegt. Nun gut, dachte ich, 
besser wie Haus Ill. Mitt.lerweile 
war auch mein Antrag auf Ver
legung nach Haus N , mit Hin
weis auf die Kürze meiner Sttafe 
(15 Monate) abgelehnt worden. 
Angekommen in Haus V, Station 
9/10, Gruppenleiterin Kl., Ge
spräche usw. wie gehabt. Ver
sprechen, spätestens Mai 93 
offener Vollzug. aber erst beglei
tete Ausgänge, Urlaub usw. 
Warten bis neue TA-Leitung, da 
bei Herrn Auer keine Chance be
steht. Warten und hoffen, Alltag 
in Tegel! 

Am 17. März Geburt meines 
Sohnes, natürlich gleich Antrag 
auf Ausgang und siehe da. 
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5. April 93 nach Hause mit GLin, 
Sohn und Prau sehen, tolle zwei 
Stunden. Zurück in Tegel erneut 
Antrag, genehmigt, 15. April 93 
mit GLin, schwache 1 'h Srun
den. Versprechen der GLin. in 
drei Wochen kommt er alleine in 
Urlaub, ist.nur eine Formsache, 
benötige Unterschrift des AL. 

Drei Wochen warten und 
hoffen. Dann Mine Mai - ab
gelehnt, es ist nicht gewährlei
stet, daß der Gefangene freiwillig 
zurückkehrt. Ein Witz? - Nein -
Wahrheit! 

Verzweiflung bei mir und 
Prau, mittlerweile 213 auch ab
gelehnt - war ja auch logisch: 
Flucht. Was nun? GLin meint, 
etwas warten, erneut versuchen. 

Mittlerweile weniger Besuche 
und Telefonate, schließlich das 
Aus, keine sozialen Bindungen 
mehr, also der erneute Antrag 
auf Ausgang, abgelehnt. Keine 
Chance, meine Familie zu er
halten. 

Da ich aus Westdeutschla.nd 
stamme, stellte ich Antrag auf 
Verlegung in Heimatnähe, da 
dort soziale Bindungen sind 
(Eltern, Geschwister). Nach 
Wochen- Antwort - Senator für 
Justiz: Ihrem Antrag lcann nicht 
entsprocben werden, da sie .,so
ziale Bindungen" in Berli.n haben 
und eine Verlegung ihre soziale 
Wiedereingliederung in die Ge
sellschaft erschweren würde. 

War dies ein Witz? Nein, 
Wirklichkeit! Alle schriftlieben 
Antworten sind vorbanden. Mitt
lerweile läuft die Klage zwecks 
Urlaub, aber auch dies wird 
nichts werden. Fazit: Traue 
keinem Sozialarbeiter nicht. In 
4 lh Monaten ist Bndstrafe, und 
die soziale Bindung, die ich mir 
von 91 bis 93 aufbaute, ist durch 
AL und GLin zerstört worden. 

Ach, ich vergaß zu erwähnen, 
daß ich mehrfach von TA-Lei
tung V aufgefordert wurde, doch 
auf einen recbtsmiueliahigen Be
scbeid zu verzichten, ansonsten 
auch Weihnachten keinen Ur
laub. 

Mittlerweile befrnde ich mich 
in der TA VI und bin dabei zu 
resignieren, dellll in 142 Tagen 
müssen die das Tor öffnen. Mir 
wurde zwischenzeitlieb eine 
Wohnung angeboten, aber es 
befrnd& sich kein Sozialarbeiter 
auf unserer Station, und die Ver
trerung ist überlastet. Dies alles 
nennt man Resozialisierung. 

Mit freundlieben Grüßen 

Klaus-Peter Schlosser 
Berlin-Tege l 

P.S.: 1. Zur gleichen Zeit 
befand sieb ein Insasse, der sieb 
in einem ähnlichen Zustand be
fand (Geburt seiner Tochter, 
Flucht usw.) auf meiner Station. 
Er befrndet sich mittlerweile im 
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offenen Vollzug, was mich sehr 
freut für ihn. Er hatte den Vor
teil, sich selber zu stellen. Von 
hier aus alles Gute für ihn. 

2. Meiner Brieffreundin 
.. Tina" in Plötzensee wünsche 
ich alles Gute. 

Gestern nO<:h Betreuer im be-
bandlungsorieotierten Wobn
gruppenvollzug - beute nur ein 
"Turmwächter" 

Wir, der Bereich Ill/E, sind 
umgezogen. Wir sollten uns 
nichl .,verschlecbtem" durch den 
Umzug. Doch in dem "moder
nen" Regelvollzug der TA V ist 
zu vieles im argen. Bs beißt hier 
immer: .,Ihr dürft dies nicht und 
das nicht" ... Oh, du schönes 
Iß/E, was hat man mit dir ge
macht!! ! 

Die Gruppenbetreuer aus dem 
behandlungsorientierten Wahn
gruppenvollzug lliiE sind alle 
mit uns in den modernen Regel
vollzug des Hauses umgezogen. 
Doch leider sehen wir sie kaum 
noch ... Denn sie sind h.ier zu 
., Turmwächtern" degradiert 
worden! Vorbei die gute und 
effektive Betreuung, vorbei mit 
der Behandlung und der .,realen" 
Resozialisierung! 

Telefoniert wird hier nur im 
Beisein eines ., Turmwächters", 
die Beamten mögen mir diesen 

Ausdruck verzeihen, aber es ist 
doch wirklieb so. Die Herren 
Vollzugsdienstleiter geben zu
sammen mit der Teilanstaltsleite
rin durch die Zellen und .,monie
ren" jede Kleinigkeit: Pür was 
benötigen Sie die Steckdosen? 
Warum eine zusätzliche Lampe? 
Warum Teppichfliesen und kei
nen Läufer? usw. ! - Wohngrup
penvollzug liilE, wo bist du ge
blieben; verraten von der Senats
verwaltung, aufgegeben von der 
Anstaltsleitung!!! Uns wurde viel 
versprochen, und leider wurde 
nichls davon gehalten .. . 

Der Bereich IIJIE - Wahn
gruppenvollzug mit den niedrig
sten Mißbräuchen - ist ze rstört 
worden; wegen nichts und wie
der nichts. Das dort geplante 
Drogenzentrum ist nur Augen
wischerei für die Öffentlichkeit!!! 
Einen Sinn hat die Drogenthera
pie im Gefängnis ohnehin nicht. 
geschweige denn am Stan.don 
Ul/E, wo jeder jeden zu jeder 
Zeit mit Drogen versorgen 
könnte (Fensterbankbauchladen 
Drogenbaus IIJ sowie .,Straßen
verkauf" gleich hinter der Mauer 
- illegale Zwillenbenutzer ... ! 
lli/E ist tot, es lebe Iß!E, 95 % 
würden sofort wieder zurück in 
den .,alten Standort~ ziehen, 
trotzaller Strapazen!!! 

(Verfasser ist der Redaktion 
bekannt; ehem. MB 111/E) 

Die Alkoholiker-Strafgefangenen
llilfe e. V. - kurz ASH - besteht als 
Ini t iative von Suchtkranken sei t 
Frühj ahr 1983. 

Dazu machen ~ir folsondc Angebote: 
Termine<Berarunassrelle >: 

Der Verein sieht seine pri.loäre 
Aufgabe darin,Strafgefangenen und 
entlaSsenen Strafgefangenen, aber 
auch anderen Hensche.n Dit Alkohol
problemen, Beratung und Hilfe 
anzubieten. 

Suchtkranken Strafgefangenen soll 
es mit unserer Hilfe ermöglicht 
11erden, den oft typi scben .und ver
hängnisvollen Xreislauf Alkohol -
Stra!tat- Haft ,.,..AllcelloL. ·.-· .. ·
zu durchbrechen . 

aslJ Alkoholiker- I 
r l I I Strafgefangenen-Hilfe e. V. \ 

~ I. 

MTGLEDM~'ii?r~ 
~lS· 

*Betroffene Straf gefangene über Sucht
krankheit ~u informieren und Hilfe 
~ur Selbs thil fe zu leisten. 

• Einze1gespräche und Gruppen in den 
Vollzugsansealten 

• Einzelgespräche und Gruppen in. der 
Beratungss t elle 

•Beratung und Hilfe bei so~ialen 
Problemen (Wohnuns bzv. Unterkunft 
nech der Haft ,Schulden, Anträse 
bei Ämtern e tc.) 

*Briefkontakt.e 

•Frei zei takti vitäten 

•Beratung von Angehörigen 

• Unterstützung bei den Jus ti zbe
hörden 

•Kontakte zur Bewährungshilfe und 
den Soz ia larbeiterlMen in den Ans talten 

•Anlaufs t.elle noch der Haftentlassung 

Gruppenangebot 

Hon tag 18. 00-19.30 
~la len ·und Zeichnen 

Dienstag 18 . 30-20.00 
Ges prächsgruppe• 

Donnerstag 16.00- 17 . 30 
Entspannungs traini ng* 

Gesprächsgruppe• 18-JD-20.00 

Samstag 16.00-19.00 
Offener Treff-
Freizeitgruppe 

*rür die Tei~ i st ein Vorge
spräch nöti g. 

Sonstige Termine nach schr ift
l icher oder telefoni scher Ver
einbarung. 

Mitarbeiterinnen i n den Ha~~anstel ten · 

JVA Moabit 

JVA Tegel 

JVA Frauen 
JVA Plötzensee 

Frau llarncke 

Fr a u Kasulke 

Frau Seefe ld t 

Kontakt nach Ve reinbarung schriftlich, 
tele fonisch oder über Vo rmelder bzw.GL 
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Liebe Mitarbeiter des 
Redaktionsteams, 

wenn es um die Frage des 
~Strafzwecks" gebt, wird zwar 
von allen sogenannten Experten 
neben den spezial- und general
präventiven Strafzwecken immer 
häufiger das Stichwort ~Täter
Opfer-Ausgleich M erwähnt. aber 
'keiner will wissen. wie's gebt' . 
zumindest was frciheitsentzi~ 
hende Strafen betrifft. 

Der Gesetzgeber hat indessen 
schon vor über 16 Jahren (!) in 
den§§ 198 und 200 StVollzG die 
Einbeziehung der Strafgefange
nen in die Kranken- und Renten
versicherung sowie die Festset
zung eines angemessenen Ar
beitseotgelts für Strafgefangene 
vorgeschrieben. . 

Die InkraftsetZUng dieser Vor
schriften wurde iodessen von der 
Bundesregierung seitdem immer 
wieder 'suspendiert' wegen an
geblich fehlender Haushaltsmittel 
(vgl. zuletzt BT-Drs. 11/662 und 
717 vom 4 . und 20.8.1987). 

Wollen wir nun also hoffen, 
daß das Bundesverfassungs
gericht in seiner mit großem 
Interesse erwarteten Entschei
dung den Gesetzgeber 'zwingen' 
wird, seine eigene Paragraphen 
auch in die Tat umzusetzen. 

Um so erfreulicher ist es. daß 
nunmehr mit Hilfe des Herrn RA 
Dr. Guber. München, und des 
Vereins 'Aufschluß e. V. ' . Augs
burg, die Einreichung einer Ver
fassungsbeschwerde veranlaßt 
wurde, die vom Bundesverfas
sungsgericht auch zur Entschei
dung angenommen wurde (Az. 2 
BvR 441/90). 

Dies sollte in einem Rechts
staat, der um Vertrauen in seine 
Gesetzgebung bemüht ist, bioneo 
einer Fri.st von 16 Jahren mög
lich sein und auch zugemutet 
werden können, wenn derselbe 
Rechtsstaat umgekehrt auch in 
der Lage ist. quasi ' über Nacht' 
ganze GesetZeswerke - wie bei
spielsweise jüngst das Asylver
fabrensgesetZ - zur Makulatur 
werden zu lassen und sieb kei
neswegs scheut. das 'neue Ge
setz' dann auch ab der 1. Minute 

1. leiden Sie in der leltlen Ze•t h~ur.oer an 
Zittern der H$ndel 

2. leiden Sie on der Ieuten Zeot h~ulooer an 
eintm Wurgegcl()hl (Brechreiz). besonders 
morgei\S? 

3. Wird~$ Zottern und der morgendliche . 
Brechreiz besser. wenn Sie Alkohol trinken? 

tt. 4. V~r1tagen Sie zur Zelt wcniG~r Alkohol ol< 
ftiillerl 

5. leoden Sie an Gedaehtnl•lückcn nach 
51arkem T rinkenl 

6 Empfinden Sie nnch dem T110kcn GcwisS<>nS· 
bis5o (Schuldgotühte)l 

7. Essen Sit in Zelten OJhOhten AlkohotkOn$crns 
wenige< I 

8. Hanen Sio in Ietzlet Zeit6ttor Schlaf· 
st6rungen oder Alpl/!umel 

111. 9. fühlen Sie sich ohneAikohoiSnpantlt und 
unruhig I 

10. Haben Sie n.'lch den ers!Cn Glosom cm 
ullWKIOtS1ehh:hes Verlangen. we,ter tu 
trin~en? 

t 1. Wehlen .Sie sich entschieden gegen jedes 
Ge.p<ieh ut-AlkOOoll 

12. Hoben Sie sehon etm>alc:<n bestimmtes 
Trinl<$y$tem VttrW<:ht (< B nur zu bost•mm· 
ten Ze>ten oder nicht vor <:~~~er bestimmten 
Uhtteit ru tnnkenP 

13. T rinkon Soc gern und r~o~n5S.g/.Jl<o!IO\. 
wenn Sie aßein sindl 

1 ~ Fiihlcn Sie sich siCIIOICt und scl:ntbcwvßtcr. 
wenn Sie Alkohol <Jotrun<cn haben' 

I 5. Habens • ., einen versteO.ten Vort3tan 
Alkohol> 

Anl3uf· und 

Beratungsstelle 

seines lnkrafttrctcns konsequent 
anzuwenden. 

Mit freundlieben Grüßen 

KRISOPOG e. V. 
- Kriminal-sozialpolir. Gruppe -
AG lniliative Strafvollzug 
i. A. Berod Schaaf 
Postfach 10 29 41 
66029 Saarbrücken 

Betrifft: Dean Jenes, .. Unter 
schallendem Lachen~: Tony 
Morton, ~Das Volk des neuen 
Bundes" 

Sehr geehrter Herr Henrion. 

die o. a. Bücher sind heute als 
Büchersendung vom Aufbruch
Verlag an den Lichtblick ge
schickt worden und müßten 
schon oder bald da sein. 

Warum unverhofft dieses nun 
wieder? 

Anlaß ist, daß Sie im Juli/ 
August-Heft 1993 Bücher be
sprochen haben, die sich mit 
existentiellen Themen beschäfti
gen. Nun glaube ich. da.ß es gut 
ist, wenn Sie auch die beiden 
o. a. Bücher besprechen. leb 
selber habe sie gern gelesen und 
konnte davon einige als Spende 
für missionarische Zwecke vom 
Verlag bekommen. 

16. Trin~en Sie Alkohol. um Strc~llrotoonen 
besser bc\völhgen oder/und Arger und 
Sorgen vergessen zu k6nnen7 

"FILHRISS" 

IV. 1 7. Sind Ihnen an Ihrer ArbeitS$ teile schon 
c~nrnal Vorhaltungen wegen Ihres Alkohol· 
konsums gemae~(worden? , 

18 Mußten S•o '"cgon lhrC$ Trinkens schon 
elnmot die Aobe>tsstetto wechseln? 

19. Sind Sie weniger lüchliQ, wc:nn S•o trinken? 
20. Sind Sie bzw. lhro Fomilie wegen Ihres 

Trinkens schon einmal in fin~n:icllc 
Schwierigkeiten gerntcnl 

21. Sind Sie schon cinm31 wC<JCn FJhrcn> unw 
Alkoholeinfluß mit der Poli:ci in KonfiO~t 
ockommen? 

Fahrverbindungen.· 

Bus: . t o 1 • 1 2 3. 1 2 6 , 1 2 1 • 2 Z7 

U-ßahn.· Tunnstraße 

ASH 
Neue P<l:H lc!L7•l ltl : 10553 

Bl!usselstr. 3, 1000 Berlin 21 
Tdifon 03013 9196 61 

19 

Wenn sich ein Gefangener für 
die Bücher interessiert, kann er 
uns anschreiben und erhält ein 
Exemplar kostenlos. 

Ursache ist. daß wir in einer 
gefallenen Schöpfung leben, im 
Führerhauptquartier des Teufels. 
Daß das für den Rest der Welt 
gilt, habe ich schon immer 
dumpf geahnt. Aber ich mußte 
40 Jahre alt werden, Entzie
hungskur und Rückfälle ein
geschlossen, bis ich selber 
wußte, daß ich selber nicht 
wußte, was Liebe ist. Dann erst 
habe ich Jesus Christus eine 
Chance gegeben, vor viereinhalb 
Jahren zirka: "Der Dieb kommt 
nur . um zu ste.hlen, zu würgen 
und umzubringen. leb bin ge
kommen, damit sie das Leben 
haben und es in Fülle haben" 
(0-Ton Jesus im Johannes-Evan
gelium, Kapitel 10, Vers 10). 

So ist Gon nun mal - bat die 
Welt geschaffen, hat Satan be
siegt, das ganze Universum ist 
alles seios, und was macht er? -
Er reicht uns seine durchbohrte 
Verliererhand von damals, um 
uns zu retten, zu heilen und zu 
befreien. Weil er uns liebt. 

Gon segne Sie! 

i. A. Herben Witzel 
Christlich Therapeutisches 
Sozialwerk e. V. (CTS) 
Babelsherger Straße 37 
10715 Berlio 

Alkoholiker
Strafgefangenen-Hilfe e. V. 



(Süddeutsche Zeitung vom 19.7.19931 
Ehemaliger Straubinger Häftling hat Erfolg mit Verfassungsbeschwerde Vollzugsbeamte 

Karlsruhe rügt bayerische Justiz llT·· ht " d c "vvac er un " .. 
Oie 2300 Berliner ]ust,izvoll· 

zugsbediensteten fuhlen sich 
nach den >,.\'orten von Staatsse
kretAr Oetlef Borrmann aus der 
)ustiz\'erwaltung von der Gesell· 
schart nicht gerecht behandelt. 
obwohl sie für diese sehr wichti
ge Aufgaben emillen. Das zeige 
steh schon darin. daß man Ihren 
Beruf absc.hatzig au .Wartet'" 
oder . Schließer" bezeichnet. 

Sozialt 
terfeld• 
fangen 
lassuni 
sprach• 
stllnde 
um Sei 

Verzögerte Weitergabe einer Beschwerde "schwerwiegender• Eingriff ln Grundrechte 

\'on Alexander Gorkow 
Mundien- Eule herbe NtedtrlaJe hat die 
beytrisehe Justiz \'Or dem Bund--erfas· 
sungsgencht erun.n Dtr Z\\'eltt SeMt 1n 
Karlsruhe wuft sowohl der Justl:t\'011-
zugsanstalt Straubtna als auch der Straf· 
\'OIIstreekunaskammer du Landgenchts 
!Wgensburg tiM .ut>fsntfende und 
$ChWet\\;egende" \ 'erletzung \'On Grund· 
rech~.en vor. Damit reagterten die Richter 
'.'Inter. Mahrenholz und Kruls -leu~.erer 
1st iibngens CSU-Mttllhed und war lange 
Kronjurist der bayen$Chtn Staatskanzlei 
- auf eine Verfassungs~hwerde \'On 
Michael Jauemik. der bis \'Or kunem 
wegen mehrfachen Bankrau~ 1n Strau· 
btnelnhaftiert war Der Hafthng hane 1m 
Sommer letzten Jahres 1n etnem ethgen 
Antrag gegen eme Disztphnarmo.Bnohme 
protestiert, dle 1 hn .zu vier Wochen ge· 
trenn~.er Unterbrmgung wllhrcnd der 
Freizeit. sieben Tage Entzue des täglichen 
Aufenthalts Im Freien und zwölf Tage 
Arrest• zwang. Dte Strafe folilt auf e1nen 
von der Anstaltslettung geöffneten Brief 
Jauernlks an seine ehemalige \'erlobte. in 
dem etn Straubing .. r Btdtensteter als 
.kletner Stunese mit Knopfaugen· und 
• \'(mzling. nach dem stch draußen mcht 
emmol eme pinkelnde Hundtn umdrehen 
würde· btzetdlnet \\,rd Jauerniks An
walt Gerberd Strate nennt dtt Disztph· 
narrnaßnahmt trotzdem .einen schiech· 
ten \\1tz" Weder habt setn Mandant einen 
Aufruhr tm Knast angezettelt. noch Be
amte 1n der Ölfentbchkett bele:digt. 
.Wenn dte Beamten d1t Bntft öffnen. 
dann Slnd Sll! naturgem~ selbst schuld • 

. Durchaus System• 
Zwar sprachen dte Karlsruher Richter 

ke1n Urtetl uber d>e Harte der Dtsztphnar
maBnahme. Gerugt aber \\,rd m dem 
Beschluß des Bundesverfassungsgerichts 
d1e deutlich ,·erzögerte Weherltttung \'On 
Jauerruks etbgem Antraa durch die 
Straubmger JuSU:t\'Ollzug~nal&lt und d1e 
\\'e~gcrung des Landgenchts !Wgensbur11. 
nach Vollzug der Strafe noch etn Urteil 
uber deren Rechtmaßtgkett zu spr«hen 
Dt• vei'Wgerte Wetterleitung durch die 
Straubinger Anstalt bot nach Auffa<sung 
\'On Jauemik und setntm Hamburger 
Anwalt Gerhard Strate .durchaus Sy· 
stom·. Schon in seiner Verfassungsbe
schwerde rügte Jauernlk. die Justlzvoll· 
zugsenstalt verschleppe deutlich gekenn
zetchnete Etlantni.ge .tn dtr IWitl dret b1s 
\'ier Tage• Andere Gtnchtspost. ohne 
Etlvermerk. gehe d•m O.ncht hingegen 
bmnen emes Tages zu Das Bundesverfas· 
sung.sgencht g~bt dem Be$Chwerdehlhrer 
(Der Tagesspiegel vom 27.7 19931 

Zwei Strafgefangene in 
Zellen tot aufgefunden 

E111• abgelehnte Asylbewerberio aus Li
banon ha t sich am Freitag ln Ihrer Zelle 1n 
der JustuvollzugsaD$1&1t t1lr Frauen in 
Plotunsee mit einem SclW erb&ngt Si• 
verbil.8te dort ellle vlezmonaUge Haftstn· 
fe wegen Diebstahls und tollte anschlie
ßend ausgewiesen wuden Ein tofort her· 
beigelUf~er Notant konnte nurmehr den 
Tod du 23jlhrigen feststellen Es habe kei
ne Hinweise auf Selbsttotungsabslchten 
gegeben. tellte die Justizverwaltung ge· 
stem mit. Noch ung•kllrt IJt dle Todesur
sache t111es 30jlhngeu Gefangmen. du 
am Sounl.lg gegen 14.20 Uhr in der Voll· 
zugsenstalt Tegel ll!blos euf stl.nem S.tt 
vorgefunden wurdt. 

Auch belihm blieben Wiederbelebungs
versuche von Krankmpnegem und einem 
Notant erfolglos. FremdveTKhulden wird 
ausgeschlossen. eine Obduktion 1011 nun 
dle Todesursache k.UI.ren. 

Der Mann vubüßte eine ltchsjlhrige 
Haftstrafe wegen gemeinlebaftUdlen 
schwere Raubel. Er wlre am 26. April 
nlcluten Jahres aUI du Haft&nltalt Tegel 
entlauen worden. Auch btllhm teleo kei
ne Sulzld.abö:htm erkmnbar gew-. 
hieß es gestern. Tsp 

nun r«ht .• Wird Ln etnem Fall (graVIeren· 1 •m bayen$Chtn Justlzminlstenum. GeoT& 
der Dtsziph.narmoßnamen) der \'Orliufiae Gerhart. kommentiert d1e lniUOtl\'e des 
Rechtsschutz durch dle Gerichte verwel· Mtcbael Jauerntk Jotlassen: .Ein blindes 
gen, dann Ist d1eser Grundrechtsei~~Flff Huhn fmdet auch mal t•n Korn. Wenn 
uefcretfend und scilweno:ie~nd.· Dte einer \\;e Jauernik 258 Anlrdge an dte 
.unterlassene unvenüglidle We~terltl· Straf\.'Oilstreekungskammer stellt und 
tuna des Antrags· •= s.eit»n der Jusuz· \-iele \"erfassunesbac:hwerden emretcht. 
•'Ollzugsanstalt. verletzt nach dem Karls· dann bekommt er halt ITgendwann auch 
ruher Be$ChluB .den Beschwerdeführer mal recht: Das Karlsruher Urteil hemme 
1n semem Grundrecht aus Artikel 19. auch 1n der Zukunft nicht die von der 
Absau vter des Grundgesetzes· Danach Anstalt getroffenen DtsuplinarmoBnah· 
hat der Burger ein Recht darauf, .geaen men . • Laut Strafvollzugsaeseu sind Dis· 
Rechts\'erleuungen durch die öffentliche uphnarmaßnahmen sofort zu \'Ollstrek
Gewslt die Genchte anzurufen· ken. Ein Antrae auf eerichtliche Ent· 

Borrmann stellte gestern fünf 
Vollzugsbedienstete der Presse 
vor. die über ihre Aufgaben und 
Probleme berichteten. Gunter 
Wode aus dem Vollzugsdienst in 
Tegel machte darauf aufmerk· 
sam. daß die Problematilc darin 
llge. gleichermaßen für die Si· 
cherung und die Betreuung der 
HAftlinge \'erantwortlich zu sein 
Ieder Häftling müsse nach sei· 
nena Charakter behandelt wer
den: ln kritischen Fällen mOsse 
man auf manchen Tnsassen mehr 

Der 
Frauen 
)Org Pa 
drogen 
bat, er 
diese ( 
ßige Be 

Der 
Schwir 
kaum l: 
Haftkra 
die me 
Stadt. I 
Haft dc 
zensee 
rin ken 
jugendl 
.. dumm 

~hchael Jauemik sitzt inz\\'lschen m I $Cheidung bat dabei keine aufschiebende 
der Soztaltheropeuuschen Ansteh Harn· \\irkung: Anstlllulet~.er Wilkin Wilke .,._ 
burg·S.rgedorf und nutzt seine ersten 10nt Jedoch. daß dtt Hiiftlln~e in Zukunft 
F~igänge fur etne beru!S\'Orbereiwnde angehalten se1en, Ihre Eilanträge nicht 
Arbeit Er hofft. nächstes Jahr aus der mehr in den Hauabriefkosten zu werfen. 
Haft entlassen zu werden: .Das sind sondern den zustllndlgcn Wachbeamten 
Strafbedlngungen, für die ich gekämpft zu überreichen. Gernort ergänzt: . In Zu· 
habe. Von Resozialisierung kann ln kunft Ist sichergestellt. daß die Strafvoll· 
Straubmg hmgegen keine Rede sein . Da streekungskommtr Ober die Gültigkeit 
werden die Hilfdinge solange gereizt, bts emer Dtsz1phnarmnßnahme rechut>itlg 
s1e durchdrehen. Justizminisl.erium. Ge- entschetden kann. Jouernlks Anwalt Ger
nchte und Anstaltsleitung arbeiten Im hard Strate glaubt euf jeden Fall. daß das 
wahrsten Sinne des WorteS Hand sn Karlsruher Urteil .erhebliche Konse
Hand: Dte Regensburger Richter als ~la· quenzen !ur den Rechtsschutz insgesamt· 
nonenen auf dem Schachbrett emer bru· haben w1rd .Reehb\\tdngem und wtll· 
1.1len Jusuzverwaltung: kurliebem \.'erh;tlt"n wie m Straubmg 

eingehen als auf die anderen. Sei- I sie ein• 
ne Kollegin Angelilca Lichthard. aber gel 

Nach der Haft 
~r Letter der StrafvoUzugsabtetlung Wird damn e1ne klare Absage ene1lt • ins alltägliche 

(Berliner Morgenpost vom 15 7. 19931 ;;;; 
Vereine für Straffälligen-Hilfe schlos 

Viele Deutsche sind für 
legale Drogenversorgung 

0) 
0) 

ai 
ai 
E 
0 
:> 

\'••11 U'lserr .\1occYbel!l'?111 
Cc11dyKoö" 

l'o tsdam 
t.: m entla.uenen Srra!ge!angentn 

e!!ektl\'fr nellen r~ kon:'len. haben 
stch JftZt d:e m d:esem Beretch 1111· 
gen \'ertme z~> emer .. Landesar
be1tsgeme1nschafl der :re1en Straf· 

\"or alle 
:O.lnght'der 
Durchsetz 
den Dtese 

'""· ug brAndenb\ BMiddp Hamburg. 15 Juli 
44 Prozent der Deutschen stnd 

für e1oe koouolhene Abgabe voo 
Hero1o ln Berlins östlichen Be· 
zlrken sowie deo fünf neuen !..an· 
dem "t eJ sogar jeder Zwette 
Du ef'Sib eloe l:mfrage des F'or· 
aa·lo.sutu tes. 

summt. 200 Herotnabb&nslge le· g> 
gal mit Drogen zu ve..-orgeo ~ 

tst der leL 
Bundestar 
b1sher m < 
Landes,·er 
Erfolg", ! 
Deutschen 

Allerdtop sprechen steh 46 
Prozent der msgesamt 1012 be· 
frqteo Personen gegen eme fre1e 
o\bgabe von Herom aus 

Hamburga Erlter BQrgermeilter ~ 
Henoill8 VoJchereu hatte zum .. 
Vorschlag der Hante•tadt argu· 41 

meotJert, man dtltfe .den Kopf ~ 
ntcbt weiter davor ln den Sand "' 
stecken, daß der Stut durch •e1· ~ 
oe VerbotJpohtlk für die Beecbaf· 
fu0$Jk.rimanahtat mitverantwon-
ltch Ist". 

fal hgenh11fe m Brandenburg 
ILAGSI zusammengeschlossen 

l:nsn Z:el :st es. d!e Integration 
und d1e Resoz:al:s:er.mg \'On Straf· 
faU1gen zu fordern :.u1d das Anht11en 
der e1nzelnt'n !>1ttgl:t'dsve~1n~ au! 
Landesebene besst'r durchzusetun· 
erklarte Vorstan<ismnghed Sylv1a 
Henmng Mangel be1 der Koordtnte· 
rung der l·hlfsmaßnahmen, be1m ln
formauonsaustausch und der Ver
teilung der vorhandenen Gelder hat
ten den nach der Wende entstande
nen klemen Ve~men oft Steme 1n 
den Weg gelegt. ~:!ancbe geneten 
durch dte Ktlrzung von ABM-M!tteln 
1n ernste EXlStenznöte. eUllge muß
ten schon aufgeben. 

Du~ we1 
~me betre 
lahrdete • 
und N:cb 
~enhtlftn 
'ung \'or' 
schalten e 
emstleg m 
ben geler 
Marks· . 
steigt, und 
den zur B 
StraffäUtg 
ROcklalle 
falltgken 2 

Mit zunehmender Schulbtl· 
dung wachse das Votum fur dte 
Freigabe doa Suchtmittels unter 
aiZtllcher Kontrolle. 

Der Bundesrat hatte Mttte jun• 
emem Vorschlag Hamburgs zuge· 

Der Vors tiZeode Rl cbrer des 
Lubecker Landgerichts. Wolfgang 
Neskovic. sagte. dll! Sicherheits· 
inlorouen der Bevolkerung 
konnten . nur durch eine kontrol · 
llerte Orogeofretgabe gewahrlel 
stet" werden. 

(Frankfurter Rundschau vom 15.7 19931 

"Immer mehr betäuben ihre Zukunftsangst mit 
Orogenberater in der Bundesrepublik registrieren drastische Zuoabme des Mißbrauchs/ BeiM 

f'R.ASKf1:RT A. M., 14 Jun1 Nacll Er 
lo:ennaussen von Drogenberateren und 
Therapeuten .betiuben unmer mehr 
\1en$Chen ihre Zukl1llh$anJst rrut Suc.ht· 
rrurteln oder entwickeln suehiiJtl Verbal· 
ten· Dte Zahl der AU<oho1· Medlkemu
ten· und Drocenabbingi.gen tn der Bun· 
deuepubbk se1 vermutlich wuentJJch b~ 
her als 1n den offiz1eUen, ohnebin .er
$Chreckenden• Statistiken anaeceben, 
metnte der Fachverband Dro1en und 
Rauschmirtel (f'DR) am Montq in 
Fr anld\irt. 

ln dtesem Verband. der biS DoMerstq 
1n Hofhet.m am Taunus semen Bundes
dro,enkonl rell abhält - Motto' .SUCHT 
MACHT ANGST" - . sind rund ISO Eln
nchruncen der Drogenlulle aua aanz 
Deutschland vertl1lten. Zu dem Kongreß 
werden 400 bts 500 Drogenberater, Thera· 
peuten uncl Wiuenscha!Uer erwartAiol. 

ln den neucn Bundesländern ~IJlstrle
ren die S.ratungsstellen nach den Wor
tA!n des f'DR-Geschiittsführers Jost Leu· 
ne eine drutische Zunahme der Zahl der 
AuiOmatensp>el.Ncbti.gen. Alkohol und 
Spielsucht se•eo in Ostdeutacbland dle 
Hauptsucbtprobleme. Die Zunahme MI 
.e•ndeuua auf dle venmsicbemde JeteU· 
schalt.hdle Situation, Arbtltslo.!Jkelt 

Von unserem Redaktlonsrrutelied Daniel Rieuer 

und l tMUachaltl!dle Unruhe zur\icltzu. 
~n· Heroin und Kokain wurden tn 
Ostdeul$Chland .noch rueht in nennens
wertem UmlanJ konsumiert. abtr es bt 
ketnt f'r.,e, daß du kommr Im Ostted 
Berluu cehorten ..1mmer mehr Mmde,... 
Jabnce zu den Drocen·Probierem", be
ndltete dle Berliner Droeenberatenn Ul· 
rille Kreyula. Zulleleb gebt es 1erade 
bti der HIUe und berat:una für Jucendll· 
ehe .eine absolut.t Lücke". Auch Klnder 
süeh~er Eltern W\lrden bisher viel zu
wtTUJ ab bttondere Problemgruppe be
ruckalCbUJ1. 

Dte f'DR·Vtrtret.er btklq1en zualeteh, 
daß es kaum 1ezlell.l HUfsangebote für 
Dro,enabh~·· aebt, dJe keine deut· 
sehe Sl.latsanpbCSnpett babeo. Diese 
Gruppe macht nach F'DR·Schitzuocen 
etwa zehn Prozant aller Drogeoabbln&l· 
aen aua. BroacbUren &ur Prlventlon (Vor· 
beucunc) lllctn nur auf deutach vor und 
seien o.idlt in andere Sprachen übeuetz~ 
Süehtice AlllilAder würden .zu biufll" 
a~a Deutschland abcuchobtn. bevor •h· 
neo Oberhaupt tlo Htuaangeb~t cemacbt 
worden M I. Bttoodtn lo Bayem .. be es 
eine .Aiativ brutale Abacb.lebepraxil". 

Leune verwitt dareul. daß dle mtleten 
der a~alinderft1ndUchen Gewalttaten 

und Verbrechen unter Alkoholeint.luJl be
la.n&tn "'-erden. Schon dies ~e. Wlt 
problematisch die 'I'Hnnuna in leaale 
und dieaale Droaen st1 Leune plldlerte 
dafW' • ..den DrogenbeJnf!to weit zu fu
sen, dall auch Alkohol berucka1dllli1 
Wlrd". 

Han.s Gros, PDR-Voratandanut.cJ.ied 
und Sucbtbeauftrl&'teJ' der Sl.ldt Stutt· 
eart. warnte davor, we,en der IInkendeo 
Zahl der Drogentoten tn der Bundearepu· 
bllk .zu friih Entwarn11111 zu ceben". An· 
ces•chts leerer öf1enwcher Kauen be-
1\ln:bten dle Dropobtrater, da.B dle Zu· 
sehusse für dle Drocenhllfe aekilnt wer· 
den. So seien von der Bundtlt'taieruoc 
beretta für das Jahr 1894 alle ModeUp~ 
cramme in der Dro1tllhille ,eatrlcbeo 
worden, für 1993 seien zehn Prouot der 
Zuschüsse von Bund und Undern aeatrl· 
chen worden. Wesen otels ender Arbelu· 
losigkeit werden nacll den Worten von 
Gros auch die .Chancen tur dle berufli· 
ehe R.einl.ecralion DroJenabblnciger Im· 
mer aenneer". 

Kritik übte der Verb.nd ao der Dto
eeopoUtik der Bundesreli•ruoc. So ael 
.vöW& unklar, wu der otue Natiooal.e 
Drocenrat mit j ihrlich Y>er TrUten • .U.i 
Stunden überhaupt leiAto toll", klq1e 



h (Berliner Morgenpost vom 11.8.19931 (Die Tageszeitung vom 27.8 .19931 (Der Tagesspiegel vom 24. 7.1 993) 

c .t nur" Aus für Aidsberatungen Rechtsradikale ~ Gefängms? 
hheßer In der Jugendstrafamtalt soll es Übergriffe auf Ausländer gegeben· haben 
e rin in der JVA Lieb· 
;cbäftigt -sich mit Ge
lie kurz vor der Ent· 
ben. Vor allem Ge· 
it den Angehörigen 
bei im Vordergrund , 
rigkeiten abzufangen. 

der Gärtnerei in der 
.nstalt Plötzensee. 
:, der es vor allem mit 
ngigen Frauen zu tun 
•rte , wie wichtig für 
1g~nen ~ine regelmä· 
fligung ISt. 

3nkenpfleger Horst 
es auf eine "draußen" 
mte Tatsache hin: Im 
tbaus Moabit liegen 
Aids-Kranken in der 

t Gumpe! aus der U· 
3endstrafanstalt Plöt
ausgebildete Erziehe· 
ine Probleme mit den 
n . Früher habe es 
rücbe gegeben", weil 
u ist. Das habe sich 
Walter Scharfenecker 

vieder 
Jeben 
sich zusammen 
1oiien s•ch d ie LAOS
starker Verein mehr 
kraft bei den Behör
en bereits positiv rea
>ylv•a Henning. Der 
ehe Landesverband 
ler s ich in den neuen 
gegrundet hat . .. Die 

'ld West exisiterenden 
le smd durchweg ein 
rich Marks von der 
rährungshilfe. 
n selbstandJgen Ver
lnhaftierte. sozial ge
ldliche. Suchtkranke 
•afte D•e Straifäll• 
•len aui d1e Entlas
'lChten Woimgemein
n denen der Wieder
gesellschaftliche Le

.verden kann. Ench 
Alltagskriminalitat 

1er mehr Strafen wer
U'Uilg ausgesetzt. Die 
lfe bietet die Chance, 
damit erneute Straf
rhlndern." 

• Die Gesundheitsverwaltung will die 
bezirkliehen Aidsberatungen einsparen 

Der Rotstift der Gesundheits· 
verwaltung wUtet weiter im Aids
Bereich. Nachdem Stellen bei Hy
dra sowie der Lesben- und Schwu
lenberatung gestrichen wurden 
und ein Hospiz gar nicht erst ent
stehen soll, will Gesundheitssena
tor Peter Lother (CDU) jetzt die 
bezirkliehen Aidsberatungsstellen 
einsparen. Die derzeit neunzehn 
Berarungss{ellen sollen auf sechs 
zusammengestrichen werden. 
Diese werden den Beratungsstel
len fUr Geschlechtskrankheiten 
zugeordnet, deren Personal gleich
falls reduziert wird. 

Die bei den Gesundheitsämtern 
angesiedelten Aidsberatungsstel
len fUhren nicht nur kostenlos und 
anonym HTV-Antikörpertests 
durch, sondern betreuen und be
gleiten Infizierte vom positiven 
Testergebnis bis in den Tod ... Ich 
sehe mich jetzt schon nach Betreu
ungsmöglichkeiten für meine här
testen Fälle um", sagt Sozialarbei· 
1er Wolfgang Kohl von der Kreuz. 
berger Aidsberatung. Diedrei Mit-

arbeiterinneo betreuen derzeit 160 
Kranke. "Ein Großteil \\ird ein· 
fachnicht mehr betreut werden." 

Der Landesverband der Berli
ner Aids-Selbsthilfegruppen sieht 
sich außerstande. dieses Betreu
ungsdefizit aufzufangen. .,Die 
Leute arbeiten jetzt schon am 
Rand ihrer Kapazität", sagt Vor
standsmitglied Cbristine Christ· 
mann. ,. Wir können inhaltlich gar 
nicht die Aufgaben der bezirkli· 
chen Beratungen erfüllen'·. sagt 
Kar! Anton Gerber, Sprecher der 
Berliner Aids-Hilfe. Auch die Ärz. 
tekan1mer kritisiert die geplanten 
Streichungen. ,.Der öffentliche 
Gesundheitsdienst muß gerade tor 
die Menschen da sein, die vog kei· 
ner anderen Stelle Unterstützung 
erhalten". fordert die Aids· und 
Drogenbeauftragte Constanze Ja
kobowski. Sie verweis• auch auf 
die 150Substituierten, die von den 
Beratungsstellen betreut wUrden 
und sich sozial und gesellschaftlich 
stabilisieren könnten. cor 
Siehe Kommemar auf Seire 21 

PRESSESPI EGEL 
LHE22E2hiECEr 

(Berliner Morgenpost vom 6.8.19931 

Nach der Strafe strafanstalt Berlin, Karin Til· 

d• . mann·Reinking. gestern sag· Ie AusweiSung te, .,müssen selbst hier 
Das seit drei Jahren gelten· ge_borene und aufgev.rachs_e~e 

de Ausländergesetz der Bun· Burger, we;nn Sie straffällig 
des epublik habe die Situa· ge.wordensmd, nach Strafve~
. r . h ~ f bußung das Land verlassen ' . 

hon mchtdeutsc. er <>lra ge- Von den 410 Gefangenen der 
fangener drasllsch ver· J d t f t lt · t d · 
schlechtert. Wie die stellver· ugen ~ ra ans 8 IS run Je· 
tretende Leiterin der Jugend- derzwe1te Ausländer.odn/MR 

(Der Tagesspiegel vom 12.9.19931 

ÖTV: Mehr Personal 
für Gefängnisse 

Die Gewerkschaft Öffentliche Dienste, 
Transport und Verkehr (ÖTVI hat die Per

uchtmitteln" 
sonalausstattung der Berliner Vollzugsan· 
stalten als .katastrophal" bezeichnet. Bis 
Ende 1995 werde jede fünfte Stelle im Voll 
zugsdienst unbeset.zt sein, heißt es in einer 
Erklärung. Die Justizsenatorin sowie das 
Abgeordnetenbaus müßten bei den Bera· 

llprogrammeo wird gespart 

!schäftstührer Leune. Oie Suchtkran· 
tnhilfe sei darin nicht vertreten. 
Die FDR-Vertreter forderten eine stär· 
re • Vernetzung" der unterschiedlichen 
-ogenhilfeangebote. Damit beispielswei · 
eln Süchti&er aus Kiel .nicht zur The· 

pie nach Bayern geschickt wird, nur 
1U dort gerade ein Platz frei ist•. müsse 
)glichst in allen Regionen gleichmäßig 
l breit&efilchertes Hilfsangebot von Be
tung, ambulanter und stationärer The· 
pie sowie Behandlung mit der Ersatz· 
oge Methadon gewährleistet werden. 
Eine entachiedene Absage erteilten die 
-ogenberater . spektakulären Lösungs· 
rsuchen• des Drogenproblems. die in 
r Freigabe von Drogen oder Methadon· 
ogrammen die ei!Wge ideale Lösung 
hen. So werde die kontrollierte Heroin· 
rgabe .von der Politik derz.eit als lö
ng dargesteUt. ohne da.ß man weiß, wrr 
r man den Stoff bez.ieht. welche Dosen 
lorderlich sind und welche Ärzte bereit 
1d, viermal am Tag Junkies zu fixen", 
ile Leune. 
Der FDR sei allerdinis offen für Mrr 
Uyersucbe mit ärztlich kontrollierter 
' roinabgabe, die unter wissenscha.fl· 
her Begleitung .seriös du.rchgefübrt" 
irden. 

tungen zum Haushalt 1994 mehr Geld für 
den Strafvollzug zur Verfügung stellen. 
Der Schutz der Bevölkerung vor Straftä· 
tem und die Resozialisierung der Gefange
nen sei bei stetig steigenden Strafgefange
nenzahlen .ernsthaft gefährdet". dpa 

(Der Tagesspiegel vom 24.8.1_9931 

Häftling erhängt sich 
am Fensterkreuz 

Eln 22 Jahre alter Strafgefangener hat 
sich am Sonntag in der Vollzugsanstalt 
Moabit selbst getötet Nach Mitteilung 
von Justizsprecherln Uta Fölster wurde 
der Mann gegen 6 Uhr 45 von Justizbeam
ten tot in selner Zelle gefunden. Der Häft
ling hatte sich am Gitterkreuz seines Zel
lenfensters erhängt. 

'Es liegen kelne Hlnwelse auf Fremdver· 
schulden vor, sagte die Justizsprecberln. 
Zuvor habe es auch kelnerlei Hinweise auf 
eine Selbsttötungsabsicht des Häftlings 
gegeben. 

Der Mann war wegen eines Oberfalls auf 
elnen Taxifahrer Mitte Juli dieses Jahres 
zu vier Jahren Freiheitsstrafe verurteilt 
worden. Thp 

ln der Berliner Jug_endstralanstalt in konkreten Vorfällen zum ersten Mal ge
Charlottenburg soll es UbergiHe recbtsge- hört haben will, sagte eine Prüfung der ge· 
richteter Gefangener auf ausländische schilderten Fälle zu. 
Mithäftlinge gegeben haben und immer Er glaube allerdings nicht, daß .gesell
noch geben. Diesen Vorwurf erhob gestern schaltllche Entwicklungen vor der Anstal
der ausländerpolitische Sprecher der Frak- stür halt machen". So habe vor mehr als ei
tion ·Bündnis 90/ Grüne im Abgeordneten- nem Jahr ein freier Mitarbeiter mit deut
haus, lsmail Ha.kkl Kosan. Grundlage der sehen Gefangenen Musik gemacht, die 
Anschuldigungen slnd Briefe von auslän- Band künstlerisch betreut. Dabei seien 
diseben Gefangenen an die Fraktion. die auch Kassetten mit rechtsradikalem Inhalt 
auch als Kopien Obergeben wurden. aufgenommen worden. Daraufhin habe 

Demnach spielten deutsche Gefangene man den Vertrag sofort gekündigt und die 
ständig Musik mit rechtsradikalem Inhalt, Bänder elngezogen. Andere Fälle seien 
wogegen nichts unternommen werde. Aus· ihm nicht bekannt. Auch gebe es keinen 
Iänder beschimpfe man ständig als .Bunker", sondern ein.en besonderen Haft
.Schweine und Kanaken·. Daran sollen und einen medizisehen Verwahrungsraum. 
sich auch Bedienstete, sogenannte Scblie- Kein Gefangener, der nur bei .akuter 
6er, beteiligt haben. Komme es daraufbin Selbst· oder Fremdgefährdun!(" dorthin 
zu Schlägereien, müßten ln der Regel die komme, sei länger als 48 Stunden unter 
Ausländer in den .Bunker"- ein gesonder- dieser Aufsidlt. Ober jeden Vorfall werde 
ter Haftraum. Deutsche seien von diesen peinlich genau Protokoll geführt. 
.Erziehungsmaßnahmen· weitaus weniger Ause.lnandersetzungen zwischen den 
als Ausländer betroffen. In einem anderen Gefangenen gebe es . • Zur Zeit haben wir 
Fall soll ein türkischer Häftling mit Billi- 400 Häftlinge aus 22 Nationen hier. Da 
gung des Personals geschlagen worden bleibt so etwas nicht aus: Das Durch· 
sein. In einem Brief beißt es: .Bitte heUt schnittsalter liegt bei 22 Jahren. Fiedler 
uns, um noch Schlimmeres zu verhindern: siebt aber keine zunehmenden Streitigkei
An anderer Stelle wird der Vorwurf erbo- ten, die nazistischen Hintergrund hätten. 
ben. die Anstaltsleitung öffne und lese .Sollte sich bei unserer Untersuchung sc 
auch Post von Anwälten. Kosan regte die etwas herausstellen, werden wir es an die 
Bildung elner unabhängigen Kommission Öffentlichkeit bringen: Auf die Vorwilrfe, 
an und betonte, keine .Gräben schaufeln seine Beamten beteiligten sieb an den Be
zu wollen". Gemeinsam müsse man zu neu- schimpfungen und duldeten Repr~en. 
en Formen des Zusammenlebens hinter sagte er: .Ich weiß, dail einige dem Ord
den Gefängnismauem kommen. Anstalts· nungssinn mehr anhängen als dem Erzie
leiter Marius Fiedler, der gestern von den hungsgedanken.· MARCUS ENDRUllAT 

(Süddeutsche Zeitung vom 12.8.19931 
Untersuchungshaft soll in Bann. FaSt jeder sechste der rund 

reformiert werden 18 ooo Untef'SUchungsbäftlinge sitze Iän· 
Bann (AFP) _ Die Richter in Deutschland ger als ein halbes Jahr in der Zelle, doch 
ordnen nach Ansicht der Bundesarbeits- würden nur 50 Prozent der Untersu
gemeinschalt für Straffälligenhilfe zu chungshäftlinge im späteren Hauptver
häufig Untersuchungshaft an. In den fahren zu einer Zeitstrafe verurteilt. Not· 
Jahren 1988 bis 1992 sei der Anteil cler wendig seien deshalb eine gesetzliche 
Untersuchungshäftlinge um rund ein Neuordnung, strengere Auflagen für die 
Drittel gestiegen. während die Zahl der Richter und soziale Maßnahmen zur Ver· 
Häftlinge insgesamt stabil geblieben sei , meidung der Halt. Auch die Haltbedin
kritisierte die Geschäftsführerio der Ar- ~gen für Unte.rsuchungshäftlinge 
beitsgemeinschalt. Gabriete Kawamura. mußten verbessert werden. 

(Süddeutsche Zeitung vom 9 .8.19931 
Straubinger Gefangene schreiben an Petitionsausschuß 

"Drogenproblem im Knast 
wird geleugnet" 

Häftlinge klagen über " kriminalitätsfördernden Vollzug" 
Von Alexander Gorkow 

München - Über .menschenverachtende 
Zustände· in der Justizvollzugsanstalt 
Straubing beschwert sich die Insassen
vertretung des Gefängnisses. Ein von 345 
Gefangenen unterzeichneter, 2G-Seiten 
starker Katalog mit Mängeln und Ände
rungsvorschlägen wurde jetzt an den Pe
titionsausschuß des Bayerischen Land
tags und an die Europäische Menschen
rechtskommission geschickt. ln der An
stalt. so die Häftlinge. herrschten inzwi
schen wieder Zustände wie im Jahre 1990, 
als eine Selbstmordwelle in Straubing für 
Aufsehen sorgte. 

Die Insassenvertretung bezeichnet den 
Straubinger Vollzug denn auch als einen 
.nicht auf Resozialisierung abzielenden 
Strafvollzug• . der auch nicht zur Minde
rung der Rückfallkriminalität "beitrage. 
.Im Gegenteil: Er wirkt vielmehr - wie 
alle Erfahrungen <:eigen - kriminalitäts
fördernd: In dem Katalog wird elne Er
weiterung des .Offenen Vollzugs• l!efor
dert. der die Anpassung an ein Leben in 
Fl"eiheit erleichtere. Die Anstaltspsych.ia
trie. die in den letzten Jahren immer 
wieder scharfer Kritik ausgesetzt war, ist 
nach Meinung der Insassenvertretung ab
zuschaffen: .Es dürfte wohl einmalig im 
Strafvollzug sein, daß Strafgefangene ei
ner Justizvollzugsanstalt morgens und 
abends ohne. Kontrolle in die Vollzugspsy
chiatrie geführt und dort zum Teil über 
Jahre hinweg medikamentös abhängig 
gemacht werden•. heißt es in dem Män
gelkatalog. Die Anstalt weigert sich nach 
Meinung der Unterzeichner außerdem, 

das hausinterne Drogenproblem anzuer
kennen und angemessen darauf zu rea
gieren. Obwohl die Anstaltsleitung dies 
leugne. sei es aber eine .Tatsache. da.ß von 
weichen bis zu schweren Drogen das 
ga.'lZe Spektrum für Konsumenten vor
liegt und rege wahrgenommen wird' . 
Dringend nötig sei deshalb eine Abteilung 
für drogen- und alkoholabhängige Häft· 
Iinge sowie die Einstellung von .ausrei
chend motivierten· Sozialpädagogen. 

. Antiquiertes Denken• 
Der hayerische Justizminister Her

mann Leeb wird aufgefordert. sein .anti
quiertes und konservatives Denken und 
Handeln' gegenüber dem Strafvollzug 
abzulegen und - jenseits vom alleinigen 
Sühnegedanken - zusammen mit den 
Gefangenen nach einer Lösung zu su
chen. Darunter verstehen die Straubinger 
Häftlinge unter anderem auch eine Ab
schaffungder Brief- und Zeitungszensur 
sowie die Möglichkeit, ungestört zu tele
phonieren. Die momentane Straubinger 
Praxis sei zur reinen ,Quälerei für die 
Gefangenen• verkommen: ,Ein solcher 
Strafvollzug hat überhaupt keine k:rimi
nalpolitisch sinnvolle Funktion, macht 
den Gefangenen erst recht :zum Asoz.iaien 
und verstößt damit gegen das Soz:ial· 
staatsprinzip.• 

Die Anstaltsleitung wollte auf Anfrage 
der Süddeutschen Zatung vorerst !reinen 
Kommentar zu den Forderungen der Ge
fangenen abeeben. Zunächst saU nach der 
Sommerpause der Landtag eine au~ 
liehe Stellungnahme erhalten. 
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Haus 111 
· Die Insassenvertretung berichtet · 

Am 13.8. L993 hatte ich ein Gespräch mit 
dem Herrn Teilanstaltsleiter Auer. Im Mittel· 
punkt dieses Gespräches stand die Erön.eruog 
meiner diversen kürzlich gestellten und noch 
Iaufendeo Anträge wie z. B. die Anträge auf 
Installierung von Kühlschränken. zwei weite
ren Tischtennisplatten. Bänken und Tischen, 
eines weiteren Gan.enscbacbs, der lnstallie
rung eines eigenen Schwimmbades im Be
reich der TA lrl sowie der Nutzung des TA 
ITI Sportplatzes, um Volleyball-Sport don. zu 
betreiben. 

Über meine Anregung, ein Schwimmbad r.u 
installieren, habe man, so wie ich von Herrn 
Auer erfuhr, extra eine Konferenz der Ver
amwortliehen abgehalten. wobei 50 % sich 
für und 50 % sich gegen den Bau ausgespro
chen hätten. Hier wird mir zu gegebener Zeit 
noch weiterer .Bescheid zugehen. Das 
Schwunmbad soll dann. so wie die in der 
Sache Verantwortlichen es vorgesehen 
haben. zu gegebener Zeit aus gesundheitlicbl 
medizinischen Gründen der AUgemeinheil 
hier in Tcgel dienen - alle Häuser in der NA 
Tegel eingeschlossen. Erfreulich ist, daß man 
sich überhaupt mit dieser meiner Anregung 
beschäftigt UtJd sich hier bereits etwas bewegt 
bat. 

Mein Antrag vom 22.6.1993 an die Senats
verwatrung für Justiz, vier (4) Räume zu 

TEGELlNTERN 

Familienzusammenführungszwecken auf B 1 
in der TA m herzurichten. wurde dagegen 
von Herrn Lange-Lehngut mit der Begrün
dung abgelehnt, daß eine dezentrale Abwick
lung solcher Langzeitsprechstunden derzeit 
nicht in Betracht käme. ln Ausnahmefällen 
könnte eine Genehmigung erteilt werden, 
dazu die Räumlichkeiten des Sprechzentrums 
zu nutzen. 

M il einem solchen Bescheid sollten wir uns 
nicht zufrieden geben, und zwar aus folgen
den Gründen: 

Nach dem Umstrukturierungsplan sollen im 
Haus m ausschließlieb drogenabhängige Ge
fangene mit Strafen von drei (3) Jahren an 
aufwärts untergebracht werden. Einen hoben 
Stellenwert in dem zweifellos vom Senat, von 
allen Fraktionen und Berliner Justizvollzugs
anstalten geförderten Resozialisierungspro
gramm dürfte meiner Ansicht nach eine in
tensive Besuchskontaktpflege haben. Gerade 
bei den Drogensüchtigen ist eine erweiterte 
Besuchskontaktpflege nicht nur in zeitlicher, 
sondern auch in den ehelichen Intimbereich 
fallender Beziehung vonnöten, da zweifellos 
die Pflege intimer Kontakte zwischen Ehe
leuten in drogeokonsumabbaufördernder 
Richtung sich auswirken dürfte und diese um 
so mehr, wenn man bedenkt. daß der Zu
spruch so mancher Ehefrau bei intimer Be
gegnung mit dem einsitzenden drogenabhän
gigen Ehepartner, von den Drogen in Zu
kunft doch abzulassen. meiner Ansicht nach 
mirunter mehr bewirken könnte als jegliches 
Tberapieprogramm. Ich werde versuchen. 
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gegen diesen Bescheid anzugehen und mich 
dieserhalb an alle Berliner Fraktionen 
wenden. 

Es gebt mir darum, diesen drogenabhängigen 
Menschen zu helfen. Ich mache es mir nun 
einmal nicht so leicht wie Herr Lange-Lehn
gut. der gerne einem Problem ausweicht, an
statt sich ihm r.u steUen und es zu lösen zu 
versuchen. was im Klartext heißt, die Dro
gensüchtigen noch mehr in den hiesigen 
Drogensumpf in der TA fO sinken zu lassen 
als sie herauszuziehen. 

Wegen der Errichtung eines eigenen Sprecb
zentrums in der TA m bane ich mich über 
Herrn Teilanstaltsleiter Auer ®ttels Antrag 
vom 21 .6.1993 an die Senatsverwaltung für 
Justiz gewandt und dieser dargelegt. daß ein 
eigenes Sprechzentrum u. a. den Vorteil 
habe, daß man hier eher Möglichkeiten einer 
Besuchszeitverlängerung in Erwägung ziehen 
könne als sonst und den Vorschlag gemacht, 
den Aufenthalt der Gefangenen und Besucher 
nicht nur auf den Besucherraum zu beschrän
ken, sondern auf den kleinen Bio-Freihof 
auszudehnen, wo die Gefangenen mit ihren 
Angehörigen und Familien sich während der 
Besuchszeiten im Freien aufhalten und je 
nach Wunsch beim Plausch bei Kaffee und 
Kuchen oder beim Gesellschaftsspiel richtig 
entspannen können. Über diesen Antrag 
wurde noch nicht entschieden. 

Wie es sieb immer wieder zeigt, gibt Herr 
Auer sieb alle Mühe, etwas in Ricbrung der 
Förderung eines Behandlungsvollzuges und 
der Lösung des Drogenproblems zu er
reichen. doch bleibt seinen diesbezüglichen 
Bemühungen offensichtlich, weil von den 
hier Verantwortlichen vieles blockiert wird. 
der erhoffte Erfolg versagt. In den Berliner 
Medien dagegen liest man immer wieder, 
was alles für die Drogenabhängigen getan 
wird, damit die Öffentlichkeit ja nicht da
hinter kommt. wie es wirklich um diese 
armen Menschen bestellt ist. Wenn dann der 
Gesamtanstaltsleiter Herr Lange-Lehngut be
hauptet, es habe am 24.6.1993 eine gemein· 
same Arbeitsbesichtigung zwischen der Auf
sicbtsbebörde und der Gesamtanstaltsleitung 
stattgefunden, bei der man zu der Erkenntnis 
gekommen sei, daß die Langzeitsprechsruo
den zu einem späteren Zeitpunkt - jedoch 
nicht zur Zeit - in den jetzigen Räumlich
keiten des von der Abteilung Einkauf zur Zeit 
genutzten Teiles des Sprechzentrums stanfm
den können. dann kann ich nur sagen, daß er 
bestimmt das akute Drogenproblem in der 
TA III bei der Aufsichtsbehörde torgeschwie
gen und ihr nur die Sonnen-. aber nicht die 
Schauenseiten in der NA Tegel gezeigt bat. 

Bevor ich zum Abschluß komme, noch einen 
Vorschlag. Laßt uns doch die Nutzung des 
großen Sportplatzes im AlB-Flügelbereich 
unseres Hauses über die normalen Hofstund· 
zeiten binaus dadurch erweitern. indem wir 
Fußball-. Handball- und Volleyballmann
schaften und eine Jogging-Gruppe aufstellen. 
Bewerber sollten sich bei mir - möglichst 
bald - per Vormelder melden, da ich noch 
die entsprechenden Anträge stellen, auch 
noch einen Sportkalfaktor ausschließlieb für 
die Teilanstalllll finden muß und wir doch so 
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bald als möglich mit der Aufstellung dieser 
Mannschaften beginnen sollten. 

Wie ihr auf den Ablichtungen im Lichtblick 
seht, haben sich der zuständige Hofarbeiter 
und dessen Helfer in den letzten Monaten viel 
Mühe gegeben, aus diesem Hof ein kleines 
Bio-Scb.muckgärtchen für uns herzurichten. 
Es sollte daher in unserem eigenen Interesse 
liegen, ihn in diesem Zustand zu halten, dient 
er doch schließlich uns allen zur Erholung 
und Entspannung, was gerade arbeitende Ge
fangene besonders notwendig haben. 

Laßt mich abschließend noch betonen, daß 
ich es als Haussprecher mir wüns~he, durch 
meinen Beitrag unser aller Haftschicksal nach 
Möglichkeit optimal verbessern/erleichtem zu 
können. 

Abschließend bitte ich euch nochmals, mei
nen Appell euch zu Herzen zu nehmen, euch 
in diesem Haus ruhiger zu verhalten und eure 
Höfe und Stationen sauberzuhalten. Tut ihr 
das nicht, kann das nur negative Folgen für 
uns alle haben, und das wollen wir doch 
wirklich nicht. 

Wolfgang Rybinski 

Justizvollzugsanstalt Tegel 
TAL 111 

( ... ) 

Sehr geehrter Herr Rybinski, 

17.8.1993 

auf Ihre Eingabe vom 24.5.1993 an die Se
natsverwaltung für Justiz, der Sie Durch
schriften diverser Anträge mit Wünschen und 
Anregungen zur Verbesserung der Vollzugs
gestaltung in der Teilanstalt lil an die ver
schiedensten Stellen der NA Tegel beigefügt 
bauen, beziehen wir uns zunächst auf das 
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ausführliche mit Ihnen am 13.8.1993 geführte 
Gespräch, anläßtich dessen der Unterzeichner 
Ihnen gegenüber konkrete Ergebnisse bzw. 
Sachstandsangaben hinsiebtlieh der jeweiligen 
Prüfung der Einzelvorgänge mitgeteilt hat. 

1m einzelnen wurden Sie darüber unterrich
tet, daß Ihre Anträge in bezug auf die Instal
lierung von Gefrierschränken auf den Statio
nen, die Beschaffung weiterer Tischtennis
platten sowie Anlegen eines (weiteren) Gar
tenscbacbs, die Aufstellung (weiterer) Beton
oder HolzsitZbänke zur Ausgestaltung der 
Preismodenhöfe in einem jeweils angemesse
nen und bedarfsgerechten Umfang seitens des 
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Unterzeichners durchaus unterstützt und der 
zuständigen Wirtschaftsverwaltung zur nähe
ren Prüfung unter Berücksichtigung der ge
genwärtigen Haushaltslage zugeleitet worden 
sind. Sie werden insoweit zu gegebener Zeit 
von dort weiteren Bescheid erhalten, wobei 
wir wegen der Umfänglichkeit der von Ihnen 
vorgetragenen Anliegen noch weiterhin um 
Geduld bitten. 

Wie Sie im übrigen bereits selbst festgestellt 
haben, sind die baulich-technischen Voraus
setzungen zur Einrichtung eines Volleyball
Felds auf dem Freistundenhof inzwischen ab
geschlossen. wobei wir davon ausgehen, daß 
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auch das noch fehlende Pangnet:Z demnächst 
zur Verfügung stehen und ein Spielbetrieb 
alsbald möglich sein wird. 

Weiterhin wurde die Anbringung einer Steck
dose im Waschsalon zu Bügelzwecken seitens 
des Unterzeichners nachdriicklich unterstützt 
und kollllte mittlerweile bereits realisiert 
werden. 

Soweit Sie die Erweiterung der Freistunden
angebote. insbesondere Prühspon, begehren, 
stehen diesem Anliegen organisatorische aber 
auch konzeptionelle Gesichtspunkte im Rah
men der Neustrukturierung der Gesamtanstalt 
entgegen, die ich Ihnen gesprächsweise be
reits näher erläutert hatte und auf die ich 
mich insoweit beziehe. 

Hinsichtlieb der von Ihnen angeregten Ein
richtung eines Schwimmbades auf dem Ge
lände der JV A Tegel haben zwischenzeitlich 
auf Anstaltsleitungsebene Erörterungen statt
gefunden. über deren Ergebnis - wie bereits 
durch Unterzeichner angekündigt - noch ge
sonderte Mitteilung an Sie ergeben wird. 

Wir danken für lbre Anregungen und hoffen 
auf PonsetzUng eines konstruktiven Dialogs 
im Rahmen der Mitverantwonungsregelung. 

Hochachtungsvoll 

im Auftrag 
Au er 

Haus IV 
Wie inzwischen allgemein bekallllt ist, ist 
Herr S. nun in der SothA. Er treibt sein Un
wesen als LSothA a im Hausbüro. Er ist also 
wieder ein Stück die Treppe heraufgefalleo. 
Nun kallll dieser Mann noch besser sein Un
wesen treiben als zuvor. Dellll daß er eine 
absolute Abneigung gegen Gefangene bat, ist 
jedem bekannt. Wer es noch nicht weiß. hier 
eine Äußerung von Herrn S., nach der es ihm 
lieber wäre, irgendwo in der Verwaltung 
Material hin· und herschieben zu können und 
er bloß nichts mit Gefangenen zu tun haben 
muß. Aber selbst die Verwaltung will diesen 
Mann nicht. Nicht einmal als sogenannte 
Karteileiche. Somit schlußfolgen man, daß 
niemand mit Herrn S. zu tun haben möchte. 
Und weil das so ist, steckt man ihn einfach in 
die SothA. 

Seinen Mißmut drückt Herr S. z. B. dadurch 
aus. daß er Anträge verzögen oder die Bear
beitung mit formellen Wendungen blockiert. 
Spricht man ihn darauf persönlich an. so 
erhält man nur flüchtige bis freche und un
deftnitive Antworten und Ausreden. Es gibt 
eine Vielzahl von solchen Vorkommnissen, 
daß, wenn diese hler alle aufgeführt wären, 
der Rahmen gesprengt werden würde. Man 
kann also nur hoffen. daß sich irgend jemand 
unserer erbarmt und Herrn S. an eine Stelle 
setzt, wo er 1. nichts mehr mit Gefangenen 
zu tun bat und wo er 2. keinen wesentlichen 
Schaden mehr anrichten kann. Man kann 
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wirklieb nur hoffen, denn Prau Dr. Essler 
steht immer noch hinter diesem Mann, mit 
der Begründung, er müsse sieb erst noch ein
arbeiten. Wie lange diese Einarbeitung 
dauert, darüber schweigt man sieb aus. Viel
leicht hilft es, wenn man die Senatsverwal
tung mit Beschwerden zuschüaet. Es könnte 
ja sein, daß dann endlich jemand da oben er
wacht! 

Ein weiteres Problem, nicht nur die SothA 
betreffend, ist der hiesige Krankenpflege
dienst. Die so oft fälschlicherweise genannten 
.. Sanis" dominieren durch Fehlentscheidun
gen und Nichtstun. So kommt es fast täglich 
vor, daß wellll man sie ruft, auch mal eine 
Stunde warten muß. Und dies, obwohl sieb 
der Gruppenbetreuer sehr darum bemüht. 
Das muß dann wohl am Wetter liegen. So 
wie in einem speziellen Pall. wo ein Gefange
ner ganze 66 Minuten auf die "Sanis" warten 
mußte. Um dieses zu veranscbaulichen, sei 
gesagt. daß exakt nach sechs Minuten. nach
dem es aufgehört hatte zu regnen, die 
.,Sanis'· erschienen sind. Man kann sich nur 
zu gut vorstellen. was in einem Ernstfall pas
siert wäre. Mit ErnstfaU meine ich hier z. B. 
einen Herzanfall. denn eine Kreislaufschwä
che ist, wie in diesem Fall. auch ein Ernst
fall. Aber selbst bei einem Herzanfall hätte 
man wahrscheinlich hier auch mit zwei 
Aspirin "geholfen"! Man soll sich halt nicht 
so haben. 
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Ein anderer Fall ist z. B. ein SportunfalL Je
mand verletzt sieb beim Fußball sein Hand
gelenk. Der gerufene Krankenpfleger begut
achtet das Handgelenk und befindet. daß es 
nicht gebrochen ist (ist ja toll, die haben 
schon Röntgenaugen!). Die Mitgefangenen 
und der Gruppenbetreuer sind zwar anderer 
Meinung, aber das ist egal. Am nächsten Tag 
wird dann das Handgelenk geröntgt und eine 
Praktur (Bruch) festgestellt. 

Und so gibt es viele Pälle, teils aus eigener 
Erfahrung, teils aus dem Leid anderer. Man 
muß den Eindruck gewinnen, daß hier ent
weder die totale Unlust oder einfach fachliebe 
Inkompetenz herrscht. Deshalb rate ich je
dem: Schreibt Beschwerdeo und set:Zt davon 
eure Insassenvertreter in Kenntnis. Man kann 
erwas erreichen, indem man etwas unter
nimmt. So z. B .. daß entweder das Pflegeper
sonal regelmäßig nachgeschult und neu moti
viert wird, oder daß die medizinische Betreu
ung von außerhalb kommt. Aus dem Hum
boldt-Kran.kenhaus zum Beispiel. 

Bis in dieser Hinsicht sieb etwas ändert, rate 
ich jedem. nicht krank zu weruen. Auf gar 
keinen Pall ernsthaft krank, weil man sonst 
verlassen ist. 

Gilben Möller 
lnsassenven reter 
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ln der NA Tegel und auch im schönen 
Moabit läßt sich ohne Geld nicht allzuviel an
fangen. Während der U-Haft kann man even
tuell noch etwas machen, durch die Einzah
lung von Eigengeld auf sein Konto. Man hat 
dann die Möglichkeit, für DM 100,- die 
Woche einzukaufen. Als arbeitender Unter
suchungsgefangener kommt dann sogar noch 
der Arbeitslohn dazu. Man müßte also mit 
diesem Einkommen ein relativ gutes Aus
kommen haben. 

Für den Strafgefangenen sieht es etwas trauri
ger aus. Dieser darf nämlich nur einmal im 
Monat für das Hausgeld oder Taschengeld 
einkaufen. Zusammen mit der wahrhaft 
.königlichen" Preispolitik des Einkäufers für 
die Berliner N As kann sich der Zustand 
schon zum Problem auswachsen. Da hilft nur 
noch eins, und zwar Arbeit. Diese ist durch 
den § 41 StVollzG sogar als Arbeitspflicht 
deftniert, aber sonst nicht so einfach zu erlan
gen. Man kann zwar warten, bis der Stations
beamte arbeitsmäßig auf einen zutritt, aber 
günstiger ist es doch wohl zumeist, sieb 
mittels Vormelder an die Arbeitsverwaltung 
zu richten. Damit hat man dann auch meist 
schon einmal den Anspruch für das Taschen
geld erwirkt. Denn dank des Vormelders ist 
man ja unverschuldet ohne Arbeit. Wenn 
man es aber wirklieb ernst meinen sollte mit 
der Arbeit, dann sollte man gerade in Tegel 
eine k."Urze Schilderung seiner Fähigkeiten auf 
dem Vormelder hinterlassen. Dies erleichtert 
der Arbeitsverwaltung die Zuordnung in 
einen der hier vorhandenen Arbeits betriebe. 

Für den Untersuchungsgefangenen gilt hin
gegen die Arbeitspflicht nicht. Ihm soll ledig
lich auf Verlangen Arbeit zugewiesen wer
den. Zudem benötigt er dann noch die Zu
stimmung des Richters oder Staatsanwaltes . 
Die Arbeit darf zudem auch nicht die Vor
bereitung seiner Verteidigung beeinträchti
gen. Bei Tatgenossenschaft erübrigt sich 
dann auch meist das Arbeiten, denn hier ist 
auch noch die Trennungsvorschrift zu beach
ten. Es sollte aber möglich sein, sogenannte 
Zellenarbeit zu bekommen. Dabei handelt es 
sich um eine sehr gut bezahlte Arbeit. Ge
regelt wird das ganze dann durch den § 43 
UVollzO, die passende Einleitungsformel da
zu ist dann der § 42 UVollzO, welcher be
sagt: "Der Gefangene ist nicht zur Arbeit 
verpflichtet"!!! Man sollte also noch seine 
Arbeitsfreiheit als U-Gefangener genießen, so 
lange man über die Mittel dazu verfügt. 
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Ohne Moos nichts los 

Für diejenigen, welche schon ein rechtskräfti
ges Urteil in der Tasche haben, gilt nun 
"Arbeit macht frei". (Mir deucht, ich habe 
diesen Satz schon einmal über einer EiD
gangspforte gesehen.) 

Die Arbeit im Strafvollzug ist manchmal nur 
sehr schwer von einer Beschäftigungstherapie 
zu unterscheiden. Dafür wird es aber auch 
nicht allzu genau genommen, was die Quali
tät angebt. Solche Jobs wie Hausarbeiter oder 
eine Tätigkeit in der Haus- oder Gerätekam
mer sind wohl auch kaum dazu gedacht, 
einen für das resozialisierte Leben vorzu
bereiten, sondern wohl eher dazu, Gefangene 
zu beschäftigen. Zudem haben gerade. diese 
Gefangenen einen recht guten Draht zu den 
Beamten, was bei Verlegungen in den offe
nen Vollzug oder in die SothA sicher nicht 
von Nachteil ist. Daß die Arbeit dort weder 
den Geist noch den Körper fördert oder gar 
fordert, steht hier auf einem ganz anderen 
Blatt. An sich könnte man die zugewiesene 
Arbeit bei Nichtgefallen ablehnen. Das mag 
zwar rechtlich ganz o.k. sein, aber in der 
Praxis könnte einem das bereits das Taschen
geld kosten. Denn dann wäre man nämlich 
verschuldet ohne Arbeit. 

Aber nun genug des theoretischen Teils, 
kommen wir zum pralctischen Teil. Nein, 
nicht etwa zur Arbeit, sondern gleich zum in
teressanteren Teil, nämlich der Löhnung. 

Zuerst sei einmal gesagt, daß ein Gefangener 
im allgemeinen keinen Anspruch auf Kran
kengeld hat. Dies liegt vermutlich an einem 
Überleitungsgesetz, welches wohl noch nicht 
in Kraft ist. Man würde sonst nämlich etwa 
60 % des spärlichen Lohnes erhalten. Aber 
auch damit muß man leben können. Von 
einem zu erwerbenden Rentenanspruch ist 
mir bislang auch noch nichts bekannt gewor
den. Aber gerade dies würde Langstrafern 
etwas die Resozialisierung erleichtern. 

Dies wäre etwas. was dringend und vor allen 
Dingen schnell seitens der Regierung zu 
überdenken wäre. Es würde doch zumindest 
die Sozialhilfe etwas entlasten. 

Immerhin gibt es aber eine recht gute Rege
lung, wie die Arbeit zu verteilen ist. Es han
delt sich hierbei um den § 37 StVollzG. der 
in etwa besagt, man solle dem Gefangenen 
wirtschaftlich ergiebige Arbeit zuweisen und 
dabei seine Fähigkeiten und Fertigkeilen und 

wohl auch seine Neigungen berücksichtigen. 
Allerdings wird dieser wirklich schöne Satz 
dann aber auch gleich im selben Paragraphen 
wieder vernichtet: Wenn eine solche Beschäf
tigung nicht gefunden werden kann, wird ihm 
eine angemessene Arbeit zugeteilt. So, und 
nun zum Geld. Es gibt im Vollzug nur fünf 
Leistungsstufen, nämlich die Vergütungs
stUfen. 

Stufe I für Arbeiten einfacher Art, die keine 
Vorkenntnisse und nur geringe Anforderun
gen an die körperliebe oder geistige Lei
stungsfähigkeit oder die Geschicklichkeit 
stellen. Es sind dies 75 %. 

Stufe li für Arbeiten der Stufe I, die eine 
Einarbeitungszeit erfordern. Es sind dies 
88 %. 

Stufe III für Arbeiten, die eine AnJernzeit er
fordern und durchschnittliche Anforderungen 
an die Leistungsfähigkeit und die Geschick
lichkeit stellen. Es sind dies 100 %. 

Stufe IV für Arbeiten, die die Kenntnisse und 
Fähigkeiten eines Facharbeiters erfordern 
oder gleichwertige Kenntnisse oder Fähig
keiten erfordern. Es sind dies 112 %. 

Stufe V für Arbeiten, die über die Anforde
rungen der Srofe IV hinaus ein besonderes 
Maß an Können, Einsatz und Verantwortung 
erfordern. 

Zusätzlich zu den Vergütungsstufen, welche 
sich nicht etwa auf eine Stunde, sondern auf 
einen ganzen Tag beziehen, kann man noch 
Leistungszulagen bekommen. Es ist also fast 
wie im richtigen Leben. Man kann für Arbei
ten unter erschwerenden Umgebungseinflüs
sen bis zu 5 % zusätzlich bekommen. Pür 
Arbeiten zu ungünstigen Zeiten noch einmal 
5 %. Für Zeiten, welche über die festgelegten 
Zeiten hinausgehen (Überstunden ???) dann 
noch 25 % Zuschlag bekommen. Dann gibt 
es noch die allgemeine Leistungszulage, 
welche wie folgt deftniert ist: Wenn im Zeit
lohn die Arbeitsmenge, die Arbeitsgüte, der 
Umgang mit Betriebsmitteln und Arbeitsmate
rialien, die Leistungsbereitschaft und vor 
allem keine oder nur geringe Fehlzeiten vor
liegen, kann eine Leistungszulage von bis zu 
30 % gewährt werden. Diese 30 % sind 
natürlich das Ziel der gefürchteten Prozent
jäger. Es sind dies dann auch die einzigen 
Prozente. welche man selbst regulieren kann. 
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An Abzilgen erleidet man zuerst einmal 
3,25 % und dann noch, wenn das Überbrük
lcungsgeld noch nicht voll isr. 33 113 % Ab
zilge für das Überbrüclcungsgeld. 

Um den Leuten draußen einmal vorzuführen. 
was einem bleibt. habe ich einmal den höch
sten möglichen Lohn ausgerechnet. Es han
deil sieb dabei um einen Menschen, der 5 % 
Erschwerniszulage hat, 5 % Zuschlag für un
günstige Arbeitszeit, dann auch noch Über
srunden macht und. was an sich gar nicht so 
natürlich ist, Vergütungsstufe V bezieht. Zu
dem arbeitet unser Mann auch noch 30 Tage, 
was den meisten auch noch verwehrt ist. Das 
wären derzeit dann DM 333,90 + 5 % + 
5 % + 25 %. und dann noch vielleicht 30 % 
Leisrung, das wären dann DM 550.93. 
Davon gehen im günstigsten Falle dann noch 
3,25 % ab, dann bleiben noch DM 533,02 
übrig. 

Dies hört sich gut an, wenn es die Regel 
wäre. Die Regel sind aber eher Gehälter von 
um die DM 130,- für den Einkauf. Der 
§ 200 StVollzG flüstert eher leise davon, daß 
man schon 1980 plante, am 31. Dezember 
1980, eine neue FestsetZung zu diskutieren. 
Davon haben wir aber noch nichts bemerkt. 
Man sollte an dieser Stelle vielleicht noch 
eine kleine Tabelle in Augenschein nehmen: 

Vergütungsentwicklung im Strafvollzug 

Vergütungs- 1982 
srufe 

4.42 

n 5,19 

rn 5.90 

IV 6,63 

V 7,37 

1989 1993 

5,60 6,68 

6,64 7.84 

7.55 8,90 

8,45 9,97 

9,43 11,13 

Man vergleicht ja in solchen Fällen dann 
immer gerne die Kauikraft. Das sollte man 
auch hler tun. Das billigste Glas Kaffee kostet 
bei Pa. König hier DM 8,46. Das billigste 
Päckeben Tabak DM 3,75. Man würde also 
bei Lohngruppe V und 30 % Zulage ziemlieb 
genau ein Glas Kaffee und ein Päckeben 
Tabak verdienen. 

Man mag vielleicht denken, daß in Tegel im 
wesentlichen nichts getan wird, was der Wirt
schaft etwas nützt. Dies ist grundsätzlieb 
falsch, denn mehrere Betriebe hler bearbeiten 
Aufträge von draußen, unter anderem auch 
unter dem Einsatz von hocbqualiflzienen 
Facharbeitern. So gibt es in Tegel eine durch
aus konkurrenzfähige Schlosserei und wohl 
auch eine ganz passable Kfz-Werkstan. Ganz 
zu schweigen von der Buchbinderei und der 
Setzerei/Druckerei, welche recht leistungs
fähig sind. Vielleicht sollte man seitens des 
Gesetzgebers endlich einmal über die scbon 
in den 80er Jahren geplante Verdoppelung 
der Gehälter für uns Knackies nacbdenlceo. 
Auf diesem Gebiet ist doch mit relativ gerin
gen Mitteln ein recht heftiger Effekt z.u er
reichen. 

Klaus Metintas, Berlin-Tegel, TA UI 
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Vollzugshelfer 
In der Haftanstalt allgemein bat der Gefan
gene nicht allzuviel Möglichkeiten. soziale 
Kontakte zu pflegen. Es mag ja noch ganz 
gut funktionieren, wenn man draußen Kon
takte bat. War man vorher allein und ist man 
evenruell ein älteres Semester. dann gibt es 
draußen nicht viel. Man versucht ja noch. 
über Annoncen Kontakte zu schließen, aber 
damit siebt es auch nicht so glll aus. Nun ist 
guter sozialer Rat teuer. Ziel des Vollzuges 
ist ja an sieb die Resozialisierung, allein 
schon das Won Resozialisierung beinhaltet 
bereits den Terminus .,solial". Ohne soziale 
Bindungen ist es damit dann schwer. Hier in 
der NA Tegel gibt es daher das Instrument 
des Vollzugshelfers. Wir wollen hlerzu den 
Absatz 47 der Tegeler Bibel, der Hausord
nung, zitieren: 

Vollzugshelfer 

Sofern Sie den Wunsch nach einem Ge
sprächspartner haben, mit dem Sie sich über 
ihre Probleme auseinandersetzen wollen, so 
setzen Sie sich bine mit dem Leiter der So
zialpädagogischen Abteilung in Verbindung, 
der für die Vermittlung von Vollzugsbelfern 
zuständig ist. Dieser wird sich bemühen, 
einen geeigneten Vollzugshelfer zu vermit
teln. Ebenso kann eine von Ihnen selbst nam
haft gemachte Person beim Leiter der Sozial
pädagogischen Abteilung ihre Zulassung als 
Vollzugshelfer für Sie beantragen. 

leb habe das nun mal versucht und siebe da, 
es erschien ein, nein, kein Vollzugshelfer, 
sondern ein Betreuer der Freien Hilfe. wel
cher aber nun alle Waneoden betreut. Da 
bleibt für den einzelnen recbt wenig Zeit, 
trotzdem ist die Betreuung gut. Er sagte mir, 
daß ihm solche Wesen (Vollzugsbelfer) schon 
vereinzelt begegnet sind. Sie sind aber recht 
scheu und vermehren sieb kaum. Zudem 
nehmen sie sieb das Recht raus. sieb ihre 
Probanden auszusuchen. Man könnte sie aber 
bestechen, indem man sie mit einem ausführ
lichen Lebenslauf ködert. Besonders inter
essiert sind sie an ausführlieben Lebensläu
fen, in denen auch Empfindungen. Hobbys, 
Ausbildung, Neigungen geschildert sind. Sie 
würden sich dann ein Bild von einem 
machen. 

Habe ich also gemacht. und erst mal nichts. 
Auch wenn das jetzt hier negativ klingt, so ist 
es nicht gemeint, denn Vollzugshelfer sind 
erst mal sehr rar gesät. Da dachte ich mir. 
versuchst du halt mal rauszubekommen, wie 
einer aussieht. Und siehe da, ich fand einen. 
zwar nicht meinen. aber doch einen. Es war 
der Herr Dreher vom ~Knackpunkt". Der 
Knackpunkt arbeitet in der NA Tegel in 
Porm von Gesprächsgruppen mit den Gefan
genen. Der Leiter der Gruppe in der TA lil 
ist unter anderem auch Vollzugshelfer. Er 
sagte mir, daß dies ein Ehrenamt se1 und an 

sieb jeder unbescholtene Bürger Vollzugs
helfer werden könne. Ein Vollzugshelfer 
stellt im wesentlichen ein großes Ohr da, 
wurde mtr gesagt, und erbalte narurgemäß 
von der Anstalt wenig Unterstützung. E:r 
würde aber auf jeden Pall toleriert und nicht 
wesentlich behlndert. 

Ja, der Vollzugshelfer könne auch aktiv 
werden und könne sich in gewisse Belange 
einmischen. Eine rechtliche Grundlage hat er 
jedenfalls nicht, das sagt uns das berühmte 
StVollzG. Aber er wird, weil er im Sinne der 
Resozialisierung brauchbar ist, geduldet. Der 
Vollzugshelfer ist für den Gefangenen die 
Verbindung nach draußen, aber auch der Be
gleiter bei Urlauben. Ebenso kann er die Ur
Jaubsanschri.ft darstellen. Vor allem aber 
kann er mithelfen. das Vollzugsziel zu errei
chen, jenes magische Ziel, was hler allen 
vorschwebt, indem er auf den Gefangenen 
einwirkt. lm Gegensatz zu Vollzugsbeamten 
tut er das nun nicht .,beruflich". was vermut
lich auch von besserer Wirkung ist. 

Gerade in der jetzigen Zeit, der Struktur
reform hier in der NA Tegel, halte ich es für 
ganz wichtig. nun auch hier in der NA Voll
zugshelfer-Seminare einzurichten. Auch 
wenn dies keine Vorschrift oder Kann
Bestimmung des StVollzG ist, so wäre es 
doch hilfreich. Es soll vor Jahren so etwas in 
der TA 1 gegeben haben. Den Leuten drau
ßen sei gesagt, man kann sich als VoUzugs
helfer bewerben und bestimmt bei der Freien 
Hilfe oder beim Knackpunkt e. V. einem 
Kurs unterziehen. Besondere Vorkenntnisse 
sind wohl auch nicht erforderlich. Aber auf 
jeden Fall ist die Klientel dankbar. 

Da unsere NA auch abends geöffnet ist, muß 
man seinen Beruf auch nicht aufgeben, aber 
auch samstags und sonntags gibt es Sprech
zeiten. Ein Vollzugshelfer kann, wenn er 
möchte. auch mehrere Gefangene betreuen. 
Man muß auch nichts mitbringen. außer 
eventuell eine Monatskarte für die BVG. Das 
bietet sich von daher an, weil die IV A Tegel 
nahe einer U-Babn-Station liegt. Kosten ver
ursacht diese Tätigkeit nicht. aber sie wird 
.,natürlich" auch nicht bezahlt. Jn der Tätig
keit des Vollzugshelfers ist Emanzipation 
bereits Wirklichkeit. es gibt nämlich weib
liebe Vollzugshelfer! 

EvenrueU g.ibt es auch Leme, welche hier 
gerne mit Gefangenen etwas Kulturelles tun 
wollen. Der Einstieg über die Tätigkeil als 
Vollzugshelfer dürfte ein guter Anfang sein. 
Kulturelle Freizeitangebote werden von Ge
fa'Qgenen naturgemäß gern angenommen. 
Vielleicht, so hoffe ich, habe ich etwas zur 
.. Vermehrung" der Vollzugshelfer beigetra
gen, das wäre schön. 

Klaus Metint.as. Berlin-Tegel. TA 111 
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Scheitern an der Freiheit? 
Gruppenangebot für die Zeit und die Probleme nach der Inhaftierung 

Wir spielen im täglichen Leben viele, oft sehr verschie
dene Rollen: Bittsteller, Abgelehnter, Bewerber um 
Arbeit, Wohnung, Sozialhilfe, die selbstbewußte Frau, 
den tollen Typen, den Abgebrühten, den Pechvogel, die 
hilflose Frau ... 

Meist glauben wir, es muß so sein, diese Rolle sei gar 
nicht veränderbar- und gerade das macht uns oft StreB. 

Die Zeit Ihrer Inhaftierung geht dem Ende entgegen. 
Viele von Ihnen stellen sich sicherlich die Fragen: 

- Wie wird's draußen weitergehen? 
- Werde ich zurechtkommen? 
- Werde ich auf dieselben Probleme stoßen wie früher? 
- Werde ich genauso reagieren wie früher? 
- Werde ich wieder einfahren? 

- Oder werde ich es diesmal schaffen? 

Was wir wollen: 

Wir wollen Ihnen anbieten, den t.äglichen Streß 

- mit den Nachbarn 
- mit dem Chef 
- mit der Arbeitssuche 
- mit dem Sozialamt 
- mit der Ehrlichkeit 
- mit dem Geld 
- mit der Freizeit 
- mit der Beziehung 

und vielem anderen mehr mal von ganz anderer Seite 

und in Ruhe zu begegnen, ihn uns genauer anzuschauen 

und nach Auswegen zu suchen. 

Was wir nicht wollen: 

Wir wollen 

- keine Therapie mit Ihnen machen 
- niemanden dazu zwingen, mehr von sich zu zeigen, als 

er will. 

Was Sie von uns erwarten können: 

Die Bereitstellung von 

-Zeit 
- Raum 
- Ruhe 
- Atmosphäre 
-Offenheit 
- kein ,.Schubladen-Denken" , 

damit Sie in sich Neues entdecken, Ihren Stärken auf die 
Spur kommen können. 

Sie sind 

- derzeit in der TA V oder VI in Tegel inhaftiert und 
maximal ein halbes Jahr vor der Entlassung bzw. der 
Verlegung in den offenen Vollzug 

- zu Vollzugslockerungen zugelassen 

Wir sind 

- zwei Sozialarbeiterinnen der Bewährungs- und 
Gerichtshilfe 

Die geplante Gruppe soll 

- im November und Dezember 1993 stattfinden 
- zunächst sind 3 Gruppensitzungen in Tegel geplant 
- danach finden 7 weitere Termine außerhalb statt 
- die Gruppe fmdet einmal in der Woche statt und 

dauert jeweils 3 Stunden 
- die Ausgänge zur Gruppe belasten nicht Ihr Urlaubs-/ 

Ausgangskontingent 

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns, wir stehen 
Ihnen bei Interesse für ein Vorgespräch zur Verfügung: 

Renate HfUlSe UUa Schulz-Stattaus 

Soziale Dienste 
Schönstedtstr. 5, 13557 Berlin (Wedding) 

V 4 60 01-
App.: 341 App.: 338 
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Es lohnt sieb wieder einmal über das Span
geschehen in Tegel zu berichten. Nachdem 
das Spanbüro in letzter Zeit mehrmals 
Freundschaftsspiele unserer Fußballauswahl 
mit Mannschaften von draußen organisieren 
konnte - erwähnt sei hier beispielsweise das 
Spiel gegen die Betriebsmannschaft der GSE 
(Gesellschaft für Stadtentwicklung), die dem 
Spanbüro einen schönen Fußball gestiftet hat, 
im Gegenzug allerdings mit 1:7 von der Aus
wahl Tegel "gebeutelt" wurde (trotZdem An
erkennung: der Ehrentreffer für die GSE war 
sehr gut herausgespielt) - ist am 1. Septem
ber 1993 ein besonderer Leckerbissen gelun
gen. Die "Berli.n-Oidies" - eine Prominenten
mannschaft von ehemaligen Bundesliga
spielern, die immer noch in der ~Alt-Liga" 
um Meisterschaftspunkte spielen - kamen zu 
Besuch. 

Bereits zum fünften Mal hat Herr Jngo 
Usbeck die Berliner Prominentenmannschaft 
in die NA Tegel gebracht, dem dafür nicht 
nur vom Spanbüro ein herzliches Danke
schön gesagt werden soll. Dieses Mal waren 
solch illustre Spielerpersönlichkeiten dabei 
wie 

Granitza (72 Bundesligaspiele - Henha BSC); 

Metver (351 Bundesligaspiele - München 
1860, Karlsruber SC, 1. PC Nümberg und 
Henba BSC); 

SziedaJ (411 Bundesligaspiele - Henba BSC 
und Eintracht Frankfurt); 

Terletzki (DDR-Nationalspieler - Olympia
Auswabl); 

Marotzlu (Nationalspieler der Amateure); 

des weiteren Spieler der Alt-Liga Meister
mannschaft SV Tasmania 73: 

Jörg Schmidi, Tborsten GünJher, Karl 
Jahnke , Manin Ockerl, Wolfgang Klötr.ke; 

sowie last but not least: logo Usbeck (101 
Bundesligaspiele - Tasmania 1900 und I. FC 
Nümberg), der Organisator d.er Freund
schaftsspiele mit der Tegeler Auswahl. 

Der Spielbeginn war turbulent, unsere Aus
wahl wollte natürlich zeigen, daß sie auch 
gegen gelerote Fußballer mitspielen kann. 
Und, nach ein paar Minuten war es soweit: 
die Auswahl fühne mit 1:0. Die Gäste ließen 
das Spiel etwas geruhsamer _angehen, so daß 
die Auswahl noch eins draufsetzen konnte 
und mit 2:0 vorne lag. Dann kam jedoch die 
überlegene Technik der "Oldies" zum 
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,,Berlin-Oidiesll 

Tragen, und bis zur Halbzeit waren die zwei 
Tore Vorsprung ausgeglichen. 

Überhaupt hatte man als Zuschauer den Ein
druck. daß die ehemaligen ProfiS unserer 
Auswahl zeitweilig das Spiel überließen, um 
bei einer Führung sofort wieder ~aufzudre
hen" und ohne größere Anstrengung den 
Ausgleich herzustellen. Nach einem sehr 
sehenswenen Spiel mit viel solider Technik, 
einigen "Kabinenstücken" und letztlieb reifer 
Spielkultur, stand es 5:4 - natürlich für die 
Bundesliga-Oldies. Dennoch : Das Tor des 
Tages wurde von unserer Auswahl geschos
sen - ein sehr schöner "Volley.Schlenzer" 
von der rechten Flanke ins lange Eck (da 
staunte auch der Profi-Torwan). Gespielt 

wurde übrigens mit einem nagelneuen gelben 
BundestigabaU, den die prominenten Gäste 
für den Pußballspon in Tegel als Geschenk 
mitgebracht haben. 

Kurzum: Der Auftritt der Berliner "Oldies" 
in Tegel war ein Lichtblick für alle Fußball
fans. Wir freuen uns auf eine Fonsetzung 
dieser Tradition. Insbesondere wäre es 
schön, wenn beim nächsten Mal ein paar 
Polos gemacht werden könnten. die wir dann 
g~e im Lichtblick zeigen. 

Den "Berlin-Oldies" nochmals Dank für ihre 
schöne Vorstellung sowie allen Beteiligten 
ein dreifach .. Gut Spon"! 

-lcra-
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Die Karawane 
zieht weiter • • • 

Nachdem die Insassen des Bereiches IJI/E nun unglücklich in der 
Teilanstalt V (bruch-) gelandet sind, beginnt hier der lange 
Marsch durch die festgefUgten Strukturen des Regelvollzuges. 
Hauptsächlich die ,,Transportverluste" der einzelnen Gefangenen 
sind bei der Verlegung teilweise sehr hoch ausgefaUen - soll 
heißen: viele Dinge, die sich im Laufe der Jahre an Wohnraum-

ausstattung im Bereich IIUE angesammelt hatten und die durch
aus zur Stärkung der Motivierung zur Mitarbeit am Vollzugsziel 
angetan waren, konnten die "Zollgrenze" des Hauses V nicht pas
sieren. Um nur einige Beispiele zu nennen: Tapeten, Teppichflie
sen und Zusatzlautsprecher (Boxen) sind von einem auf den 
anderen Tag verboten worden. 

Als die behandlungsorientierten Mitbewohner 
sich gerade etwas von dem Verlegungsschock 
erholt hauen und im Begriff waren, sich 
wenigstens notdürftig mit den Verhältnissen 
der TA V zu arrangieren, tauchte plötzlich 
eine ~Pindungskommission" auf, die durch 
eine Inaugenscheinnahme der Zellen den Ab
bau von weiterem Wohngruppen-Ambiente 
forcierte. Prompt erhielt einige Tage später 
jeder Ex-MB des Bereiches IIliE eine dicke 
Mängelliste, mit der er um Abstellung der ge
rügten - ehemals erlaubten - Sachen binnen 
einer Woche gebeten wurde. Ein Gespräch 
mit der Anstaltsleitung vom 20. Juli 1993 -
anläßtich der letzten Vollversammlung in 
III/E - wurde auf dem Beanstandungsbogen 
in den Zustand einer gegenseitigen rechtsgül
tigen Vereinbarung gehoben. Dabei hatte der 
"unbekannte Herr mit dem Doppel-Namen" 
den Insassen lediglich eine offizielle Mittei
lung gemacht, aus einem zementierten Strate
giepapier der Anstaltsleitung - in welchem 
weder vorne noch hinten eine Mitsprache
möglichkeil der JUtE-Bewohner bestand, ge
schweige denn, daß man gar auf der Basis 
von gegenseitigem Einverständnis etwas aus
handeln konnte. 

Damit nicht genug, erschien dann Anfang 
September tatsächlich ein ~Teppichfliesen
Jagdkommando" auf den mit Ex-III/E-MBs 
belegten Stationen 7 bis 10 und brachte sogar 
einen ~Bollerwagen" in Stellung ... Auf dem
selben häuften sieb dann so nach und nach 
die verschiedensten Gegenstände, von den 
besagten Teppichfliesen über Lautsprecher 
bis hin zu ein Paar Boxhandschuhen - ja, 
selbst diese wurden von den Vollzugsdieost
leitern "requiriert" (vielleicht wollte man 
schon im AnsatZ unterbinden, daß die wohn
gruppenerfahrenen Ex-IU!E-Insassen wegen 
der widrigen Vollzugsverhältnisse des Hauses 
V mit der TA-Leitung zu sehr in den 
"Clinch" gehen ... man traut sich eine faire 
Auseinandersetzung mit den berechtigten Kri
tikpunkten demnach nicht einmal "gepolstert" 
zu!?). Entgegen der sonstigen Meinung "Wer 
den Schaden bat, braucht für den Spott nicht 
zu sorgen", sorgte bei den Geschädigten der 
Umstand für Erheiterung, daß die Vollzugs
dienstleiter höchstpersönlich auf dem Fuß
boden herumrobbten, um die .,Konterbande 
Teppichfliesen" eigenhändig vom - mitunter 
festgeklebten - Fleck zu zerren (Stimmen aus 
dem Hintergrund: ~Na endlieb arbeiten die 

Herren Vollzugsdienstleiter mal ... " sowie 
diverse "Hauruck"- und "Zugleich"-Rufe 
mischten sich mit dem Erstaunen der Zu
schauer ob solch tiefschürfender dienstlichen 
Aktivitäten des Leitungsstabes der TA V. 

Einer internen Umfrage zufolge würden 
95 % der Ex-liliE-Mitbewohner sofort 
wieder in ihren alten Wohngruppenbereich 
zurückkehren, ungeachtet aller Strapazen, die 
ein neuerlicher Umzug mit sich bringen 
würde! Die Prozentzahl der umkehrwilligen 
Gruppenbetreuer dürfte dem Ergebnis in etwa 
gleichkommen, haben sie doch unter den 
Regelvollzugsverhältnissen in der TA V fast 
noch mehr zu leiden als die Insassen. Wäh
rend die Beamten in ID/E positiv in das all
gemeine Vollzugsgeschehen einbezogen 
waren und selbständig Dinge für die Insassen 
regeln konnten, sind sie in der TA V mehr 
oder weniger "kaserniert". Die allmächtige 
Zentrale regelt hier jeden "Pup" , und durch 
das zentrale Sprachrohr (Rufanlage) werden 
die Beamten mal hierhin und mal dorthin be
fohlen; einen eigenständigen Entscheidungs
spielraum haben sie nicht mehr. 

Das größte Übel ist jedoch der neu hinzu
gekommene Turmdienst für unsere Gruppen
betreuer. Das bedeutet, daß wir nicht mehr 
durchgängig einen Ansprecbpartner für die 
unterschiedliebsten Belange haben und die 
allgemeine Betreuungstätigkeit empftndlich 
eingeschränkt ist. Die Stationen sind manch
mal stundenlang nicht besetzt! Dies behindert 
die Gruppenaktivitäten (mangels Preisteilung 
eines Beamten müssen unsere Gruppentrainer 
und externen Gäste mitunter eine halbe 
Stunde an der Pforte warten. bis sie nach 
Haus V abgeholt werden) und schränkt die 
Möglichkeit zum Telefonieren und Kommuni
zieren mit den Gruppenbetreuern stark ein. 
Es erscheint absolut unsinnig, warum aus
gerechnet gut geschulte Kräfte, die aufgrund 
ihrer jahrelangen Erfahrung im behandlungs
orientierten Wohngruppenvollzug auch und 
gerade den geplanten Wohngruppenvollzug in 
Haus V mit aufbauen und stärken könnten. 
den nunmehr überwiegenden Teil ihrer 
Dienstzeit auf einem Wachturm absitzen' 
müssen ... ! Daß dies nicht gerade motivie
rend für den weiteren Einsatz hier im Hause 
wirkt, dürfte auch Laien verständlich sein. 

Eine der Konsequenzen: Es gibt bereits 
einige "Wegbewerbungen" aus Haus V von 

seiten der Beamtenschaft .. . Mal sehen, wie 
viele Wohngruppenfachkräfte am Ende noch 
übrigbleiben. 

Ein weiterer absoluter Mißstand ist die 
"Quäke" (Rufanlage). Zwar wurde in der 
Zwischenzeit vollblumig angekündigt, daß 
die Durchsagen auf einige wichtige Mitteilun
gen beschränkt werden ("Um den Wünschen 
und Bedürfnissen des Wohngruppenvollzuges 
und der Eigenverantwortlichkeit des einzel
nen mehr gerecht we·Jen zu können .. . "!); 
Stichtag dafür sollte .:ier 1. September 1993 
sein. Dennoch wird weiterhin jeder .,Scheiß" 
durch die Sprechanlage posaunt. 

Für grob fahrlässig halte ich insbesondere die 
privaten Mitteilungen (Aufruf zur Sprech
stunde, zum Arzt etc.), die ebenfalls im gan
zen Haus bekanntgemacht werden, obwohl 
sie ausschließlich den betreffenden Gefange
nen etwas angehen. Da kann ich nur staunen, 
daß die Einbruchs- bzw. Diebstahlsquote im 
Hause noch nicht ins Uferlose gestiegen ist, 
bei solch freundlicher Unterstützung der Zen
trale, die jedermann informiert, daß der Ge
fangene ,,X" garantiert die nächste Stunde 
über nicht auf seiner Zelle ist, weil gerade 
zur Sprechstunde o. ä. gerufen ... Da sieb die 
wenigen Beamten im Hause sowieso in der 
Zentrale tummeln, bestünde kaum ein Risiko, 
gesehen zu werden. 

Unter dem Strich bleibt das Unverständnis, 
daß eine jahrzehntelang bewährte Vollzugs
form, die im Sinne des Strafvollzugsgesetzes 
(V ollzugsziel) stets überdurchschnittlich 
effektiv war. zu~nsten eines schon im An
satz erkennbaren erfolglosen "Drogeokon
sumdämpfungskonzeptes" aufgegeben bzw. 
letztendlich sogar zerstört wurde. 

Leider muß wieder einmal konstatiert 
werden, daß sich dieser Vorgang als typisch 
deutsches Verwaltungshandeln darstellt. näm
lich unter dem Eindruck des Webgeschreies 
in der Öffentlichkeit ob der Vollzugs-"Dro
genhölle Tegel" mal schnell etwas zu ver
ändern, egal ob dies nun auf lange Sicht sinn
voll ist oder nicht. und leider auch ungeachtet 
der Tatsache. daß eine erfolgreiche Abteilung 
des Vollzuges dabei auf der Strecke bleibt! !! 
- Wie gesagt, die Karawane zieht weiter ... 

-kra-
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Auto.matenZIJ9 - da("inflationsbatrug •.• ? 

W~i· ta.ml $ich noch .da~an erinnernJ wann 
-d~flrf:~lbe:trag . ;für ;:4.ei1X ~u.t~matenzug ?im 
SP,!~#izentrum äa~}:::::t:~zte Mal erhqht 
wur.~:e ... ? Wohl ka\Jn,i jemand - es sei 
denn, er war schon bei · der ~Grundstein
legung" der JVA Tegel dabei .. . - Aber 
Scherz beiseite, man muß wirklich schon 
ein~inhalb Jahrzehnte Tegeler Vollzug auf 
derq Bw;;.kel haben, um wissen zu Jc.önnen, 
d~~};.die Jetzt~ H43r~uf·s.et:ling der Getd
sümme für den Aütqinatenzug Ende .. der 
sie.bziger Jahre stahgeft.mden hat. 

Aufruf :zum Aufbau eifier Th~stergruJ>Pe. 

Damit das Gruppengeschehen in den so
genannten Altbaut~n der JVA T eget mal 
wieder etwas belebt wrrd, ergeht der Auf
ruf zur Beteiligung an einer Theat:ergruilpe 
-speziell für die Mauser I, 11 und 111! 

Ja, ihr habt richtig gelesen, die Ak.tivit~~en 
dieser Gruppe sotten teilanstaltsübergrei-
fend stattfinden! · Damals wurde der Bett-ag von DM 15,- auf 

DM 18,- erhöht; Und dieser Satz gilt 
immer noch ... 1!1 - Unnötig zu erwähnen, 
daßdie Inflation sowie:auch die allgemeine 
f.r~i~~ntwicklung · f(Jf: .:'(iie .Automat~nw~r.en 
tän.g$t die ·d.ainalig·~;:: t:;r.):löhung "aufg~fi:es
seii"' ' haben. Ein : scho~oriegel, der 1978 
n(}~h tür DM 0,60 .zu haben war, kostet 
heute beispielsweise·· um die DM 2J-! Von 
den saftig gestiegenen Preisen für Kaf.fee 
und Tabak gar nicht er-st zu reden ... 

Eine gute Gelegenheit afso, dem tägliChen 
Einerlei eines Hauses kreativ-lc.Onstlerisch 
entgegenzuwirken. Die Gruppe wird yon 
einem Theaterpädag9gen betreut ·cldeir 
Menke-Peitzmeyert die . Anmeldung·:: .;:Und 
Koor~inierung liegt in der TA II, bei. Hetrn 
GL Graeser! -Alsdann: ,.Vorhang auf ••. !" 

Wir: fordern daher eirie dringende Anpas
SiJ.OO ~es Freibetrag~§ f.ur den Automaten~ 
tu!t:·:· an die allge·meinen Lebenshalt!J,ngs
ko~ten, mindestens jedoch eine ErhöhU'ng 
aufDM 30,- pro Re,gelsprechstundefH 

· ,., · ~kra-

.. ;:;., .. 
Aufruf der So:z}aipAdagogischen AbteiJUng 

. .. ·:;:;. ·.;. 

Betrifft: rv1u$Üc~'gf:\JPP~ 
. Zuhören- hinhBf~n- mithören:... auf(einander)höl'en, alle mal herhöreo!H 

S~it Mal dieses. Jahres hat die JVA Tegel nicht -mehr nur den Blues, sondern eine 
eigene Band, die ihn auch spielt. 

Unter der Leitl,l!1:9 von Stefan Warmuth und Manfred Opitz, zwei erfahrenen Studio-
. :·. musilcern, trifft_'sic~ die Muslkgrul:'pe jeden Mittwoch. urn 17.30 Uhr im l<ultursaal. 

· ·r.~~:;;::. l.fl: der gegl'lr'!W{:irtig.an Besetzung Q1it Keyboard, Git~me, Bass und -Ort.Jms w$rden 
· ::· ~l~: :;,hauptsäQhfii:h ~:e!gene, blues- un~~- roo·kotientierte Kompositionen erarb&tet: Welche 

·.:x· Töne passen zU weichem Akkord? Was ist ein Arrangement? Wie Wird 'ein Solo auf
.. :: gebaut? Was Js.t;eine Bridge? Wie v-ertont man einen Text? etc., etc.. 

Wer Lust hat mitzumachen, ist hiermit aufgerufen, .dies -zu tun!!! 

Voraussetzun~em . 

. ;,,_ , .':": ~igene lnstrvmente sind von v6h&n, können aber . unt-er umständen. auch besorgt 
.::: ::;:::.;:::.'W:e.rden. :: . : ·:·::;:::::-::::· ' ., · 

~ Professionelle, Fähigkeiten sind nicht erforderfjch·. Ein bißchen ~ltte: man das 
Instrument .a)letdfogs schon behe'frs·chen. 

- Ein wenig. Geduld: ln einer Band spielt man normalerweise zosammen und nicht 
.. gegeneinander .::.·und dafür muß man proben, viel pr9benl 

Also( lnstrumeotaliSten aller Att, .:: Sänger und Te~r und sofche, die es werden 
, )) )Nt:>llef'l, .r,ne_l,d~l~-I::JC:t:).l Schrejbt:~iry,en Voranmelder a~· Herrn Schaden§:erg von der 

.::: =:mt. ::sozialpädagogis:C.hen:Abtellung· un:&a~ geht' die Postm · · 
·.· =r:\::={ --:=: ·.· . -.:. •• :\~===--:-:::: -:... . ~=:. 
· · :::y: .Mutlc was ·myi ftrst Iove. lt will be: tfle 18tt! .. 

.1' ,;;' 

-kra-

.·:·: 
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. ;.: ·::::::· 

?N.~l~taec ,.kaserh~r.i~;.~~t~ri~~ -Mensch Arme.ß:., .,, 
}?'S,Ya~lcnen : "Kameraden'; '.wilthaöen vom Mitr'ti<:1t.r'l'tiwi~Ar\t'IU,.,h:di& G&neh· 

TTUI'lcl-lraa zum Wäs~h~usc~ ·erhalten! - Schutz, Meier 
, .............. mit Sehmidt ~. ; " 

.lachen kann man allerdfrl.gs nur darOber, wenn es einem nicht selbst so 
.•O <>rt-u>noT . Beim ~nstattsirjternen Wäschetausch blei.ben' wir zunehmend auf 

sehmut;dgeo ijandtüchern und der UnterwäSChe sitzen. Sei es, 
die Wäscherei den ::Wäsch&berg nicht mehr bew:~itigen kann, oder 
die Hauskammerri'~~r nicht genügend Na~ll.~P:hi:ib an Leibwäsche 

haben. Wie aij~tfimmer, es reißt in letzter .Zeit immer mehr 
Wäsche.(ausch:.entweder wlllkdrllcfr ver.S.cnoben wird oder 

diEi}'l(alf<al<to'rEm mit l~ei~R :Händen vom H Tau~ch r· zuiiickkornrnen, weil M 

·die Schmuu:\,Y~~cf;le kein Ersatz ausgenä11d!~t w.urde . 
. ') ;:la man sich die vo'n oer .Anstalt zur VerfOgung gest-ellte Wäsche ohne~ 

·hin schon jeweils fUr eine ganze Woche efnteiten muß, wird es aus 
hygienischen G.rOnden ~denkllch, wenn dann die regulären Tausch~ 
termlne nicht eingehalten Und einem mitunter mehrere Wochen Warte· 
ze.it auf frische Geschifltücher, Handtücher, Unterwäsche, StrOmpfe 
und Taschentücher zugemutet werden ... I 

wissen nicht, wie' die , Wäscherei b:tw. die .. ·Haoskammem diesen 
IYilJ~iana - hof~entfict):'. bald.:.. beheben will; wrr ···~pf.ehlen abef : 'fWer 

O::t::a:~ .. ;;,';.'h:;
1
;., Wbchel ·wut··- spult mit PrU •.• "'! ,:,.Vpq.':iwar, . bev.or · das 

arnt'eins,plj~~~~~n ::r.tw!L.. .. =!== · · · "kr~-: 

13507 Serfin,· im September 1993 

:. ·= :::== :·wtchtlg.er tUnwal$ .. ' '<\:::::=;.::; .. ,:\. · 
'· zut J1egetoh9 des Privat wäschetoos#)s:·J rtd 

· der.ABnahirie technischer Geräte': · · 

.. , ;S$'ttr,, :g~ehrte D&me-, sehr geeh~tet Herr! 

Zuwachs~ Gefangeoen~ll.ßer JVA Tegel macht zu( Gewährleistung einer ge-< 
Annahme und zügigen· Kontrolle eine Neuorganisation des Einbrfngongs. 

V-tah,r AI'li<CI edordeflic_h, . •· · .. 

vom 01. Oktobef :;1·993 erfolgt daher· die Annabine d.er vorbezeichneten 
.'::itJ~IJI.1~~-~ zwar v.t.eiterhtr..f:!·~ . ~ahmen des Besuc!J:sy~i~~hrsr jedoch nur. f);Oci:L.,,,, 

'{ zu ~n . ~9-!~Sfl~'.l!t.!!:l, .Jm . Dien~ohn9ib,~d& S~ctetst,ri$8 ··i '''' 
~e.tiäüde':·gf_E 1lc;h rec~t~ -·~=!?:!Jg~ng zur Anst~lt. ==~. . .··= · •··· ·. 
n:sltl·JIIIra.·s·=:·l:·:r· ·ae· · od~t~~fi~t~ij~--~~~;.hfriigte··'G~gen~fi.J~~'ahläßl.ich eines :se~u~lilt~ 

llten Sle .diesa··zW.-ij§iitläßlgerweise rechtzeitig'vorab'~Qbgaben, da d~;~rob 
die vorg&g~-~~.n Einlaß.. und Karenzzei~n am Sesucherein:gang 

nR<c:>.:-~.~r.,!c:. I a unverändert blei®n. · · 

ich bitte, -~ie entsprechenden HiQweiSschilder zu beachten• ,. 
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Berliner Abgeordnetenhaus 
- Landespressedienst -

Kleine Anfrage Nr. 3983 des Abgeordneten Albert Eckert (Bünd
nis 90/Grüne [AL]/UFV) vom 13.6.1993 über .,Untersuchungshaft 
in Berlin": 

1. Wie hoch ist die durchschnittliche Dauer von Untersuchungshaft in 
den verschiedenen Bundesländern 

a) bei Jugendlichen, 

b) bei Frauen, 

c) bei Männern, 

d) insgesamt? 

2. Weshalb sind, wie immer wieder beklagt, die V-Haft-Zeiten in 
Berlin besonders lang? 

3. Wie viele Gefangene, unterschieden nach Jugendlichen. Frauen und 
Männern, waren am 2.6.1993 (ggf. auch andere Stichtage) bereits 
drei Monate, wie viele sechs Monate oder länger in Untersuchungs
haft? 

4. Pür welche Tätigkeiten werden in Moabit Strafgefangene ein
gesetzt. und welche davon können nach Meinung des Senats nicht 
auch durch freiwillig einzusetzende Untersuchungsgefangene (bes. 
sog. ~Langzeituntersucher") erledigt werden? 

5. Wie viele Untersuchungsgefangene, unterschieden nach Jugend
lichen, Frauen und Männern, waren am 2.6.1993 (ggf. auch andere 
Stichtage) nur aufgrund eines Sicherungshaftbefehls , also weil sie 
zum Gerichtstermin nicht erschienen waren. in Untersuchungshaft? 

o. Welche Möglichkeiten sieht der Senat, jene Männer, die nur mit 
einem Sicherungshaftbefehl in die U-Haft kamen, weniger teuer 
und aufwendig als in Moabit unterzubringen? 

7. Was unternimmt der Vollzug. um bei jenen, die mit Sicherungshaft
befehl sitzen, anders als durch stationäre Unterbringung das Er
scheinen beim nächsten Gerichtstermin zu gewährleisten und damit 
die menschlich eingreifende und teure Haft überflüssig zu machen? 

8. Weshalb unternimmt die Senatorin für Justiz nichts gegen den An
stieg der Zahl der Untersuchungsgefangenen. sondern vermeldet 
lediglich alle paar Wochen mit besorgtem Blick die Zahl der Neu
zugänge wie ein unbeeinflußbares Narurereignis? 

Antwort des Senats vom 1.7.1993 (eingegangen beim Abgeordneten
haus am 6 .7.1993): 

Zu 1. : Amtliche Statistiken liegen hierüber nicht vor. 1m Mai 1993 
haben im Rahmen eines Erfahrungsaustausches über die Entwicklung 
des Untersuchungshaftvollzuges die Landesjuslizverwalru.ngen 
Bayern, Bremen, Hamburg, Rheio!and-Pfalz, Saarland und Thüringen 
Zahlenmaterial über die Dauer der Untersuchungshaft vorgelegt, aus 
denen sich die durchschnittliche Untersuchungshaftdauer in Tagen er
rechnen ließ. allerdings nicht differenziert nach Jugendlichen. Frauen 
und Männern. sondern nur als eine Gesamtdurchschnittsdauer. Da
nach ergibt sich folgendes Bild: 

Harnburg Saarland Bayern Rheinl./Pf. Bremen ThOringen 

1989 63,56 99.24 61,16 39,55 

1990 52,49 105,51 65,92 39,02 

1991 54,78 98,02 65,40 69,36 44,19 75,17 

1992 51,21 99,86 66,30 64.08 40,27 58,51 

ln allen .,Altbundesländem"' mit Ausnahme von Hamburg, SchJeswig
Holstein und Saarland ist ein kontinuierlicher Anstieg der Unter
suchungshaftzahlen sowie der Gesamtuntersuchungshafttage zu ver
zeichnen: 

alle Bundesländer Steigerung des Bestandes Steigerung der Unter-
in der Untersuchungshaft suchungshaftt.age 

von 1989-1992 1989-1992 

Baden-Württemberg 22% 37% 

N ordrhein-W estfa Ieu 17 % 28% 

Bayern 35% 38 % 

Harnburg 61% 11 % 

Schleswig-Holstein 12 % 7% 

Saarland - 10% - 5 % 

Hessen 39% 43% 

Niedersachsen 49% 65 % 

Berlin 90% 97% 

Rheio!and-Pralz 7% 9% 

Bremen 116% 79% 

Für das Land Berlin wurden schon im Jahre 1992 aufgrunddes per
manenten Anstiegs der Untersuchungshaftzahlen für die besonders be
lasteten Bereiche der Justizvollzugsanstalt Moabit und der Jugendstraf
anstalt Berlin Erbebungen zur Errechnung der durchschnittlichen 
Untersuchungshafttage durchgeführt: 

Untersuchungshaftentwicklung - JV A Moabit 
(einschließlich Krankenhaus der Berliner Vollzugsanstalten) 

1.1.1989 

1.1.1990 

1.1.1991 

1.1.1992 

Bestand Unter- Erstaufnahmen Gesamtunter- durchschnittliche 
suchungshaft im lfd. Jahr suchungs- Zahl der Unter-

470 

450 

711 

818 

3026 

3263 

3909 

4494 *) 

hafttage suchungshafttage 

173605 

213217 

287696 

314267 

49 

57 

62 

59*) 

*) Hochgerechnete Zahl für das gesamte Jahr auf der Basis der bis 
31 . 10. 1992 vorliegenden Zahl (3 745). 
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Untersuchungshaftentwicklung - Jugendstrafanstalt Berlin 

Bestand Unter- Erstaufnahmen Gesamtuoter- durchschniUliche 

1.1.1989 

1.1.1990 

1.1.1991 

1.1.1992 

suchungshaft im laufenden 
Jahr 

1 **) 355 

41 921 

102 837 

105 bis 31.10. 

862 

suchungs- Zahl der Unter
hafttage suchungs.hafttage 

12624 35 

33308 34 

44269 47 

bis 31.10. bis 31.10. 

41759 43 

**) Beginn der Untersuchungshaft in der Jugendstrafanstalt Berlin, zu
vor Unterbringung in der Justizvollzugsanstalt Moabit. Im laufenden 
Jahr 1989 erfolgten die Verlegungen von der Justizvollzugsanstalt 
Moabit in die Jugendstrafanstalt Berlin, so daß diese sich in den 
Zahlen der Erstaufnahmen widerspiegeln. 

Für die Justizvollzugsanstalt für Frauen Berlin würde die Errechnung 
der durchschnittlichen Untersuchungshaftdauer einen nicht zu leisten
den Verwaltungsaufwand bedeuten, da die sogenannten Erstaufnah
men von Untersuchungsgefangenen im laufenden Jahr statistisch nicht 
erhoben werden, sondern nur der Bestand an Untersuchungsgefange
nenjeweils am 1.1. d. J. registriert wird. 

Zu 2.: Die Behauptung, die Dauer der Untersuchungshaft sei in Berlin 
besonders lang, trifft, wie sieb aus einem Vergleich der Zahlen zu 1. 
ergibt, nicht zu. 

Unabhängig davon hat sieb in Berlin seit der Wiedervereinigung ein 
Schwerpunkt für Alltags- und Bandenkriminalität insbesondere von 
Tätern aus den osteuropäischen Staaten entwickelt. Bei diesem Täter
kreis liegen Haftgründe, insbesondere der der Pluchtgefahr, in der 
Regel häufiger vor als allgemein üblich. Zudem sind im Bereich der 
Strafverfolgungsbehörden die Eingänge um ca. 60 % gestiegen. Damit 
gebt zwangsläufig auch ein Anstieg der Untersuchungshaftzahlen ein
her. 

Die Dauer der Untersuchungshaft richtet sich nach dem Umfang und 
der Komplexität des jeweiligen (Ermittlungs-) Verfahrens. Trotz der 
erheblich gestiegenen Arbeitsbelastung der Strafverfolgungsbehörden 
werden Haftsachen gleichwohl mit der gebotenen Beschleunigung vor
rangig bearbeitet. 

Zu 3.: Amtliebe Statistiken werden hierüber nicht geführt. Eine Aus
zählung der Untersuchungshaftdauer für die Bereiche der Justizvoll
zugsanstalt Moabit und der Justizvollzugsanstalt für Frauen Berlin 
würde zu einem ganz erheblichen Verwaltungsaufwand führen, der 
von den Geschäftsstellen der Anstalten nicht erbracht werden kann. 
Für die Justizvollzugsanstalt für Frauen Berlin zeigen aber Erfah
rungswerte, daß etwa 70 % der inhaftierten Frauen im Untersuchungs
haftbereich ca. 4-5 Wochen verweilen. 

Für die Jugendstrafanstalt Berlin wurde bei einer internen Stichtagser
hebung für den 5. März 1993 folgende Verteilung der Untersuchungs
haftdauer ermittelt: 

Dauer der Untersuchungshaft 5.3.1993 

bis 3 Wochen 26 % 

3- 6Wochen 23% 

6- 12 Wochen 24% 

3- 6 Monate 18 % 

6- 9 Monate 5% 

über 1 Jahr 4% 

Zu 4.: Die noch in der Justizvollzugsanstalt Moabit untergebrachten 
Strafgefangenen werden in fast allen Bereichen der Anstalt zur Arbeit 
eingesetzt. Hierzu zählen im wesentlichen die Hilfstätigkeiten (Haus
arbeiter u. a.), die Anstaltsbetriebe und die Unternehmerbetriebe bzw. 
Unternehmerarbeiten. Von den 247 Hausarbeiter-Plätzen sind in der 
Regel weniger als 1/3 mit Strafgefangenen besetzt. Bis auf 10 dieser 
Arbeitsplätze, die wegen der Grundversorgung der Anstalt mit auf län-
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gere Zeit einplanbaren Strafgefangenen besetzt bleiben sollten, könn
ten diese Tätigkeiten durchaus auch von Untersuchungsgefangenen er
ledigt werden. Für die Anstaltsbetriebe werden aus den bisherigen Er
fahrungen ständig mindestens 14 Strafgefangene aus den o. g. Grün
den und wegen der fachlichen Eignung für notwendig erachtet, um 
auch qualitativ ansprechende Arbeit leisten zu können. Von den vor
handenen ca. 120 Plätzen werden derzeit ca. 114 mit Strafgefangenen 
besetzt. 

Auch für die Unternehmerbetriebe bzw. Unternehmerarbeiten werden 
je nach den zu vergebenden Arbeiten längerfristig zur Verfügung ste
hende Strafgefangene benötigt. Die Zahl ist auf mindestens sechs be
grenzt. Mehr Strafgefangene werden dort selten eingesetzt. 

Der Senat ist danach der Meinung, daß bis auf die oben erwähnten 30 
Arbeitsplätze für fachlich geeignete und längerfristig einsetzbare Straf
gefangene alle übrigen Tätigkeiten durchaus von Untersuchungsgefan
genen erledigt werden könnten. Ein gesteigerter Einsatz von Unter
suchungsgefangenen würde allerdings zu einer vermehrten Zahl von 
unbeschäftigten Strafgefangenen in der Justizvollzugsanstalt Moabit 
führen. Dies wäre vor dem Hintergru.nd nicht tragbar, daß Strafgefan
gene gesetzlich zur Arbeit verpflichtet sind und die Vollzugsbehörde 
dementsprechend Arbeitsplätze für sie vorhalten muß. Da die Räum
lichkeiten der Anstalt wesentliche Erweiterungen über die bisher ein
gerichteten ca. 450 Arbeitsplätze insgesamt nicht zulassen, wird der 
Senat durch organisatorische Maßnahmen versuchen, die Zahl der in 
der Justi.zvollzugsanstalt Moabit verbleibenden Strafgefangenen so ge.. 
ring wie möglich zu halten. 

Zu 5.: Wir gehen davon aus, daß mit dem Begriff "Sicherungshaft
befehl" nicht der Haftbefehl gemäß § 453 c StPO, sondern der 
Haftbefehl gemäß § 230 StPO zur Sicherung der Durchführung der 
Hauptverhandlung gemeint isr. Für den Zeitraum vom 1.1.1993 bis 
zum 31.3.1993 wurde folgende prozentuale Verteilung des Haftgrun
des nach § 230 StPO im Verhältnis zur Gesamtzahl aller aufgenomme
nen Untersuchungsgefangenen im jeweiligen Untersuchungshaft
bereich ermittelt: 

Justizvollzugsanstalt Moabit 

Jugendstrafanstalt Berlin 

Justizvollzugsanstalt für Frauen Berlin 

Zu 6.: Keine. 

30,0% 

0,7% 

40,0% 

Selbst wenn dies möglich wäre, erschiene eine anderweitige Unter
bringung des in der Fragestellung genannten Klienteis wenig sinnvoll. 
Erfahrungsgemäß sind die Gerichte bemüht, bei gemäß § 230 Abs. 2 
StPO festgenommenen Angeklagten nach der Haftbefehlsverrundung 
sehr kurzfristig einen Termin zur Durchführung des Verfahrens anzu
beraumen. Jede andere als die gerichtsnahe Unterbringung führte des
halb aufgrund der mehrfach zu Ieisteoden Gefangenentransporte nicht 
zu einer Ersparnis, sondern zu einem erheblieb höheren Kostenauf
wand. 

Zu 7. und 8.: Aus dem Vollzug der Untersuchungshaft heraus wird 
durch Einschaltung der dafür zuständigen, bei der Gerichtshilfe ange
siedelten Hafteotscheidungs- bzw. Haftvermeidungshilfe der Versuch 
unternommen, Alternativen zur stationären Unterbringung des jeweils 
betroffenen Gefang~nen aufzuzeigen und diesem damit ggf. zu ermög
lichen, einen Antrag auf Haftverschonung oder Aufhebung des Haft
befehls zu stellen. Abgesehen davon beabsichtigt die Senatsverwaltung 
für Justiz im Rahmen einer Projektgruppe unter Einbeziehung der Ge
richte, der Strafvollstreckungsbehörde, der Gerichts- und Bewäh
rungshilfe sowie freier Träger die Möglichkeiten zur Verkürzung oder 
Vermeidung der Untersuchungshaft bei Erbalt einer effektiven Straf
verfolgung auszuloten und ggf. zu effektivieren. Allerdings finden 
derartige Bemühungen ihre Grenze in der richterlichen Unabhängig
keit. Bedauerlicherweise mußte die Senatorin für Justiz in letzter Zeit 
bereits mehrfach öffentlich darauf hinweisen, daß dieser Grundsatz 
zum essentiellen, verfassungsrechtlich geschützten Kernbereich eines 
demokratischen Rechtsstaates gehön, der jedwede politische Kritik. 
oder Beeinflussung richterlicher Sachentscheidungen, zu denen auch 
der Erlaß eines Haftbefehls gemäß § 230 Abs. 2 StPO gehört. ver
bietet. 

Dr. Norbert Meisner. Senator 
für die Senatorin für Justiz 
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Kleine Anfrage Nr. 3933 des Abgeordneten Albert Eckert (Bünd
nis 90/Grüne [AL]/UFV) vom 2.6.1993 über "Verschlechterung 
der Einkaufsmöglichkeiten für Gefangene in der Justizvollzugs
anstalt TegeJ": 

1. Weshalb wird der Verkauf an Gefangene über Einkaufslisten seit 
dem 1.4.1993 nicht mehr von der Firma R., sondern von der Firma 
K. vorgenommen? 

2. Gab es für den Wechsel der Verkaufsftnna eine Ausschreibung, 
wie viele Angebote wurden ggf. eingeholt? 

3. Was unternimmt der Senat, um den zahlreichen Relclamaüonen von 
Gefangenen seit der Einkaufsorganisation durch die Firma K. ent
gegenzukommen? 

4. Treffen Gefangenenberichte zu, wonach auch Produkte. deren Min
desthaltbarkeitselarum überschritten ist (z. B. löslieber Kaffee), an
geboten werden? Falls ja, ist dies zulässig? 

5. Wäre es nicht kostengünstiger. streBfreier und angenehmer, wenn 
auf das Einkaufslistensystem verzichtet würde und statt dessen in 
Berliner Haftanstalten Läden eingerichtet werden könnten (in der 
Trägerschaft der Anstalt oder von Privatleuten), in denen die Ge
fangenen wie in einzelnen anderen Bundesländern in Ruhe auswäh
len und einkaufen könnten? 

Anrwort des Senats vom 29.6.1993 (eingegangen beim Abgeordneten
haus am 8.7.1993): 

Zu L.: Die bisherige Lieferfirma hat zum 31. März 1993 gekündigt. 

Zu 2. : Eine Ausschreibung .bat stattgefunden. wobei neben den Ber
liner Verbänden der Lebensmittelfilialbetriebe bzw. der Lebensmittel
kaufleute sieben weitere Pinnen. die als preisgilnstige Allbieter erwar
tet wurden. angeschrieben worden sind. Insgesamt sind danach drei 
Bewerbungen eingegangen. 

Zu 3 .: Nach der Umstellung auf den neuen Lieferer sind zahlreiche 
Beschwerden eingegangen. Zwischenzeitlich ist die Anzahl der Bean
standungen erheblich zurückgegangen. so daß auf gewisse Anfangs
bzw. Anlaufschwierigkeiten zu schließen ist. Die NA Tegel und der 
neue Lieferer sind weiterhin um eine Verbesserung der Abwicklung 
bemüht. 

Zu 4.: Das Mindesbaltbarkeitsdatum eines Lebensmittels ist das 
Datum. bis zu dem dieses Lebensmittel unter angemessenen Aufbe
wahrungsbedingungen seine spezifischen Eigenschaften behält. Das 
Mindesthaltbarkeitselaturn ist kein Verfalldatum. Deshalb darf das 
Lebensmittel auch noch verkauft werden. wenn dieses Datum bereits 
abgelaufen ist Es muß noch nicht einmal im Preis reduziert werden. 
Dem Händler obliegt allerdings eine besondere Sorgfaltspflicht hin
siebtlieh der Lagerung ecc. Außerdem kann ein Lebensmittel, sofern 
es mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum verkauft worden und zweifels
frei festzustellen ist. daß es bereits verdorben und erbeblich im Wen 
gemindert ist. reklamiert werden. Über diese mit der Verbraucherzen
trale abgestimmte Rechtslage sind die Gefangenen durch Abdruck auf 
den Einkaufslisten informiert. 

Es trifft zu, daß in letzter Zeit löslicher Kaffee zu einem stark redu
zierten Preis angeboten wurde, wobei ausdrücklich durch Aushang auf 
den Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums hingewiesen wurde. Diese 
500 Einheiten sind in kürzester Zeit verkauft worden; Reklamationen 
von Gefangenen sind nicht bekanncgeworden. 

Zu 5. : Die Frage eines Ladeneinkaufs in der Justizvollzugsansralt 
Tegel ist im Zuge der Ausschreibung von einer Arbeitsgruppe ein
gebend geprüft worden. Zum jetZigen Zeitpunkt ist diese Möglichkeit 
aufgrund der personellen und örtlichen Gegebenheiten in der Anstalt 
verneint worden, eine spätere Änderung wird im Auge behalten. Eine 
Trägerschaft durch die Anstalten scheidet hierbei aus. weil die Justiz
verwaltung in dieser Angelegenheit nicht gewerblich tätig werden 
kann. 

In Vertretung 
DetJef Borrmann, StaatsSekretär 
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Kleine Anfrage Nr. 4027 des Abgeordneten Ulrich F. Krüger 
(CDU) vom 28.6.1993 über "Neustrukturierung der 'Sozialen 
Dienste' im Bereich Justiz": 

1. Welche Beweggründe fühnen dazu, im Bereich der Justiz die "So
zialen Dienste" umzugestalten, und wie siebt die Umgesraltu.og aus? 

2. Trifft es zu. daß Konzeptionen dazu im Hause der Senatorin für 
Justiz entwickelt wurden? 

3. Wurden die betroffenen Verbände und Gremien außerhalb des Hau
ses zu einer Stellungnahme aufgefordert, ggf. um welche Verbände 
und Gremien handelt es sich dabei? 

4. Warum wurde der Rechtsausschuß nicht vorab von dem Vorhaben 
informiert? 

Antwort des Senats vom 12.7.1993 (eingegangen beim Abgeordneten
haus am 15.7.1993): 

Zu 1. : Durch die Vereinigung Berlins entstand die Notwendigkeit, die 
Gerichts- und Bewährungshilfe unter Berücksichtigung der veränder
ten inhaltlichen. organisatorischen und personellen Rahmenbedingun
gen neu zu gesralten. 

Die Dienststelle der Sozialen Dienste bei der Senatsverwaltung für 
Justiz gliedert sich nun in den Fachbereich I mit 16 Dienstgruppen der 
Bewährungs- und Gerichtshilfe mit regionaler Zuständigkeit, in den 
Fachbereich li mit 7 Projekten und 2 Beratungsstellen (Frauenprojek't. 
Schuldnerberatung und Scbuldenregulierung, Haftentscheidungs- und 
Haftvermeidungshilfe, soziale Gruppenarbeit, Vollstreckungsangele
genheiten "Arbeit sratt Strafe''. Arbeit und Wohnen. Täter-Opfer-Aus
gleich, Sozialtherapeutische Beratungsstelle, Beratung bei Trennung 
und Scheidung) sowie in den Bereich Personal und Verwaltung. Mit 
dieser Organisation der Sozialen Dienste soll folgendes erreicht 
werden: 

- Regionali.sierung - Der Aufbau von regionalen Außenstellen soll zu 
mehr Nähe in der Arbeit mit den Probandinnen und Probanden führen 
und die Zusammenarbeit mit staatlichen und freien Beratungseinrich
tungen und Selbsthilfegruppen in den Bezirken verbessern. 

- Durchgehene Betreuung - Um die Betreuungskontinuität zu gewähr
leisten, soll künftig abweichend von der bisherigen Praxis nur noch 
eine Sozialarbeiterin oder ein Sozialarbeiter die für eine Probandin 
oder einen Probanden notwendige Gerichts- und Bewährungshilfe 
leisten. 

- Spezialisierung - Die Spezialisierung, deren Umfang sich aus dem 
oben mitgeteilten Aufgabenbereich des Fachbereichs 1l ergibt. ist er
forderlich, um auf gesellschaftliebe und soziale Problemlagen wie 
Arbeit. Wohnen und Schuldeo mit besonderem Pachwisseo zu 
reagieren. 

Zu 2.: Nein. Die Konzepte wurden in der Dienststelle der Sozialen 
Dienste entwickelt, wobei alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die 
Möglichkeit hatten. sieb an der Planung zu beteiligen. 

Zu 3.: An dem Planungsprozeß wurden die Vereinigungen und Ge
werkschaften beteiligt, die bei den Sozialen Diensten in Erscheinung 
treten. Es handelt sich hierbei um die Gewerkschaft ÖTV, die Landes
arbeitsgemeinschaft der Gerichtshelferinnen und Gerichtshelfer und 
die Landesarbeitsgemeinschaft der Bewährungshelferinnen und Be
währungshelfer. Der Personalrat der Sozialen Dienste hat den Pla
oungsprozeß konstruktiv begleitet. 

Zu 4.: Der Rechtsausschuß wird nach Ablauf und Auswertung der 
zweijährigen Erprobungsphase unterrichtet werden. Abschließende 
Entscheidungen zur durchgehenden Betreuung und Spezialisierung in 
der Gerichts- und Bewährungshilfearbeit sollen erst dann geeroffen 
werden. 

Prof. Dr. Jut:ta Limbacb 
Senatorin für Justiz 
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Art. 2 GG, §§ 70 Abs. 2 Nr. 2, 109 ff. StVollzG (Rechte Außen
stehender, hier: Widerruf einer einem Strafgefangenen erteilten 
Besitzgenehmigung) 

1 a) Auch außerhalb des Strafvollzugsverhältnisses stehende Per
sonen können von Vollzugsmaßnahmen unmittelbar in ihren 
Rechten betroffen und deshalb im Verfahren nach § 109 ff. 
StVollzG antragsberechtigt sein. 

b) In diesem Sinne können Personen, denen die persönliche 
Kontaktaufnahme zu Gefangenen durch eine Entscheidung 
der Vollzugsbehörde untersagt oder erschwert wird, un
mittelbar in ihrem Recht auf Persönlichkeitsentfaltung nach 
Art. 2 GG verletzt sein. Dies trifft vor allem auf Besuchsver
bote <lder Behinderungen in der Korrespondenz zu. 

2. Das Recht einer außenstehenden Person aus Art. 2 GG, die 
einem Gefangenen eine Broschüre übersandt bat, ist jeden
raUs dann nicht verletzt, wenn der Besitz der Broschüre - die 
dem Gefangenen zunächst antragsgemäß ausgebändigt 
worden war - nachträglieb durch Widerruf der Genehmi
gung nach § 70 Abs. 2 Nr. 2 StVollzG wieder entzogen 
worden ist. 

Pfälzisches OLG Zweibrücken, Beschluß vom 15.1.1993 - 1 Vo!Jz 
<:V/s) 5/92 -

Gründe: 

Der Antragsteller übersandte im Dezember 1991 dem in der Justiz
vollzugsanstalt (NA) z. einsitzenden Strafgefangenen S. die Bro
schüre ~Positiv, was nun?". Dem Gefangenen, dem der Besitz der 
Broschüre im November 1991 genehmigt worden war, wurde die Bro
schüre ausgehändigt. Mit Verfügung vom 14. Januar 1992 widerrief 
der Anstaltsleiter die dem Gefangenen erteilte Genehmigung, die Bro
schüre zu besitzen, gemäß § 70 Abs. 3 StVollzG in Verbindung mit 
§ 70 Abs. 2 Nr. 2 StVolJzG, weil deren destruktive und vollzugsfeind
liebe Tendenz der Erreichung des V Ollzugszieles entgegenstehe und 
Sicherheit und Ordnung in der Anstalt gefährde. Die Broschüre wurde 
danach aus dem Haftraum des Gefangenen entfernt. 

Nachdem der Antragsteller von diesem Vorgang unterrichtet worden 
war, hat er gerichtliche Entscheidung gegen das "Anhalten der von 
mir im Dezember 1991 an den Strafgefangenen S. übersandten Bro
schüre" beantragt und dafür eine Verletzung seiner Rechte aus Art. 10 
GG geltend gemacht. Später erklärte der Strafgefangene S., er ver
zichte auf die Aushändigung der Broschüre. Der Antragsteller hat 
nunmehr beantragt festzustellen, daß das Anhalten der Broschüre 
durch die Anstalt rechtswidrig gewesen ist. 

Die Strafvollstreclcungskammer hat diesen Antrag zurückgewiesen, 
weil der Antragsteller kein rechtlich geschütztes Interesse an der Pest-

35 

tiAFT~ECHT 

stellung der Rechtswidrigkeit der Maßnahme habe. Eine Wieder
holungsgefahr bestehe nicht, weil bei Zusendung der beanstandeten 
Broschüre an andere Gefangene eine neue Entscheidung auch unter 
Berücksichtigung der Persönlichkeit der jeweiligen Gefangenen er
gehen müsse. 

Mit der in formeller Hinsicht nicht zu beanstandenden Rechts
beschwerde wendet sich der Antragsteller gegen diese Entscheidung. 
Die besonderen Zulässigkeitsvoraussetzungen des § 116 Abs. 1 
StVo!JzG sind gegeben. Bisher ist, soweit ersichtlich, obergerichtlich 
noch nicht entschieden, ob ein Außenstehender in seinen Rechten da
durch verletzt sein kann, daß ein Gegenstand, den er einem Gefange
nen, dem der Empfang der Sache und deren Benutzung in seinem 
Haftraum gestattet war, zugeschickt hat, später - nach Widerruf der 
dem Gefangenen erteilten Genehmigung - aus dem Haftraum heraus
genommen wird. Die demnach zur Portbildung des Rechts zulässige 
Rechtsbeschwerde ist aber unbegründet. 

In Literatur und Rechtsprechung ist es unstreitig, daß auch außerhalb 
des Strafvollzugsverhältnisses stehende Personen von Vollzugsmaß
nahmen unmittelbar in ihren Rechten betroffen und deshalb im Ver
fahren nach § 109 ff. StVollzG antragsberechtigt sein können (Cal
liess!Müller-Dietz, 5. Auf!. 1991 § 109 Rdn. 9; Schuler in: Schwind/ 
Böhm, 2. Auf!. 1991 § 109 Rdn. 26; OlG Nürnberg ZfStrVo 1982. 
248). Insoweit wird übereinstimmend für möglich gehalten, daß Per
sonen unmittelbar in ihrem Recht auf Persönlichkeitsentfaltung nach 
Art. 2 GG verletzt sind, denen die persönliche Kontaktaufnahme zu 
Gefangenen durch eine Entscheidung der Vollzugsbehörde untersagt 
oder erschwert wird. Hierzu gehören vor allem Besuchsverbote oder 
Behinderungen in der Korrespondenz (außer den Obengenannten auch 
Volckart in: AK/StVollzG, 3. Auf!. 1990 § 109 Rdn. 5; Joester in: 
AK/StVo!JzG § 25 Rdn. 10, § 28 Rdn. 11; Schöch in: Kaiser/Kerner/ 
Schöch. 4. Auf!. 1992 § 8 Rdn. 23). Darüber hinaus soll das Recht 
eines Dritten auf Kontaktaufnahme mit einem Insassen auch dann ver
letzt sein können, wenn die Vollzugsbehörde ein an den Gefangenen 
geschicktes Geschenk zur Habe des Gefangenen nimmt und die Aus
händigung zum Gebrauch in dem Haftraum ablehnt (OLG Frankfurt 
NStZ 1982, 221; offenbar ebenso Calliess/Mülier-Dietz und Schuler 
a. a. 0.). Ob dieser Auffassung zu folgen ist - sie führt letzten Endes 
zu einer sehr weitgehenden Einflußnahme Außensteheoder auf den 
Besitz des Gefangenen und die Ausgestaltung seines Haftraumes -
kann hier dahinstehen. Denn der Empfang der Broschüre. die der An
tragsteller dem Strafgefangenen S. zugeschickt hatte, war dem Emp
fänger ausdrücklich gestattet. Das Buch ist ihm auch ausgehändigt 
worden. Damit war aber dem möglichen Recht des Antragstellers aus 
Art. 2 GG - daß ein Recht aus Art. 10 GG berührt sein könnte, ist 
nicht erkennbar-, mit dem Empfänger durch die Zugänglichmachung 
des Buches Kontakt aufzunehmen, Genüge getan. Daß das Buch 
später aus dem Haftraum entfernt wurde, nachdem der Anstaltsleiter 
die dem Gefangenen erteilte Genehmigung gemäß § 70 Abs. 3 in Ver
bindung mit § 70 Abs. 2 Nr. 2 StVolJzG widerrufen hatte, betrifft nur 
noch die Rechtsbeziehungen des Gefangenen mit der Vollzugs
behörde. Unmittelbar kann der Antragsteller in seinem Recht auf Kon
taktaufnahme mit dem Gefangenen S. hierdurch nicht mehr betroffen 
sein. Dieser hat inzwischen auch Gelegenheit gehabt, die Broschüre 
zu lesen und selbst zu entscheiden, ob er gegebenenfalls gegen den 
Widerruf der Besitzgenehmigung vorgeben will (vgl. hierzu OLG 
Frankfun a. a. 0.). 

Entnommen aus Zeitschrift für Strafvollzug und Straffälligenhilfe, 
42. Jahrgang, Heft 4. Seite 242, August 1993 
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§§ 8 Abs. 2, 36 StVollzG (Überstellung in eine andere Vollzugsan
stalt zur Wahrnehmung eines Gerichrstermios) 

l. Das Bestreben des StVollzG ist es, die Stellung des Gefangenen 
auch hinsichtlich der Teilnahme an gerichtlichen Terminen so
weit als möglich der Situation in Freiheit anzugleieben (vgl. 
§ 36). Dementsprechend muß es auch einem Gefangenen im 
Grundsatz möglich sein, seine zivilrechtlieben Interessen im 
Rahmen der Zuständigkeit des Amtsgerichts vor Gericht selbst 
zu vertreten (OLG Koblenz ZfStrVo 1984, 184). 

2. Allein wegen fehlenden Vorführungsersuchens des auswärtigen 
Gerichts kann eine Überstellung in eine gerichtsnahe andere 
Vollzugsanstalt nicht abgelehnt oder der Gefangene auf die 
Möglichkeit anwaltlieber oder sonstiger Vertretung im Zivilpro
zeß verwiesen werden. Vielmehr bedarf es in einem solchem 
Fall bei Fehlen von Mißbrauchs- und Entweichungsgefabr der 
einzelfallbezogenen Aufklärung und Abwägung, ob das Inter
esse des Gefangenen an der Wahrnehmung des auswärtigen 
Termins binreichend sachlich fundiert ist, um als wichtiger 
Grund im Sinne von § 8 Abs. 2 StVollzG gewertet we.rden zu 
können, und ob etwaige überwiegende Gründe seinem Interesse 
entgegenstehen. Dabei können auch die Möglichkeit der Vorfüh
rung zum Gericht von der gerichtsnäheren Vollzugsanstalt und 
die Frage ausreichender Transportk.apazität von Bedeutung 
sein. 

OLG Hamm. Beschluß vom 6.10.1992- l Vollz (Ws) 161/92 -

Entnommen aus Zeitschrift für Strafvollzug und Straffälligenhilfe. 
42. Jahrgang, Heft 4, Seite 242, August 1993 

§ 43 StVollzG, § 850 ZPO (Pf'andungsscbutz für Arbeirsentgelt) 

Das Arbeitsentgelt, das dem Gefangenen nach § 43 StVollzG zu
steht, stellt Arbeitseinkommen im Sinne des § 850 ZPO dar. Es 
unterliegt dementspr echend dem Pfändungsschutz nach Maßgabe 
der §§ 850 ff. ZPO. 

LG K.refeld, Beschluß vom 17.10.1991-6 T 257/91- (rechrskräftig) 

Gründe: 

Durch Pfandungs- und Überweisungsbeschluß vom ... bat das Amrs
gericbt Krefeld den Anspruch des Schuldn.ers, der sich in Strafhaft be
fmdet, auf Auszahlung des Eigengeldes mit Ausnahme des nach § 51 
Abs. 4 Strafvollzugsgesetz unpfändbaren Teils gepfändet. 

Gegen diesen Beschluß hat der Schuldner Erinnerung eingelegt mit 
dem Antrag. daß der Pfändungs- und Überweisungsbeschluß dahin
gebend abzuändern sei, daß die Pfanduog des Eigengeldes des Schuld
ners gemäß den Vorschriften der §§ 850 ff. ZPO in Verbiodung mit 
der Tabelle zu § 850 ZPO zu erfolgen habe. Gleichzeitig bat der 
Schuldner beantragt, ibm für das Erinnerungsverfahren Prozeßkosten
hilfe zu gewähren. Durch Beschluß vom 2.9.1991 hat das Amrsgericht 
Krefeld die Erinnerung des Schuldners gegen den Pfändungs- und 
Überweisungsbeschluß vom ... zurückgewiesen, ohne gleichzeitig den 
Prozeßkosteobilfeaotrag des Schuldners zu bescheiden. Zur Begrün
dung hat das Amrsgericbt ausgefühn, das von der Gläubigerio gepfan
dete Eigengeld des Schuldners könne nicht einem Arbeirseinkommen 
im Sinne des § 850 ZPO gleichgestellt werden. 

Gegen diesen am ... zugestellten Beschluß hat der Schuldner mit 
Schriftsatz vom .. .. bei Gericht eingegangen am .... das Rechrsmittel 
der sofortigen Beschwerde eingelegt. 

Gleichzeitig bat er beantragt, ibm Prozeßkostenhilfe für die erste und 
zweite Instanz zu bewilligen. 

Die nach §§ 11 Abs. 2 Satz 4 und 5 Rechrspflegergesetz. 793 ZPO zu
lässige sofortige Beschwerde des Schuldners ist begründet und führt 
zur Abänderung des angefochtenen Beschlusses. 

Hinsichtlich der umstrittenen Frage. ob das Arbeirsemgelt, das der 
Strafgefangene gemäß § 43 Strafvollzugsgesetz beanspruchen kann. 
als Arbeirseinkommen im Sinne des § 850 ZPO anzusehen ist. vertritt 
die Kammer mit der überwiegenden Rechtsprechung die Auffassung, 
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daß die BezÜge des Gefangenen als Arbeirseinkommen zu behandeln 
sind (vg]. LG Möncheng]adbach, Beschluß vom 25.1.1990 zu 5 T 
609/89 mir umfangreichen Nachweisen; LG Karlsruhe NStZ 1990, 56; 
Calliess/MüUer-Dietz, StrafvoUzugsgesetz, 5. Aufl .. § 43 Amn. 6). 

Die Behandlung des Arbeirsentgeltes des Gefangenen als Arbeitsein
kommen im Sinne des § 850 ZPO ergibt die am Willen des Gesetz
gebers orientierte Auslegung dieser Vorschrift. Ziel des Strafvollzugs
gesetzes ist nämlich eine möglichst weitgehende Ang]eichung der tat
sächlichen und rechllichen Verhältnisse, denen der Strafgefangene un
terliegt, an die außerhalb des Vollzugs gegebenen Bedingungen (OLG 
Karlsruhe NStZ 1990, 56; Calliess/Müller-Dietz a. a. 0. § 43 Anm. 
1). Der Gefangene soll demnach, soweit nicht unabdingbare Erforder
nisse des Strafvollzugs entgegenstehen, einem freien Arbeitnehmer 
gleichgestellt werden. Dieser Zielsetzung liefe eine mit der besonde
ren Situation des Strafgefangenen begründete restriktiye Interpretation 
der Pfändungsschutzbestimmungen für Arbeirseinkommen zuwider. 
Auch im übrigen ist nicht ersichtlich, daß die mit dem Strafvollzug 
verbundenen Besonderheiten und Notwendigkeiten es erforderlich 
machen, daß das Entgelt des Strafgefangenen von den Pfändungs
schutzvorschriften der §§ 850 ff. ZPO, insbesondere des § 850 c 
ZPO, zu Lasten des Gefangenen auszuschließen. Dabei ist mitzu
berücksichtigen, daß der arbeitende Strafgefangene auch in anderen 
Bereichen einem freien Arbeitnehmer gleichgestellt ist. So sind z. B. 
Gefangene, die Arbeirsentgelt oder Ausbildungsbeihilfe erhalten, ent
geltlich Beschäftigte im Sinne des Soz.ialgesetzbuches. des Angestell
tenversicherungsgesetzes, des Arbeirsförderungsgesetzes und der 
Arbeirslosenversicherung (vgl. LG Mönchengladbach, a. a. 0.). Un
terliegt demnach das Arbeirsemgelt des Strafgefangenen den Pfan
dungsscburzvorschriften der ZPO. so sind bei der Pfandung des 
Eigengeldes als Teil des Arbeitsentgeltes die Pfändungsfreigrenzen 
des§ 850 c ZPO zu beachten. 

Die Kostenenrscbeidung folgt aus§ 91 Abs. 1 ZPO. 

Entnommen aus Zeitschrift für Strafvollzug und Straffälligenhilfe. 
42. Jahrgang, Heft 4, Seite 245, August 1993 

§ 203 StGB, §§ 56 ff., 158 StVollzG (Befugnis und Pflicht des An
stalrsarztes zur Offenbarung persönlicher. für vollzugsbehördliche 
Entscheidungen unerläßlicher Daten) 

1. Weder die allgemeinen Dienstpflichten des Anstaltsarztes noch 
das sogenannte " besondere Gewaltverhältnis" können ein 
Offenbarungsrecht des Arztes in bezug auf persönliche Daten 
des Gefangenen begründen. Dagegen kann sich aus der Gesamt
verantwortung der Vollzugsbehörde für die gesundheitliebe Be
treuung der Strafgefangenen (§§ 56 ff. , 158 StVollzG) im Ein
zelfall ein Recht des Arztes zur Offenbarung der Tatsachen er
geben, die ihm bei der Behandlung des Gefangenen bekannt 
geworden oder anvertraut worden sind. 

2. Ist eine Offenlegung anamnestischer, diagnostischer oder pro
gnostischer Daten zur Erfüllung der Aufgaben, die der Voll
zugsanstalt zugewiesen sind, unerläßlich, darf und muß der An
staltsarzt dem Anstaltsleiter diejenigen Informationen liefern, 
deren dieser für einen geordneten Vollzug im Einzelfall unter 
Berücksichtigung des Anspruchs des Gefangenen auf Gesund
heitsfürsarge bedarf. 

3. Jedenfalls in den Fällen, in denen der Anstaltsarzt aus medizi
nischer Fürsorge in an sieb nicht medizinische Folgemaßnah
men eingebunden ist (z. B. ärztliche Eingangsuntersuchung, 
Feststellung der Arbeitsfähigkeit des Gefangenen), ist er dem 
Anstaltsleiter gegenüber zu ausreichender Auskunft verpflich
tet, damit dieser seiner Verantwortung gerecht werden kann, 
die ihm im Hinblick auf jede Einzelfallentscheidung auferlegt 
ist. Dies gilt gegebenenfalls auch flir Informationen darüber, ob 
eine etwa erforderliche zahnärztliche Behandlung eine Ausfüh
rung in eine Zahnklinik erfordert. 

OLG Karlsruhe. Beschluß vom 7.4.1993 - 2 Ws 13/93 -

Entnommen aus Zeitschrüt für Strafvollzug und Straffälligenhilfe. 
~2 . Jahrgang. Heft 4, Seite 246. August 1993 
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§§ 3 Abs. 1, 4 Abs. 2 StVollzG (Betreten von Hafträumen durch Be
dienstete ohne zuvoriges Anklopfen) 

Nach dem Strafvollzugsgesetz sind die Vollzugsbehörden nicht er
mächtigt, Hafträume durch ihre Bediensteten generell ohne vor
heriges Anklopfen betreten zu lassen. Im Einzelfall kann nach 
einer Prüfung gemäß § 4 Abs. 2 S. 2 StVollzG eine andere 
Regelung getroffen werden. 

OLG Celle, Beschluß vom 12.5.1993 -1 Ws 75/93 (StrVollz)-

Aus den Gründen: 

Der ASt. befmdet sich in Strafhaft in der NA im geschlossenen Voll
zug. Er hatte bei der Anstaltsleitung beantragr, die Beamten anzuwei
sen, vor Betreten seines Haftraums stets an der Tür zu klopfen. Dieser 
Antrag ist von der NA abgelehnt worden. Hiergegen hat der ASt. 
Widerspruch eingelegt. Dieser Widerspruch ist durch Bescheid des 
Nds. Justizvollzugsamts mit der Begründung zurückgewiesen worden, 
aus § 3 Abs. 1 StVollzG folge nicht, daß die Vollzugsbediensteten in 
jedem Fall verpflichtet seien, vor Betreten eines Haftraums anzuklop
fen. Dies gelte vor allem für den geschlossenen Vollzug. 

Die StVK hat den hiergegen gerichteten Antrag auf gerichtliche Ent
scheidung mit der Begründung zurückgewiesen, es liege im Rahmen 
des den Vollzugsbehörden eingeräumten Ermessens, eine generelle 
Verpflichtung der Vollzugsbeamten zum Anklopfen abzulehnen. 1m 
geschlossenen Vollzug könne es aus Gründen der Sicherheit und Ord
nung erforderlich sein, den Haftraum ohne vorheriges Anklopfen 
zügig zu betreten. Das sei nicht nur bei notwendig werdenden Haft
raumkontrollen der Fall; im Einzelfall könnten auch sonstige Gründe 
der Sicherheit und Ordnung ein zügiges Betreten des Haftraums erfor
dern. Mit seiner biergegen gerichteten Rechtsbeschwerde rügt der 
ASt. die Verletzung sachlichen Rechts. 

Die Rechtsbeschwerde ist begründet. 

Auch der Strafgefangene muß nur solche Beschränkungen seiner 
Rechte hinnehmen, die sieb unmittelbar aus dem gegen ihn angeordne
ten Freiheitsentzug ergeben oder die auf gesetzlicher Grundlage be
ruhen (vgl. BVerfGE 33, 1). § 4 Abs. 2 S. 1 StVollzG bestimmt, daß 
der Gefangene den im Strafvollzug vorgesehenen Beschränkungen 
seiner Freiheit unterliegt. Daraus folgt. daß ibm Rechte, deren Ein
schränkung im Gesetz nicht vorgesehen ist, erbalten bleiben (vgl. 
Calliess/Müller-Dietz, StVolizG, 5. A. , § 4 Rdnr. 10). Zu diesen 
Rechten gehört, wie bei jedem Bürger, das Recht auf Schutz und Ach
tung der Menschenwürde (Art. 1 GG) und der Intimsphäre {Art. 2 
GG). Eine Verpflichtung, den Schutz der Intimsphäre der Gefangenen 
zu beachten, ergibt sich auch aus dem in § 3 Abs. 1 S. 1 StVollzG 
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enthaltenen Angleichungsgrundsatz; denn in der Art des Strafvollzugs 
soll keine über den Freiheitsentzug binausgehende Übelszufügung lie
gen (vgl. Calliess/Müller-Dietz. a. a. 0. § 3 Rdnr. 1 m. w. N.). Die 
Vollzugsbehörden sind in Beachtung des Angleichungsgrundsatzes 
auch verpflichtet, auf angemessene Umgangsformen zwischen den Be
diensteten und den Gefangenen binzuwirken. Gerade sein Haftraum 
soll dem Gefangenen einen Rest von Privatsphäre sichern (vgl. auch 
LG Bietefeld NStZ 1986, 189 [ = StV 1986, 260]; OLG Saarbrücken 
NStZ 1993, 207). Mit der Forderung nach Anklopfen durch die Justiz
vollzugsbediensteten wird nicht mehr verlangt, als Höflichkeitsregeln 
für das Betreten von bewohnten Räumen. die für das allgemeine 
Leben außerhalb der Anstalt gelten, auf den Vollzug zu übertragen. 
Demgegenüber stellt es einen nicht unerheblichen Eingriff in die Pri
vatsphäre des Gefangenen dar, wenn ein Vollzugsbediensteter den 
Haftraum überraschend betritt und den Gefangenen dabei z. B. un
bekleidet antrifft. Einleuchtende Gründe dafür, daß das Betreten eines 
Haftraums ohne vorheriges Anklopfen als unminelbare und notwen
dige Folge des gegen den Gefangenen angeordneten Freiheitsentzugs 
von ibm hingenommen werden müßte, sind nicht erkennbar. 

Auch das StVollzG enthält keine ausdrückliebe Regelung, die die 
Vollzugsbehörden ermächtigt, Hafträume durch ihre Bediensteten ge
nerell ohne vorheriges Anklopfen betreten zu Jassen. 

Als Eingriffsgrundlage kommt somit nur§ 4 Abs. 2 StVollzG in Be
tracht (so auch OLG Saarbrücken a. a. 0., 207, 208). Danach dürfen 
dem Gefangenen nur solche Beschränkungen auferlegt werden, die 
zur Aufrechterhaltung der Sicherheit oder zur Abwendung einer 
schwerwiegenden Störung der Ordnung der Anstalt unerläßlich sind. 
Voraussetzung ist jedoch, daß von dem Gefangenen selbst eine kon
krete Gefahr ausgeht, die durch die Beschränkung abgewehrt werden 
soll. Erforderlich ist deshalb eine Einzelfallprüfung. Die Vollzugsan
stalt muß prüfen, ob bei dem bestimmten Gefangenen konkrete Tat
sachen gegeben sind, aufgrund derer unter dem Gesichtspunkt der 
Sicherheit bzw. Abwehr einer schwerwiegenden Störung in der An
stalt das Betreten des Haftraums ohne vorheriges Anklopfen unerläß
licb ist (so auch OLG Saarbrücken, a. a. 0 ., 208). 

Eine solche Einzelfallprüfung ist hier nicht vorgenommen worden. 
Der angefochtene Beschluß enthält lediglich auf alle Gefangene im ge
schlossenen Vollzug bezogene allgemeine Erwägungen. Feststellun
gen. die belegen. daß in der Person des Bf. Anhaltspunkte für eine 
konkrete Gefahr für die Sicherheit oder eine schwerwiegende Störung 
der Ordnung der Anstalt gegeben sind, sind im angefochtenen Be
schluß - ebenso wie in den vorangegangenen Entscheidungen der 
Vollzugsbehörden - nicht getroffen worden. Sollten solche konkreten 
Anhaltspunkte für eine Gefährdung der Sicherheit und Ordnung der 
Anstalt bei dem ASt. vorliegen, so müssen diese in nachprüfbarer 
Weise mitgeteilt werden. Das Fehlen einer solchen Ap.gabe bedeutet 
stets einen RechtsfeWer, der zur Aufhebung führen muß. 

Mitgeteilt von 1. Strafsenat des OLG Celle. 

Anm. d. Red.: Zur Zulässigkeil eines Siebtspions in der Zellentür 
siebe BGH StV 1991, 569. 

Entnommen aus Strafverteidiger, 13. Jahrgang. Heft 9, Seite 488, 
September 1993 

§ 122 Abs. 1 StVollzG; §§ 119 Abs. 3, 126 StPO (Ausgestaltung der 
Haftbedingungen bei Überhaft) 

Ist für einen Strafgefangenen Untersuchungshaft als Überhaft 
notiert, so ist der Haftrichter zur Entscheidung über Beschrän
kungen der Freiheit (hier: Gestattung von Ferngesprächen) nur 
unter dem Gesichtspunkt des Zweckes der Untersuchungshaft be
rufen; für die Entscheidung unter dem Gesichtspunkt der Ord
nung in der Vollzugsanstalt verbleibt es bei der Zuständigkeit der 
Volizugsbehörde. 

OLG Hamburg, Beschluß vom 18.3.1993-2 Ws 161/93-

Entnommen aus Strafverteidiger, 13. Jahrgang, Heft 9. Seite 489. 
September 1993 
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Kontrolle nach 
Besuchen der AIDS-Hilfe? 

Schon oft war es Bediensteten der Justiz
vollzugsanstalt Tegel ein Dom im Auge. 
wenn Mitarbeiter der AIDS-Hilfe Gefan
gene im Strafvollzug besucht haben. Doch 
nun ist etwas geschehen. was zu großem 
Erstaunen und Befremden Anlaß gibt. An
läßlich einer Dienstbesprechung in einer 
Teilanstalt der Justizvollzugsanstalt Tegel 

ist von einem leitenden Bediensteten ge
äußert worden. es ist der Verdacht auf
getaucht, daß Inhaftierten bei Besuchen 
durch die AiDS-Hilfe Hilfsmittel für den 
BTM-Konsum übergeben werden (z. B. 
Spritzen etc.). Die Gefangenen sollten des
halb nach den o. g. Besuchen eil/spre
chend komrollierr werden. 

ZB Zentrale Berat1UipaWie ~rbed tarlkrltn~.v 
Diakcolsches Werk lkrhn·Brandcnbur; e. V. 
StraiTilligen· und lk•llvll'lgsbtlrc llcrliD c. V der il'eten St:raffäJHseDhilfe in Berlill 

Bundesalle 42, 10715 Berlin Telefon: 86 05 41 
Fahrvtrblnd uD&tn: 
U·Bahnllnltn 7 und 9 • U-Bahnhof Berliner Straße • ßu,llnlen 104 und 204 

Wir beraten 
·Stra.Jfallite 
-HajtentlassetU 
-von Inhaftierung bedrohte Personen 
·Angehorige, Frrunde und Belwnnte 

bei 
-personlichen Probumen 
-Entlassungsvorbereilungen 
·rrchtlichen Problemen (zb. Sozialhilfe) 
-der Wohnungssuche 
-ft.nanr.ielkn Probkmen 
-Oberschuldung (Schuldenregulierung) 
-Geldsrrafen 
·Problemen mit der l.rbeil 

Zusäu.Ucb biele.o wir sozialtberapeutiscbe 
<76präcbt uod Gruppeu ao 

Tilguog uoeiD.briDglicht r <rtldstrafen 
durch Ablelstung von gemeinnütziger 
Arbeit 
Beratung durch die Straffälligen- und 
Bewährungshilfe Berlin e .V. mit 
Sprechstunden in der ZB 
Dienstag 14.00 -18.00 Uhr 
Donnerstag 9.00- 13.00 Uhr 
Freitag 9.00- 13.00 Uhr 

Sprechstunden in der ZB 
Dienstag 14.00 -18.00 Uhr 
Donnerstag 9.00 - 13.00 Uhr 
Freitag 9.00- 13.00 Uhr 

Telefonische Beratung in der ZB 
Dienstag 9.00- 18.00 Uhr 
Donnerstag 9.00- 16.00 Uhr 
Freitag 9.00- 14.00 Uhr 

Sprecbzeiten in den Haftanstalten 
Montag - JV A Tegel 
Montag - Jugendstrafanstalt Berlin 
Montag - Vollzugsanstalt für Frauen 

nach VereinhoronJ schriftlich, tclcfonL""-11 b<w. iibcr 
ihrc{nl GNppcnlc•tet (in) oder Ober •vonneldcr'" 

Es ist sicherlich bekannt, daß die Deutsche 
AIDS-Hilfe und die ihr angeschlossenen 
Mitgliedsorganisationen seit langem dafür 
plädieren, daß den Empfehlungen der 
AIDS-Enquete-Kommission des Deutseben 
Bundestages gefolgt wird. Diese Empfeh
lungen JaULen, daß den Gefangenen im 
Strafvollzug als sinnvolle AIDS-Prophy
laxe sterile Einwegspritzen und Nadeln 
zur Verfügung gestellt werden. 

Diese Zurverfügungstellung wäre rechtlich 
ohne weiteres machbar. nachdem im 
vorigen Jahr das Betäubungsmittelgesetz 
(BtMG) eine Änderung erfahren bat. die 
eine Verteilung steriler Einwegspritzen 
und Nadeln zur AIDS-Prophylaxe ermög
licht. Die Justiz wehrt sich bisher sehr 
vehement dagegen und begründet das mit 
dem Argument des § 2 Strafvollzugs
gesetz: 

Im Vollzug der Freiheitsslrafe soll der 
Gefangene fähig werden, künftig in 
sozialer VeranMortung ein Leben ohne 
Straftaten zu führen . 

Das ist jedoch keine Begründung. Drogen
gebrauch ist nach der WHO (Weltgesund
heitsorganisation) eine Krankheit und nur 
mit therapeutischen Mitteln zu bekämpfen 
und nicht mit Gefangnis. 

Besonders pikant ist es ja, daß die Bedien
steten dann künftig die Gefangenen per
sönlich kontrolljeren sollen. Ich denke, 
daß niemand von den Mitarbeitern der 
AIDS-Hilfe sterile Spritzbestecke ohne 
Genehmigung in den Strafvollzug ein
bringt. 

Wir werden aufmerksam im Auge behal
ten. was sieb hierzu in der Justizvollzugs
anstalt Tegel bzw. in den Teilansta Iten tun 
wird und zu gegebener Zeit darüber 
wieder berichten. 

-gäh-
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Buch 
Verlag für Medienpraxis und Kulturarbeit 
Ludwigshafen 

Ruth lffcrt 

Ketten an Händen - Zehn Jahre Erfahrung 
mit Tätern und Opfern 

Plädoyer für Menschlichkeit ,.Die 
Menschen interessieren sich nicht nur wenig 
filr die Täter, sie fragen sich auch nicht, was 
aus den Opfern wird. Es ist keine Leistung 
unserer Gesellschaft. den Täter zu verdam
men. Es ist auch keine Leistung, das Opfer 
nur zu bedauern. Beiden unsere Hilfe und 
UnterstütZUng zu geben, ist gefragt. denn 
jeder nicht mehr rückfällige Täter bedeutet 
ein Opfer und zwei verpfuschte Leben 
weniger.~ 

Ruth lffert weiß, wovon sie spricht. Seit 1982 
betreut die 62jährige ehemalige Kommunal
politikerin Gefangene und leitet eine Ge
spräcbsgroppe in der Vollzugsanstall Bruch
sal; fast ebenso lange engagiert sie sieb für 
den .,Weißen Ring" in der Opferbetreuung. 

Ihre vielflilligen Erfahrungen hat lffert jetzt 
im Buch mit dem Titel _Ketten an HändenM 
niedergeschrieben. Herausgekommen dabei 
ist ein eindrucksvolles Protokoll über die 
ehrenamtliche Tätigkeit im Gefängrus . ihre 
Arbeit mit Tätern und, außerhalb der 
Mauern. mit den Opfern. Die Autorio ver
weist alsbald auf die Möglichkeiten und 
Grenzen der vom Gesetzgeber erlaubten 
aktiven Hilfe, ~an der Erreichung des VoU
zugszieles mitzuwirken. Danach soll der Ge
fangene im Vollzug befähigt werden, künftig 
m sozialer VerantWortung ein Leben ohne 
Strafraten zu führen ... 

Einfühlsam erzählt Ruth Iffert von ihren an
fänglichen Zweifeln, ob sie einer solchen 
Aufgabe gewachsen ist. Sie trifft sieb zu 

einem Vorgespräch mit dem Sozialarbeiter 
der Anstalt. Ihre Gedanken vor der ersten 
Begegnung mil Gefangenen: ~Wie gehe ich 
mit einem Kindesmörder wo? Werde ich ihn 
sympathisch fmden? Was bin ich bereit, für 
ihn zu tun?" 

lffert möchte inhaftierten aus ihrer Isolation 
heraushelfen, der Vereinsamung entgegen
wirken, ihnen zuhören, ihre Probleme ernst 
nehmen und sie dazu führen, daß sie sieb mit 
sich selbst und ihrer Tat (-geschichte) aus
einandersetzen: "Soziale Beziehungen sind so 
nötig wie Nahrung und Wohnung", aber: 
~Wie kann in Unfreiheit soziales Verhalten 
gelernt werden?" 

Die Gruppenarbeit bietet dazu einen sinn
vollen Ansatz. Zu den Grundvoraussetzungen 
zählt das Vertrauen ZWl.SCben den Teilneh
mern. das auf seiten der Gefangenen meist 
erst erworben werden muß: denn wo ständig 
Mißtrauen gesät wird, kann oicht plötzlich 
Vertrauen geerntet werden. Die Autorio ver
schweigt nicht die Belastung beim Zusam
mensein mir Menschen. die sich in extremen 
Notlagen befmden, daß Enttäuschungen eben
so dazugehören wie ~spontane Zuneigung". 

Selbsterstellte Regeln erleichtern und fördern 
die Kommunikation bei den Gesprächsaben
den: "Alles, was in der Gruppe besprochen 
wird. bleibt vertraulieb und wird Außenste
henden nicht mitgeteilt. - Meinungsverschie
denheiten sind das Salz in der Suppe und be
deuten nicht Gegnerschaft. - Keiner weiß 
alles oder bat immer recht." Mit Kärtchen 
werden Vorschläge für Diskussionen zu 
(Reiz-) Themen eingebracht wie Alkohol, 
Drogen, Partnerschaft während der Haftzeit; 
Fragen werden aufgeworfen: .. Wie moräliscb 
ist unsere Gesellschaft? Was ist Liebe?" 

Für viele Inhaftierte. so lfferts nüchterne Er
kenntnis, wird der .. Macbtapparat Gefängnis 
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zum Überlebenskampf ohne die Möglichkeit, 
an eine Wiedergutmachung zu denken. 
Schuld zu verarbeiten beißt, sich auch mit 
dem Opfer auseinanderzusetzen, sofern es bei 
der Tat ein Opfer gab." Die Autorio plädiert 
für einen .. Täter-Opfer-Ausgleich", mit dem 
Konfliktschlicbtung, fmanzielle Wiedergut
machung und Aussöhnung zwischen Täter 
und Opfer (wo dies möglich ist) angestrebt 
wird. 

Besondere Eindringlichkeit erhält der Band, 
indem die Autorio auf die Ursachen und 
Polgen von Straftaten eingebt, Lebensläufe 
und Schicksale von Gefangenen skizziert, aus 
Gesprächen und Briefen mit Tätern und 
Opfern zitiert. Das Gedicht ~Ketten an 
Händen" von David gibt dem zunächst reiße
risch wirkenden Buchtitel seine wahre Bedeu
tung zurück: 

Kelim an Händen, Tränen, die keiner sieht. I 
Zum Leben geboren, doch sich selber be
siegt. I Klirrende Schlüssel schrecken Dich 
auf, I Knallen der Türen, Du kannst nicht 
raus. II Vögel die singen, die Sonne, die 
strahlt, I Leiden der Freiheil, das Leben wird 
egal. I Die Klinge zur Ader, Strick am Fm
sterkram., I Haß zu Dir selber, eine Hoffnung 
bereut. II Vergraben in Mauem, verurteilt 
zur Monotonie, I Du singst keine Lieder, 
ke1u1St keine Melodie. I Schwüre du Ein.sic/11. 
Schuld die Du nicht verstehst, I dann I«Jmmt 
der Morgen, an dem alles vergeht. I 

Bleibt nur zu wünschen, daß Ruth lfferts in
formatives und von großer Menschlichkeit 
zeugendes Werk viele Leser fmdet. Es ist 
oicht zuletzt ein vorzügliches (Hand-) Buch 
für all jene. die sich auf diesem gesellschaft
heben Abstellgleis engagieren möchten, frei 
nach lffens bewundernswertem Credo: .,Es 
gibt nichts Gutes, außer man tut es~ (Ericb 
Käslßer). 

Kuno Bärenbold 

Krimiwettbe\Nerb beim SFB 
SFB I Kultur aktue!J 

Walter-Serner-Preis 1993 

Der SPB lädt ein: Bitte schreiben Sie einen Kurzkrimi! 

Ein Top-Experte wird Ihre Arbeiten lesen - der Schriftsteller -ky ist 
Jury-Mitglied 4ieses Jahrgangs. Sein Motto: .,Der Krimi ist beste Lite
ratur, weil populäre Literatur." 

Der SPB-Wettbewerb für Kriminalgeschichten erinnen an den Halb
welt-Chronisten WalLer Serner, der als Dada-Dandy der 20er Jahre ein 
feinsinniges Werk hinterließ. Seine Geschichten sind schillemde Bei
spiele für ~elitäre" Vol.kslileratur. 

Die Redaktion des SPB-Kriminalmagazins PULP garantien Chancen
gleichheit und hofft auf Texte von Profi-Schreibern und Gelegenheits
aUtoren. Wer schreibt die beste shon-story. Reportage, Satire. Fabel 
... ? Die Einsendung mit etwa I 00 Zeilen bei 65 AnseWägen ist zu 
richten an: 

Sender Freies Berlin 
Redaktion PULP- Walter-Serner-Preis 1993 

Masurenallee 8-14 
I 4046 Berlin 

Die ausgewählten Krimis werden veröffentlicht (und preisgekrönt). 
Einsendeschluß ist der 30. November 1993 (Poststempel). Der Rechts
weg ist ausgeschlossen. 
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